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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Verbesserung der Registrierung und  
des Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken 

(Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetz – 2. DAVG) 

A. Problem und Ziel 

Mit dem Datenaustauschverbesserungsgesetz vom 2. Februar 2016 (BGBl. I 
S. 130) wurden die Grundlagen geschaffen, Asyl- und Schutzsuchende sowie 
Ausländer, die unerlaubt nach Deutschland einreisen oder sich unerlaubt aufhal-
ten, frühzeitig zentral zu registrieren sowie die in diesem Zusammenhang erfass-
ten Daten allen relevanten öffentlichen Stellen im Rahmen der erforderlichen 
Aufgabenerfüllung im Ausländerzentralregister (AZR) medienbruchfrei zur Ver-
fügung zu stellen. Die für die Digitalisierung des Asylverfahrens erforderliche 
Grundversorgung ist damit gewährleistet. Gleichwohl gibt es insbesondere in den 
Ländern und Kommunen den Bedarf, die Nutzungsmöglichkeiten des AZR wei-
terzuentwickeln, um die Aufgaben, die nach der Verteilung von Asyl- und Schutz-
suchenden auf die Länder und Kommunen bestehen, effizienter organisieren und 
steuern zu können. Das AZR ist vor diesem Hintergrund hinsichtlich seiner Nut-
zungsmöglichkeiten ausbaufähig: 

– Abrufe von Daten aus dem AZR im automatisierten Verfahren dürfen nur 
von Personen vorgenommen werden, die vom Leiter der abrufenden Stelle 
hierzu besonders ermächtigt worden sind. Die Verwaltung der Zugriffsrechte 
erfolgt zentral im AZR. Dies hat sich im Falle von Abwesenheiten oder Auf-
gabenveränderungen als unflexibel erwiesen. 

– Bei Asyl- und Schutzsuchenden sowie unerlaubt eingereisten und unerlaubt 
aufhältigen Ausländern ist die Identität oft noch nicht vollständig gesichert, 
da amtliche Dokumente häufig nicht vorliegen, die Datenerhebung oft auf 
den mündlichen Angaben der Betroffenen beruht und eine Transkription aus 
nicht in lateinischen Buchstaben geschriebenen Ausgangssprachen fehleran-
fällig ist. Eine eindeutige und verlässliche Zuordnung zwischen den IT-Ver-
fahren von Bund, Ländern und Kommunen anhand der zur Verfügung ste-
henden Grundpersonalien – wie bei deutschen Staatsangehörigen – ist dann 
nicht möglich. 

– Die bestehenden Regelungen für die Weiterübermittlung von Daten, die aus 
dem AZR abgerufen wurden, erschweren den medienbruchfreien Datenaus-
tausch zwischen den am Flüchtlingsmanagement beteiligten öffentlichen 
Stellen. So dürfen die Daten aus dem AZR, die für die Steuerung und Koor-
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dinierung der den Ländern und Kommunen obliegenden Aufgaben erforder-
lich sind, nicht in jedem Fall  ggf. gleichzeitig zusammen mit anderen Da-
ten der öffentlichen Stelle  an andere am Prozess beteiligte öffentliche Stel-
len weiterübermittelt werden. 

– Öffentliche Stellen erhalten auf Ersuchen Grunddaten aus dem AZR, wenn 
sie diese Daten zur jeweiligen Aufgabenerfüllung benötigen. Diese Daten 
sind nicht nur für die mit der Durchführung ausländer- oder asylrechtlicher 
Vorschriften unmittelbar betrauten Behörden, sondern auch für andere  ins-
besondere kommunale  Behörden relevant, um Folgeprozesse des Zuzuges 
organisieren und steuern zu können. Der Umfang der Grunddaten ist inso-
weit für die Aufgabenerfüllung der anfragenden Behörden nicht ausreichend. 

– Die elektronischen Schnittstellen zwischen öffentlichen Stellen und AZR ba-
sieren nicht auf IT-Standards für den Datenaustausch in der öffentlichen Ver-
waltung (XÖV-Standards), die für alle Nutzer des AZR verbindlich sind. Der 
öffentlichen Verwaltung entstehen dadurch Kosten für Wartung und Pflege 
einer Vielzahl von Schnittstellen, die denselben fachlichen Zweck erfüllen. 

– Die Bundespolizei ist derzeit für die erkennungsdienstliche Behandlung von 
Asylsuchenden, unerlaubt eingereisten und unerlaubt aufhältigen Auslän-
dern nur zuständig, wenn diese innerhalb des 30-Kilometer-Grenzraums 
festgestellt werden. Dadurch kommt es bei Feststellungen der Bundespolizei 
außerhalb des 30-Kilometer-Grenzraums (z. B. im Rahmen der Aufgaben-
wahrnehmung nach § 3 des Bundespolizeigesetzes) nach dem behördlichen 
Erstkontakt zu einer Weiterleitung an die zuständigen Landesbehörden ohne 
vorherige erkennungsdienstliche Behandlung. Dies hat auch zur Folge, dass 
die technischen Sicherheitsüberprüfungsverfahren nicht automatisiert in 
Gang gesetzt werden. 

– Im Rahmen des Visumverfahrens sowie des aufenthalts- und asylrechtlichen 
Verfahrens finden technische Sicherheitsabgleiche der Antragsteller mit Er-
kenntnissen der Sicherheitsbehörden statt. Dabei werden bisher Erkenntnisse 
der Bundespolizei nicht berücksichtigt. 

– Der Sicherheitsabgleich im Asylverfahren erfasst Asylsuchende, illegal auf-
hältige und illegal eingereiste Drittstaatsangehörige. Eine Überprüfung von 
Drittstaatsangehörigen im Widerrufs-, Rücknahme- oder Dublin-Verfahren 
sowie im Rahmen von Neuansiedlungsverfahren, sonstiger humanitärer Auf-
nahmeverfahren von Drittstaatsangehörigen und von EU-Umverteilungsver-
fahren von Asylantragstellern erfolgt bisher nicht. 

Im Rahmen des hohen Zugangs von Asyl- und Schutzsuchenden seit 2015 kamen 
auch zahlreiche ausländische Kinder und Jugendliche aus ihren Herkunfts- oder 
Transitstaaten unbegleitet nach Deutschland. Auch bei diesem Personenkreis ist 
eine frühestmögliche Registrierung notwendig, um dem Kindeswohl Rechnung 
zu tragen und erste Anhaltspunkte zu erhalten, ob der minderjährige Ausländer 
Familienangehörige in Deutschland hat oder in Deutschland bereits registriert 
wurde. In der Praxis verläuft die Registrierung von unbegleiteten minderjährigen 
Kindern und Jugendlichen noch nicht optimal: 

– Sie findet nicht flächendeckend zum frühestmöglichen Zeitpunkt statt, son-
dern häufig erst bei der Asylantragstellung. Im Jahr 2016 führten die Jugend-
ämter in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 44 935 
(2015: 42 309) vorläufige Maßnahmen zum Schutz (Inobhutnahmen) von 
unbegleiteten minderjährigen Ausländern durch (Pressemitteilung des Sta-
tistischen Bundesamtes vom 23. August 2017 – 290/17). Da nicht alle unbe-
gleiteten minderjährigen Ausländer letztlich ein Asylverfahren anstreben, ist 
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der andere Teil häufig noch später registriert worden. Im Jahr 2017 haben 
9 084 (2016: 35 939, 2015: 22 255) unbegleitete minderjährige Ausländer 
einen förmlichen Asylerstantrag gestellt. 

– Derzeit werden bei unerlaubt eingereisten minderjährigen Ausländern, wie 
auch bei minderjährigen Asylsuchenden, die Fingerabdruckdaten erst mit 
Vollendung des 14. Lebensjahres abgenommen. Allerdings reisen auch be-
reits sehr viel jüngere Kinder unbegleitet ein und es besteht selbst bei beglei-
tet eingereisten Kindern das Bedürfnis, ihre Identität zumindest erleichtert 
verifizieren zu können, um ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit Rechnung 
zu tragen und sie beispielsweise in einem Vermisstenfall eindeutig zuordnen 
zu können. Von den Kindern und Jugendlichen, die im Jahr 2016 eine vor-
läufige Schutzmaßnahme durchliefen, waren 3 160 (2015: 3 406) jünger als 
14 Jahre (Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 23. August 
2017 – 290/17). Derzeit gelten nach Angaben des Bundeskriminalamtes 
(BKA) 3 379 unbegleitete minderjährige Ausländer als vermisst; davon wa-
ren 894 jünger als 14 Jahre (Stand: 01.12.2018). 

Mit Inkrafttreten des Datenaustauschverbesserungsgesetzes vom 2. Februar 2016 
(BGBl. I S. 130) ist das AZR zum Kerndatensystem geworden, allerdings be-
schränkt auf den spezifischen Personenkreis der Asylsuchenden, Asylantragstel-
ler sowie der unerlaubt eingereisten und unerlaubt aufhältigen Ausländer. Zur bes-
seren Steuerung der freiwilligen Ausreise und der Rückführung muss das AZR 
weiterentwickelt werden: 

– Bei vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern, bei denen eine Zurückschie-
bung oder Abschiebung in Betracht kommt, dürfen nach § 49 Absatz 5 Num-
mer 3 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) die zur Feststellung und Siche-
rung der Identität erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden. Diese 
Daten werden bislang nicht im AZR gespeichert. Zu vollziehbar ausreise-
pflichtigen Ausländern sind nur dann biometrische Daten im AZR vorhan-
den, wenn diese Ausländer zuvor als Asylsuchende, Asylantragsteller, uner-
laubt Eingereiste oder unerlaubt Aufhältige registriert worden sind. Das Feh-
len insbesondere biometrischer Daten erschwert die eindeutige Identifizie-
rung zur Durchführung der Abschiebungen. 

– Es besteht ein öffentliches Interesse an der Förderung und damit auch der 
optimierten Erfassung von freiwilligen Ausreisen und der Teilnahme an 
Reintegrationsprogrammen. Die erfolgte Förderung von Ausreisen durch 
Programme zur freiwilligen Rückkehr und durch reintegrationsfördernde 
Programme, bei denen der Bund finanziell nicht beteiligt ist, wird jedoch 
nicht zentral gespeichert, weshalb auch keine validen Zahlen hierzu vorhan-
den sind. Zudem können ungerechtfertigte Inanspruchnahmen nicht effektiv 
aufgedeckt und bekämpft werden. Insbesondere bei Wiedereinreisen wird 
durch die zentrale Speicherung die Möglichkeit der Prüfung von Rückforde-
rungsansprüchen bzw. Ausschlussgründen für weitere Förderungen erleich-
tert. Die zentrale Speicherung ist auch zu statistischen Auswertungen mit 
dem Ziel der Migrationssteuerung notwendig. 

B. Lösung 

Im Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz) vom 2. Septem-
ber 1994 (BGBl. I S. 2265) sind bereits die Speicherung von Daten eines Auslän-
ders, die von behördenübergreifender Relevanz sind, und deren Austausch gere-
gelt. Um diese Informationen unverzüglich allen öffentlichen Stellen im Rahmen 
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der erforderlichen Aufgabenerfüllung übermitteln zu können, sind weitere ergän-
zende gesetzliche Änderungen im AZRG erforderlich: 

– Für die Prüfung der Berechtigung zum Abruf von Daten im automatisierten 
Verfahren aus dem AZR soll eine Authentisierung von Organisationseinhei-
ten an Stelle von Einzelpersonen ermöglicht werden. Die für einen Datenab-
ruf verantwortliche Person innerhalb der Behörde kann aufgrund der beste-
henden Protokollierungsverpflichtung weiterhin ermittelt werden. 

– Die Nutzung der AZR-Nummer wird allen öffentlichen Stellen – neben dem 
Verkehr mit dem Register – in den Fällen des § 2 Absatz 1a und Absatz 2 
bis zur Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EU auch zum Zweck der eindeutigen Zuordnung im Daten-
austausch untereinander ermöglicht. Die Regelung des § 10 Absatz 4 AZRG 
wird entsprechend angepasst. 

Die AZR-Nummer soll nicht nur – wie bisher – auf die Bescheinigung über die 
Meldung als Asylsuchender (Ankunftsnachweis), sondern auch auf die Beschei-
nigung über die Aufenthaltsgestattung, die Bescheinigung über die Duldung und 
die Fiktionsbescheinigung aufgedruckt werden, um den Behörden das Aufrufen 
des korrekten Datensatzes zu erleichtern. § 63 Absatz 5 Satz 1 des Asylgesetzes 
(AsylG) und § 78a Absatz 5 Satz 1 AufenthG werden geändert. 

Die AZR-Nummer soll im Meldewesen die Nutzung der Seriennummer der Be-
scheinigung über die Meldung als Asylsuchender (AKN-Nummer) als kurz be-
fristet nutzbares Zuordnungsmerkmal ablösen. Die §§ 6 und 18e AZRG, die Vor-
schriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) sowie der Ersten und Zweiten Bun-
desmeldedatenübermittlungsverordnung sind entsprechend anzupassen. 

– Aus dem AZR abgerufene Grundpersonalien (§ 3 Absatz 1 Nummer 4 
AZRG) dürfen unter erleichterten Voraussetzungen an andere öffentliche 
Stellen weiterübermittelt werden. § 11 Absatz 2 AZRG wird entsprechend 
geändert. 

– Der in § 14 Absatz 1 AZRG festgelegte Umfang der Grunddaten, die auf Er-
suchen an jede öffentliche Stelle zur Aufgabenerfüllung übermittelt werden 
dürfen, wird um die Anschrift im Bundesgebiet sowie um die Angabe über 
die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Dau-
eraufenthalt-EU erweitert. 

– Um im Rahmen des Zugriffs der öffentlichen Stellen auf das AZR die Da-
tenqualität zu steigern, soll das Datenaustauschformat „XAusländer“, das be-
reits für bestimmte Schnittstellen des AZR genutzt wird, für die gesamte 
Kommunikation mit dem AZR verbindlich festgelegt werden. Hierdurch 
können Daten über standardisierte Schnittstellen an öffentliche Stellen über-
mittelt werden, die diese ohne weiteren Aufwand verarbeiten können. Die 
bestehenden Regelungen von § 4 Absatz 7 und § 9 Absatz 5 AZRG-DV wer-
den entsprechend erweitert. 

– Die erkennungsdienstliche Behandlung von Asylsuchenden, unerlaubt ein-
gereisten und unerlaubt aufhältigen Ausländern durch die Bundespolizei im 
Rahmen des behördlichen Erstkontakts wird auch außerhalb des 30-Kilome-
ter-Grenzraums in den anderen Aufgabenbereichen der Bundespolizei ge-
stattet. § 71 Absatz 4 Satz 1 AufenthG und § 19 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 AsylG werden entsprechend geändert. 

– Im Rahmen technisch automatisierter Sicherheitsabgleiche sollen für die 
Prüfung von Sicherheitsbedenken auch die Erkenntnisse der Bundespolizei 
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berücksichtigt werden. Hierzu sind Änderungen in § 73 Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 1a Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 AufenthG notwendig. 

– Der Sicherheitsabgleich wird auch bei Drittstaatsangehörigen im asylrecht-
lichen Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren sowie bei Übernahmeersuchen 
eines anderen Mitgliedstaates nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die 
Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist 
(ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31), und bei Neuansiedlungsverfahren, sons-
tigen humanitären Aufnahmeverfahren von Drittstaatsangehörigen sowie 
Umverteilungsverfahren von Asylantragstellern aufgrund von Maßnahmen 
nach Artikel 78 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) durchgeführt. Hierfür sind Änderungen in § 73 Ab-
satz 1a AufenthG und Folgeänderungen in § 2 Absatz 2, § 6 Absatz 1 Num-
mer 3, § 21a und in § 36 Absatz 2 AZRG sowie in der Anlage zur AZRG-
DV erforderlich. 

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Registrierung 
von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zu deren Schutz ergriffen: 

– Unbegleitete minderjährige Ausländer sollen bereits zeitnah zu ihrer Einreise 
– und damit vor der Stellung eines Asylantrags durch die Notvertretung des 
Jugendamts oder den Vormund – im Wege der Amtshilfe auch durch Auf-
nahmeeinrichtungen nach § 44 AsylG oder Außenstellen des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als unerlaubt eingereiste oder auf-
hältige Personen gemäß § 49 Absatz 8 und 9 AufenthG registriert werden 
können. Dies erfordert eine Änderung des § 49 AufenthG. 

– Die für die vorläufige Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Aus-
ländern zuständigen Jugendämter werden gesetzlich verpflichtet, dafür 
Sorge zu tragen, dass die unbegleiteten minderjährigen Ausländer unverzüg-
lich durch eine der zur Registrierung befugten Behörden erkennungsdienst-
lich behandelt und die Daten an das AZR übermittelt werden. Dies erfordert 
eine Änderung des § 42a des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII). 

– Das Mindestalter für die Abnahme von Fingerabdrücken, die derzeit erst ab 
Vollendung des 14. Lebensjahres zulässig ist, wird auf den Zeitpunkt der 
Vollendung des sechsten Lebensjahres herabgesetzt. Die erforderlichen Än-
derungen betreffen § 49 Absatz 6 Satz 2, Absatz 8 Satz 3 und Absatz 9 
Satz 3 AufenthG sowie § 16 Absatz 1 Satz 2 AsylG. 

– Zur besseren Steuerung der freiwilligen Ausreise und Rückführung soll das 
AZR weiter ertüchtigt werden: 

– Bei vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern, bei denen eine Zurückschie-
bung oder Abschiebung in Betracht kommt und deshalb nach § 49 Absatz 5 
Nummer 3 AufenthG Maßnahmen zur Feststellung und Sicherung der Iden-
tität durchgeführt wurden, sollen weitere Daten im AZR gespeichert werden, 
um eine eindeutige Identifizierung zur Vorbereitung von Abschiebungen si-
cherzustellen. § 3 AZRG wird entsprechend erweitert. 

– Die Förderung von freiwilligen Ausreisen und Reintegration durch Rück-
kehrer- und reintegrationsfördernde Programme oder mit Landes- und Kom-
munalmitteln, bei denen der Bund finanziell nicht beteiligt ist, wird auf 
Grundlage der Einverständniserklärung der Betroffenen sowie auf Grund-
lage des § 86 in Verbindung mit § 75 Nummer 7 AufenthG sowie eines neu 
zu schaffenden § 86a AufenthG zu Steuerungszwecken erhoben und künftig 
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zentral im AZR gespeichert, unter anderem, um die Fördermaßnahmen zu 
verbessern und ungerechtfertigte Inanspruchnahmen von Fördermitteln zu 
verhindern. Da Förderungen von freiwilligen Ausreisen und Reintegration in 
den Ländern teilweise auch von privaten Trägern mit Landes- und Kommu-
nalmitteln, zum Teil auch im Auftrag öffentlicher Stellen, organisiert wer-
den, müssen sowohl alle öffentlichen Stellen als auch die privaten Träger im 
Fall einer staatlichen Finanzierung der Förderung der freiwilligen Ausreise 
und Reintegration anhand einer neu zu schaffenden Rechtsgrundlage zur Er-
hebung der Grundpersonalien im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 4 AZRG 
verpflichtet werden, um die Durchführung oder Koordinierung der Förder-
programme besser gewährleisten und ggf. ungerechtfertigte Inanspruchnah-
men zu verhindern oder Rückforderungsansprüche prüfen zu können. Dar-
über hinaus ist zu statistischen Auswertungen mit dem Ziel einer sachgerech-
ten Steuerung der Rückkehrförderung die Angabe des Zielstaates erforder-
lich. Neben der Angabe zur Art der Förderung sollen auch Angaben zum 
Umfang und zur Begründung der Förderung verpflichtend erhoben werden, 
um in Einzelfällen auch Ausnahmen zur erneuten Förderung zulassen zu 
können. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Minderjährigen Ausländern zwischen dem sechsten und dem 14. Lebensjahr ent-
steht durch die Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken durch die Absenkung des 
Alters ein jährlicher Mehraufwand. Als Fallzahl wird die Zahl von ausländischen 
Kindern und Jugendlichen, die eine vorläufige Schutzmaßnahme durchliefen, äl-
ter als sechs und jünger als 14 Jahre waren, herangezogen. Diese lag 2016 bei 
rund 3 200. Als Zeitaufwand werden 15 Minuten je Fall geschätzt. Damit ergibt 
sich ein jährlicher Aufwand von rund 800 Stunden. Sachkosten fallen nicht an. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand. Auch werden keine Informati-
onspflichten neu eingeführt oder geändert. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Bei der Verwaltung ergibt sich insgesamt eine Belastung von jährlich rund 3,21 
Mio. Euro. Auf Bundesebene entsteht ein Mehraufwand von etwa 2,20 Mio. Euro 
jährlich mit Inkrafttreten des Gesetzes, womit dieser voraussichtlich ab dem 
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Jahr 2020 haushaltswirksam wird. Bei Ländern und Kommunen entstehen ent-
sprechend Kosten von jährlich rund 808 000 Euro. Rund 200 990 Euro fallen ebe-
nenübergreifend an. 

Weiterhin entsteht ein einmaliger Aufwand von insgesamt rund 7,76 Mio. Euro 
für IT-Umstellungen. Dieser entfällt mit 7,67 Mio. Euro auf den Bund. 84 818 
Euro fallen ebenenübergreifend an. Diese Aufwände werden sich abhängig vom 
Inkrafttreten des Gesetzes voraussichtlich auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 
verteilen. 

Etwaige Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln sollen finanziell und stellen-
mäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. 

F. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 27. März 2019 

DIE BUNDESKANZLERIN

An den 

Präsidenten des  

Deutschen Bundestages  

Herrn Dr. Wolfgang Schäuble 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Verbesserung der Registrierung und 
des Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken 
(Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetz - 2. DAVG) 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG ist 

als Anlage 2 beigefügt. 

Die Stellungnahme der Bundesregierung zur Stellungnahme des Nationalen Normen-

kontrollrates ist als Anlage 3 beigefügt. 

Der Bundesrat hat in seiner 975. Sitzung am 15. März 2019 gemäß Artikel 76 Absatz 2 

des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 4 ersichtlich 

Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der 

als Anlage 5 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Verbesserung der Registrierung und  
des Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken 

(Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetz – 2. DAVG) 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des AZR-Gesetzes 

Das AZR-Gesetz vom 2. September 1994 (BGBl. I S. 2265), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2615) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 18f folgende Angabe eingefügt: 

„§ 18g Datenübermittlung an die Träger der Deutschen Rentenversicherung“. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 6 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort „Auf-
enthaltsermittlung“ ein Komma und die Wörter „Inobhutnahme oder Ingewahrsamnahme“ einge-
fügt. 

bb) In Nummer 12 wird die Angabe „Nr. 6“ durch die Wörter „Absatz 2 Nummer 7“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Zum Zweck der Durchführung von Abgleichen nach § 73 Absatz 1a Satz 3 des Aufenthalts-
gesetzes ist die Speicherung von Daten ferner zulässig bei Ausländern, 

1. für die ein Aufnahmegesuch gemäß Artikel 21 Absatz 1 oder ein Wiederaufnahmegesuch gemäß 
Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitglied-
staates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 
Mitgliedsstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 31) von einem anderen Mitgliedstaat an die Bundesrepublik Deutschland gestellt 
wurde, 

2. die für ein Aufnahmeverfahren nach § 23 des Aufenthaltsgesetzes oder für die Gewährung von 
vorübergehendem Schutz nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes vorgeschlagen und vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge in die Prüfung über die Erteilung einer Aufnahmezusage einbezogen 
wurden oder 

3. die für ein Umverteilungsverfahren aufgrund von Maßnahmen nach Artikel 78 Absatz 3 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschlagen und vom Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge in die Prüfung über die Erteilung einer Aufnahmezusage einbezogen wur-
den.“ 

Anlage 1 
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3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden die Wörter „Absatz 1 bis 2“ durch die Wörter „Absatz 1 bis 2a“ ersetzt. 

bb) In Nummer 6 werden nach dem Wort „Fortzug,“ die Wörter „zur Förderung der freiwilligen Aus-
reise und Reintegration,“ eingefügt. 

b) Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze 3a und 3b eingefügt: 

„(3a) Bei Ausländern nach § 2 Absatz 2 Nummer 3, bei denen Maßnahmen gemäß § 49 Absatz 5 
Nummer 3 des Aufenthaltsgesetzes durchgeführt wurden, werden zusätzlich gespeichert: 

1. Fingerabdruckdaten und die dazugehörigen Referenznummern, 

2. Größe und Augenfarbe, 

3. die Anschrift im Bundesgebiet, 

4. freiwillig gemachte Angaben zu Telefonnummern und E-Mail-Adressen, 

5. das zuständige Bundesland und die zuständige Ausländerbehörde. 

(3b) Bei Ausländern nach § 2 Absatz 2a werden zusätzlich zu den Daten nach Absatz 1 Fingerab-
drücke und die dazugehörigen Referenznummern gespeichert.“ 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Nummer 2 bis 4“ durch die Wörter „Nummer 1 bis 4“ ersetzt. 

bb) In Nummer 3 werden nach den Wörtern „Nummer 1, 3 und 6“ ein Komma und die Angabe „Ab-
satz 2a“ eingefügt. 

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden nach der Angabe „10“ ein Komma und die Angabe „10a“ eingefügt. 

bb) In Nummer 5 werden nach der Angabe „Absatz 3“ ein Komma und die Angabe „3b“ eingefügt. 

cc) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefügt: 

„5a. das Bundeskriminalamt die Referenznummern nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 in den Fällen 
des § 2 Absatz 1a Nummern 2 und 3, die Referenznummern nach § 3 Absatz 3a Nummer 1 
in den Fällen des § 2 Absatz 2 Nummer 3 und die Referenznummern nach § 3 Absatz 3b in 
den Fällen des § 2 Absatz 2a,“. 

dd) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. die in Absatz 1 Nummer 9 bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 und 
Absatz 2 Nummer 6 sowie das Datum nach § 3 Absatz 1 Nummer 2, übergangsweise das 
Datum nach § 3 Absatz 2 Nummer 3.“ 

5. § 10 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Darüber hinaus darf die AZR-Nummer nur zum Zweck der eindeutigen Zuordnung und nur zusätzlich zu 
den Grundpersonalien genutzt werden für  

1. Datenübermittlungen zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Ausländerbe-
hörden sowie Datenübermittlungen zwischen den Ausländerbehörden untereinander, 

2. die in § 73 Absatz 1 bis 3b des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Feststellungen und Prüfungen sowie 
sonstige Datenübermittlungen zwischen den in § 73 Absatz 1a Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 des Aufent-
haltsgesetzes genannten Behörden, 
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3. Datenübermittlungen zwischen leistungsgewährenden Behörden untereinander nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz, dem Zweiten, Achten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch sowie mit den Auslän-
der- und den im Übrigen zuständigen Landesbehörden jeweils, soweit für den Ausländer noch keine 
Versicherungsnummer nach dem Vierten Buch Sozialgesetzbuch bekannt ist, oder 

4. Datenübermittlungen von öffentlichen Stellen untereinander in den übrigen Fällen des § 2 Absatz 1a 
und 2 bis zur Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU.“ 

6. § 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„Die ersuchende Stelle darf die ihr übermittelten Daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 mit Ausnahme 
gesperrter Daten (§ 4) an eine andere öffentliche Stelle weiterübermitteln, wenn die Daten dieser Stelle 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zu diesem Zweck aus dem Register unmittelbar hätten übermittelt 
werden dürfen.“ 

b) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

„Weitere Daten mit Ausnahme gesperrter Daten dürfen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 nur 
weiterübermittelt werden, wenn anderenfalls eine unvertretbare Verzögerung eintreten oder die Aufga-
benerfüllung erheblich erschwert würde. Vor der Weiterübermittlung von Daten hat die ersuchende 
Stelle die Richtigkeit und Aktualität der Daten zu überprüfen.“ 

c) In dem neuen Satz 4 wird die Angabe „Satz 1“ durch die Wörter „die Sätze 1 bis 3“ ersetzt. 

d) In dem neuen Satz 5 wird das Wort „Sie“ durch die Wörter „Die ersuchende Stelle“ ersetzt. 

7. Dem § 13 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Abweichend von Absatz 1 sind Abrufe der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Län-
der, des Militärischen Abschirmdienstes und des Bundesnachrichtendienstes ausschließlich von diesen ent-
sprechend § 6 Absatz 3 Satz 2 bis 5 des Bundesverfassungsschutzgesetzes zu protokollieren.“ 

8. § 14 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.  

b) Die folgenden Nummern 6 und 7 werden angefügt: 

„6. bei Ausländern nach § 2 Absatz 1a Nummer 2 und 3 zusätzlich die Anschrift im Bundesgebiet, 
bei Ausländern nach § 2 Absatz 1a Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 zusätzlich die Anschrift 
im Bundesgebiet bis zum unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens, 

7. bei Ausländern nach § 2 Absatz 1a und 2 nur zum Zweck, ob die AZR-Nummer nach § 10 Ab-
satz 4 Satz 2 Nummer 4 an andere öffentliche Stellen übermittelt werden darf, zusätzlich die Er-
teilung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU.“ 

9. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

bb) Die folgenden Nummern 5 bis 14 werden angefügt: 

„5. Angaben zum Ausweispapier, 

6. Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu den für oder gegen den Ausländer ge-
troffenen aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen, 

7. Fingerabdruckdaten und die dazugehörigen Referenznummern, 

8. Größe und Augenfarbe, 
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9. die Seriennummer ihrer Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende gemäß § 63a 
des Asylgesetzes (AKN-Nummer) sowie das Ausstellungsdatum und die Gültigkeitsdauer, 

10. die Anschrift im Bundesgebiet, 

11. freiwillig gemachte Angaben zu Telefonnummern und E-Mail-Adressen, 

12. das zuständige Bundesland, die zuständige Aufnahmeeinrichtung und Ausländerbehörde, 
bei unbegleiteten minderjährigen Kindern und Jugendlichen das zuständige Jugendamt, 

13. die Durchführung der Gesundheitsuntersuchung nach § 62 Absatz 1 des Asylgesetzes und 
die Untersuchung auf Vorliegen einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose nach § 36 
Absatz 4 oder 5 des Infektionsschutzgesetzes, jeweils mit Ort und Datum, 

14. die Feststellung, dass keine medizinischen Bedenken gegen die Aufnahme in eine Einrich-
tung der gemeinschaftlichen Unterbringung bestehen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird aufgehoben. 

bb) Die bisherigen Nummer 3 bis 6 werden die Nummern 2 bis 5. 

10. Nach § 18f wird folgender § 18g eingefügt: 

„§ 18g 

Datenübermittlung an die Träger der Deutschen Rentenversicherung 

An die Träger der Deutschen Rentenversicherung werden mit Einwilligung der betroffenen Person zur 
Prüfung rentenrechtlicher Zeiten nach den §§ 56 und 57 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zu Auslän-
dern, die keine freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger sind, auf Ersuchen die Grunddaten und folgende 
Daten übermittelt: 

1. abweichende Namensschreibweisen, andere Namen, frühere Namen und Aliaspersonalien und 

2. Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status während des nach den §§ 56 und 57 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch maßgeblichen Zeitraums.“ 

11. Dem § 19 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Den Staatsangehörigkeitsbehörden werden mit Einwilligung der betroffenen Person zur Beratung 
über die Stellung eines Antrags auf Einbürgerung und soweit erforderlich auch zur Bearbeitung von Einbür-
gerungsanträgen auf Ersuchen neben den Grunddaten auch Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status über-
mittelt.“ 

12. Nach § 21 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Soweit die Weitergabe der Daten gemäß Absatz 1 an die beteiligte Organisationseinheit im Bun-
desverwaltungsamt und die anschließende Übermittlung dieser Daten gemäß Absatz 2 an die ersuchende 
deutsche Auslandsvertretung oder das Auswärtige Amt im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen 
des Visumverfahrens nicht ausreichen, können die erforderlichen Daten unmittelbar an die ersuchende deut-
sche Auslandsvertretung oder das Auswärtige Amt übermittelt werden. Zu diesem Zweck können das Aus-
wärtige Amt und die deutschen Auslandsvertretungen zum Abruf von Daten der betroffenen Person im au-
tomatisierten Verfahren zugelassen werden. Für die Zulassung gilt § 22 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2, 3 und 4 
entsprechend.“ 

13. § 21a wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Nach der Erhebung von Daten nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes und § 49 des Aufenthalts-
gesetzes und nach der Übermittlung von Daten gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 
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werden anlässlich von Speicherungen nach § 2 Absatz 1a, 2 Nummer 1 und Absatz 2a die zur Durch-
führung von Beteiligungen und Abgleichen nach § 73 Absatz 1a des Aufenthaltsgesetzes erforderlichen 
Daten unverzüglich an die beteiligte Organisationseinheit im Bundesverwaltungsamt weitergegeben.“ 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Nach den Sätzen 1 und 2 werden anlässlich von Speicherungen nach § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 1 
auch Daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, Angaben zum Zuzug oder Fortzug und zum aufenthalts-
rechtlichen Status sowie Daten nach § 3 Absatz 2 Nummer 6 und 9 an die beteiligte Organisationsein-
heit im Bundesverwaltungsamt übermittelt.“ 

14. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 3a wird folgende Nummer 3b eingefügt: 

„3b. die Polizei beim Deutschen Bundestag,“. 

bb) Nach Nummer 5a wird folgende Nummer 5b eingefügt: 

„5b. das Bundesamt für Justiz, soweit es Aufgaben nach dem Bundeszentralregistergesetz, nach 
dem Titel XI der Gewerbeordnung und nach dem Internationalen Familienrechtsverfahrens-
gesetz wahrnimmt,“. 

cc) Nach Nummer 8b werden die folgenden Nummern 8c bis 8e eingefügt: 

„8c. die Jugendämter, 

8d. die Staatsangehörigkeits- und Vertriebenenbehörden, 

8e. die Träger der Deutschen Rentenversicherung,“. 

dd) Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„9. die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der Militärische Abschirm-
dienst und der Bundesnachrichtendienst,“. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Vielzahl“ durch das Wort „Häufigkeit“ ersetzt und wird das Wort 
„besonderen“ gestrichen. 

c) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben. 

15. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „Zur Erfüllung“ die Wörter „von Berichtspflichten nach 
dem Recht der Europäischen Union, die vom Statistischen Bundesamt zu bearbeiten sind, oder“ und 
nach dem Wort „wenn“ die Wörter „ein verbindlicher Rechtsakt der Europäischen Union dies vorsieht 
oder“ eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Registerbehörde übermittelt dem Statistischen Bundesamt als Erhebungsmerkmale für 
diese Statistik über Ausländer, die sich während des Kalenderjahres nicht nur vorübergehend im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes aufgehalten haben, folgende Daten zu diesem Personenkreis: 

1. Monat und Jahr der Geburt, 

2. Ort und Bezirk der Geburt,  

3. Geschlecht,  

4. Staatsangehörigkeiten,  

5. Familienstand,  

6. Staatsangehörigkeiten des Ehegatten oder des Lebenspartners,  

juris Lex QS
05052024 ()



Drucksache 19/8752 – 16 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

7. Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 6,  

8. Vorhandensein einer Seriennummer einer Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender 
(Ankunftsnachweis) gemäß § 63a des Asylgesetzes (AKN-Nummer) sowie das Ausstellungsda-
tum und die Gültigkeitsdauer. 

Das Statistische Bundesamt darf an die statistischen Ämter der Länder die ihren Erhebungsbereich be-
treffenden Daten für regionale Aufbereitungen weiterübermitteln.“ 

c) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt: 

„(3) Zusätzlich zu den Daten nach Absatz 2 werden die Daten zu folgenden Erhebungsmerkmalen 
übermittelt: 

1. bei Ausländern nach § 2 Absatz 1a Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1  

a) die Anlässe nach § 2 Absatz 1a Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1,  

b) Angaben nach § 3 Absatz 3, 

2. bei Ausländern nach § 2 Absatz 1a Nummer 2 die Anlässe nach § 2 Absatz 1a Nummer 2, 

3. bei Ausländern nach § 2 Absatz 1a Nummer 3 und Absatz 2 Nummer 3 die Anlässe nach § 2 Ab-
satz 1a Nummer 3 und Absatz 2 Nummer 3,  

4. bei Unionsbürgern nach § 2 Absatz 3 Nummer 2 bis 4  

a) die Anlässe nach § 2 Absatz 3 Nummer 2 bis 4,  

b) Entscheidungen zu den in § 2 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 bezeichneten Anlässen. 

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

(4) Die Registerbehörde übermittelt dem Statistischen Bundesamt als Hilfsmerkmale für diese 
Statistik folgende Daten: 

1. Behördenkennziffer der aktenführenden Ausländerbehörde, 

2. pseudonymisiertes Geschäftszeichen der Registerbehörde; bei begleiteten minderjährigen Auslän-
dern nach § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 1 wird zusätzlich das pseudonymisierte Geschäftszeichen 
zu den Eltern und bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern das Jugendamt der vorläufigen 
Inobhutnahme sowie das endgültig zuständige Jugendamt übermittelt. 

Die Hilfsmerkmale dürfen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder zu-
sammen mit den Erhebungsmerkmalen gespeichert werden.“ 

16. § 24a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1 werden jeweils nach der Angabe „§ 75 Nummer 4“ 
die Wörter „oder Nummer 4a“ eingefügt. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 1 werden nach der Angabe „§ 75 Nummer 4“ die Wörter „oder Nummer 4a“ 
eingefügt. 

bb) In Satz 3 wird nach den Wörtern „Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ das Wort „schrift-
lich“ eingefügt. 

c) Die folgenden Absätze 6 bis 8 werden angefügt: 

„(6) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darf die nach § 3 Absatz 1 Nummer 2, 4, 5 und 
6, Absatz 2 Nummer 6 und 8, Absatz 3 und 4 Nummer 2, 4, 5 und 6 gespeicherten Daten zu Ausländern, 
die keine freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger sind, an staatliche oder staatlich anerkannte Hoch-
schulen und andere Forschungseinrichtungen, deren Tätigkeit überwiegend aus öffentlichen Mitteln fi-
nanziert wird, übermitteln, soweit 
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1. dies für die Durchführung eines wissenschaftlichen Forschungsvorhabens über Migrations- oder 
Integrationsfragen erforderlich ist, 

2. eine Verwendung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich oder die Anonymisierung 
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, 

3. die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche 
Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens die schutzwürdigen Interessen der Be-
troffenen erheblich überwiegt und der Forschungszweck nicht auf andere Weise erreicht werden 
kann und 

4. das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat der Übermittlung zustimmt. 

Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 gelten entsprechend. Eine Übermittlung ohne Einwilligung der betroffe-
nen Person ist nicht zulässig. Angaben über den Namen und Vornamen, die Anschrift, die Telefonnum-
mer sowie die für die Einleitung eines Vorhabens nach Satz 1 zwingend erforderlichen Strukturmerk-
male der betroffenen Person können bei Ausländern nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 bis 14 und bei Uni-
onsbürgern, die nicht freizügigkeitsberechtigt sind, für Befragungen auch ohne Einwilligung übermit-
telt werden, wenn dies zur Einholung der Einwilligung nach Satz 3 erforderlich ist; die Erforderlichkeit 
ist gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schriftlich zu begründen. Die Begründung 
darf nur für Auskünfte an den Betroffenen nach § 34, für die Unterrichtung über die Berichtigung, Lö-
schung oder Sperrung von Daten nach § 38 oder zur datenschutzrechtlichen Kontrolle der Zulässigkeit 
der Abrufe verwendet werden. Die Begründung ist durch geeignete Maßnahmen gegen unberechtigten 
Zugriff zu sichern und nach Fristablauf zu löschen, wenn sie nicht für ein bereits eingeleitetes Kontroll-
verfahren benötigt wird. Die übermittelten Daten nach Satz 1 sind zu anonymisieren, sobald dies nach 
dem Forschungszweck möglich ist. Die Forschungseinrichtung, an die Daten übermittelt wurden, darf 
diese nur zum Zweck der Durchführung des Forschungsvorhabens verarbeiten. Die Daten sind gegen 
unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. Die Forschungseinrichtung hat dafür zu sorgen, 
dass die Verwendung der personenbezogenen Daten räumlich und organisatorisch getrennt von der Er-
füllung solcher Verwaltungsaufgaben oder Geschäftszwecke erfolgt, für die diese Daten gleichfalls von 
Bedeutung sein können. 

(7) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen, deren Tätigkeit überwiegend aus öffentlichen Mit-
teln finanziert wird, auf Antrag oder Ersuchen anonymisierte Daten aus dem Register, die für die Durch-
führung eines wissenschaftlichen Forschungsvorhabens über Migrations- oder Integrationsfragen erfor-
derlich sind, übermitteln. 

(8) Personenbezogene Daten werden nur an solche Personen übermittelt, die Amtsträger oder für 
den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind oder die zur Geheimhaltung verpflichtet worden 
sind. § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes findet auf die Verpflichtung zur Ge-
heimhaltung entsprechende Anwendung.“ 

17. In § 26 Satz 1 werden nach der Angabe „§ 14“ die Wörter „Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und Absatz 2“ einge-
fügt. 

18. Nach § 36 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Daten eines Ausländers nach § 2 Absatz 2a sind unverzüglich zu löschen, wenn seine Aufnahme aus 
dem Ausland abgelehnt wurde.“ 
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Artikel 2 

Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung 

Die AZRG-Durchführungsverordnung vom 17. Mai 1995 (BGBl. I S. 695), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2424) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Datenübermittlung an die Registerbehörde darf im Wege der Direkteingabe erfolgen. So-
fern eine Zulassung der übermittelnden Stelle nach § 22 nicht möglich ist, darf die Übermittlung auch 
elektronisch oder schriftlich erfolgen. Die Übermittlung muss nach dem Stand der Technik abgesichert 
werden. Die Einhaltung des Stands der Technik wird vermutet, wenn die Übermittlung den in den Tech-
nischen Richtlinien (TR) des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik niedergelegten 
Anforderungen entspricht.“ 

b) Absatz 4 Satz 1 wird aufgehoben. 

c) Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben. 

d) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „auf Vordrucken oder in sonstiger Weise“ durch die Wörter 
„elektronisch oder“ ersetzt.  

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „werden das Datenaustauschformat „XAusländer“ und“ durch das 
Wort „wird“ ersetzt und wird das Wort „jeweils“ gestrichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Für die Datenübermittlung durch Ausländerbehörden und andere öffentliche Stellen an die Re-
gisterbehörde wird das Datenaustauschformat „XAusländer“ in der im Bundesanzeiger bekannt 
gemachten gültigen Fassung verwendet.“ 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummern 17 bis 19 werden wie folgt gefasst: 

„17. Aufgaben nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz, 

18. Aufgaben nach dem MAD-Gesetz, 

19. Aufgaben nach dem BND-Gesetz,“. 

bb) In Nummer 30 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und werden die folgenden Num-
mern 31 und 32 angefügt: 

„31. Aufgaben nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch, 

32. Beratung und Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen.“ 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

c) In Absatz 5 werden die Wörter „und Abs. 2 Satz 3“ durch die Wörter „Absatz 2 Satz 5“ ersetzt. 
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3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 8 Abs. 3 oder 4“ durch die Angabe „§ 8 Absatz 3“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 werden die Wörter „die Ausländerbehörden“ durch die Wörter „öffentliche Stellen“ ersetzt. 

4. In § 10 Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Vielzahl“ durch das Wort „Häufigkeit“ ersetzt und wird das Wort 
„besonderen“ gestrichen. 

5. In der Anlage wird Abschnitt I Allgemeiner Datenbestand wie folgt geändert:  

a) Nummer 2 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Nach der Angabe „21,“ wird die Angabe „23,“ eingefügt. 

bb) Der Ziffer I werden die folgenden Wörter angefügt: 

„– Statistisches Bundesamt nach § 23 des AZR-Gesetzes das Geschäftszeichen der Registerbe-
hörde in pseudonymisierter Form“. 

b) In Nummer 3 Spalte D Ziffer I werden die Wörter „– Statistisches Bundesamt zu Spalte A Buchstabe e 
(nur Monat und Jahr der Geburt), g und h“ durch die Wörter „– Statistisches Bundesamt zu Spalte A 
Buchstabe e (nur Monat und Jahr der Geburt) bis h“ ersetzt. 

c) Nummer 3a wird wie folgt geändert: 

aa) In Spalte A werden nach den Wörtern „§ 3 Absatz 2 Nummer 4 bis 11 in Verbindung mit § 2 
Absatz 1a und 2 Nummer 1“ ein Komma und die Wörter „§ 3 Absatz 3a in Verbindung mit § 2 
Absatz 2 Nummer 3 zu Buchstabe c bis f und h bis i“ eingefügt. 

bb) Spalte D wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Wörter „§§ 15, 17a, 18a bis 18e, 24a des AZRG-Gesetzes“ werden durch die Wörter 
„§§ 14, 15, 17, 17a, 18a bis 18e, 23, 24 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bbb) Nach dem Wort „Staatsanwaltschaften“ werden die folgenden Wörter eingefügt: 

„– Statistisches Bundesamt zu Spalte A Buchstabe a (pseudonymisiertes Geschäftszei-
chen der Eltern von begleiteten Minderjährigen) und j 

– sonstige öffentliche Stellen zu Spalte A Buchstabe c, bei Ausländern nach § 2 Ab-
satz 1a Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 nur bis zum unanfechtbaren Abschluss 
des Asylverfahrens 

– Zollkriminalamt zu Spalte A Buchstabe c, e bis ka“. 

d) Der Nummer 4 Spalte D Ziffer I werden die folgenden Wörter angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung zu Spalte A Buchstabe a bis d 

– Zollkriminalamt zu Spalte A Buchstabe f“. 

e) Nummer 5a wird wie folgt geändert: 

aa) In Spalte A werden nach den Wörtern „§ 3 Absatz 2 Nummer 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Ab-
satz 1a und 2 Nummer 1“ ein Komma und die Wörter „§ 3 Absatz 3a in Verbindung mit § 2 Ab-
satz 2 Nummer 3 und § 3 Absatz 3b in Verbindung mit § 2 Absatz 2a zu Spalte A Buchstabe a“ 
eingefügt. 

bb) Der Spalte C werden die folgenden Wörter angefügt: 

„– Bundeskriminalamt zu Spalte A Buchstabe a die Referenznummer in den Fällen des § 2 Ab-
satz 1a Nummer 2 und 3 und des § 2 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 2a“. 
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cc) Spalte D wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Wörter „§§ 15, 17a, 21 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter „§§ 15, 17, 17a, 
21 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bbb) Nach den Wörtern „Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes“ wird das 
Wort „– Zollkriminalamt“ eingefügt. 

f) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a eingefügt: 

A A1*) B**) C D 

„6a 

Bezeichnung der Daten (§ 3 des 
AZR-Gesetzes) 

Perso-
nenkreis 

Zeitpunkt 
der Über-
mittlung 

Übermittlung durch fol-
gende öffentliche Stel-

len (§ 6 des AZR-Geset-
zes) 

Übermittlung/Weitergabe 
an folgende Stellen 

§ 3 Absatz 1 Nummer 6 

Zur Förderung der Ausreise und 
Reintegration 

a) Art der Ausreise und Reintegrati-
onsförderung durch 

– Bundesmittel (auch Kofinanzierung 
durch europäische Mittel) 

– Landes- und/oder Kommunalmittel 
unter Bundesbeteiligung 

– Landes- und/oder Kommunalmit-
teln ohne Bundesbeteiligung  

– durch sonstige Mittel (programm-
unabhängig) 

– ohne Förderung  

Entschieden am: 

Entschieden durch: 

Aktenzeichen: 

b) Zielstaat 

c) Ausreisestaat 

d) Ausreisenachweis  

– Art: 

– am: 

(1) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

– Übermittlung durch 
Ausländerbehörden 

– die mit der Förderung 
der Ausreisen betrauten 
öffentlichen Stellen zu 
Spalte A Buchstabe a 
bis b 

– Bundespolizei und 
andere mit der polizeili-
chen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden 
Verkehrs beauftragte 
Behörden zu Spalte A 
Buchstabe c bis d 

§ 15 AZRG 

– Ausländerbehörden 

– Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge 

– oberste Bundes- und Lan-
desbehörden“. 

g) Nummer 7 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21, 23, 24a des AZR-Gesetzes“ werden durch die 
Wörter „§§ 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 18g, 19, 21, 23, 24a des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Die folgenden Wörter werden angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Staatsangehörigkeitsbehörden 

– Zollkriminalamt“. 

h) Nummer „8“ wird Nummer „8 (Teil I)“ und wird wie folgt geändert: 

aa) Spalte A wird wie folgt geändert: 

aaa) Buchstabe „y“ wird aufgehoben. 

bbb) Die Buchstaben „x bis ai“ werden die Buchstaben „y bis z“. 
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bb) In Spalte B wird zu Spalte A in dem bisherigen Buchstaben y die Angabe „(2)“ gestrichen. 

cc) Spalte C wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Wörter „– Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu Spalte A Buchstabe a bis f, h 
bis k, m bis z“ werden durch die Wörter „– Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu 
Spalte A Buchstabe a bis f, h bis k, m bis y“ ersetzt. 

bbb) Die Wörter „– Ausländerbehörden und mit der Durchführung ausländerrechtlicher Vor-
schriften betraute öffentliche Stellen zu Spalte A Buchstabe a, g, l, o, p, t bis v, z, ai“ 
werden durch die Wörter „– Ausländerbehörden und mit der Durchführung ausländer-
rechtlicher Vorschriften betraute öffentliche Stellen zu Spalte A Buchstabe a, g, l, o, p, t 
bis v, y, z“ ersetzt. 

dd) Nach Nummer 8 (Teil I) wird folgende Nummer 8 (Teil II) eingefügt: 

A A 1*) B**) C D 

„8 (Teil II) 

Bezeichnung der Daten 
(§ 3 des AZR-Gesetzes) 

Personenkreis 
Zeitpunkt der 
Übermittlung 

Übermittlung durch fol-
gende öffentliche Stellen
(§ 6 des AZR-Gesetzes) 

Übermittlung/Weiter-
gabe an folgende Stel-

len 

§ 3 Absatz 1 Nummer 3 und 7 in Ver-
bindung mit § 2 Absatz 1a Nummer 1 
und Absatz 2 Nummer 1 und 

§ 3 Absatz 3b in Verbindung mit § 2 
Absatz 2a 

§§ 15, 16, 17a, 18, 
18a, 18b, 18d, 21, 23 
des AZR-Gesetzes 

a) Übernahmeersuchen von 
(Staatsangehörigkeitsschlüssel 
des Dubliner -Vertragsstaats) 
gestellt am 

(1) 

(1) – Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge 

– Ausländerbehörden 
zu Spalte A Buchsta-
be a bis b, d bis e und 
g bis h 

– Aufnahmeeinrich-
tungen oder Stellen 
nach § 88 Absatz 3 
des Asylgesetzes zu 
Spalte A Buchstabe a 
bis b und g bis h 

– Bundesamt für 
Migration und Flücht-
linge zu Spalte A 
Buchstabe a bis b, d 
bis e und g bis h 

– Bundespolizei zu 
Spalte A Buchstabe a 
bis b und g bis h 

– andere mit der poli-
zeilichen Kontrolle 
des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs be-
auftragte Behörden zu 
Spalte A Buchstabe a 
bis b und g bis h 

– oberste Bundes- und 
Landesbehörden, die 
mit der Durchführung 
ausländer-, asyl- und 
passrechtlicher Vor-
schriften als eigener 
Aufgabe betraut sind 

b) Übernahme von (Staatsange-
hörigkeitsschlüssel des Dubli-
ner Vertragsstaats) entschie-
den am 

(2) 

c) Übernahme von (Staatsange-
hörigkeitsschlüssel des Dubli-
ner Vertragsstaats) abgelehnt 
am 

(2) 

d) Prüfung Einleitung eines Wi-
derrufs- oder Rücknahmever-
fahrens am 

(6) 

e) Einleitung eines Widerrufs- 
oder Rücknahmeverfahrens 
entschieden am 

(2) 

f) Einleitung eines Widerrufs- 
oder Rücknahmeverfahrens 
abgelehnt am 

(2) 

g) Prüfung der Voraussetzungen 
einer Aufnahmezusage im 
Rahmen eines Neuansied-
lungsverfahrens, sonstigen hu-
manitären Aufnahmeverfah-
rens von Drittstaatsangehöri-
gen oder Umverteilungsver-
fahren von Asylantragstellern 

(1) 
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A A 1*) B**) C D 

„8 (Teil II) 

Bezeichnung der Daten 
(§ 3 des AZR-Gesetzes) 

Personenkreis 
Zeitpunkt der 
Übermittlung 

Übermittlung durch fol-
gende öffentliche Stellen
(§ 6 des AZR-Gesetzes) 

Übermittlung/Weiter-
gabe an folgende Stel-

len 

nach Artikel 78 Absatz 3 
AEUV 

zu Spalte A Buch-
stabe b 

– sonstige Polizeivoll-
zugsbehörden der 
Länder zu Spalte A 
Buchstabe a bis b und 
g bis h 

– Bundesagentur für 
Arbeit zur Aufgaben-
erfüllung nach § 18 
Absatz 1 des AZR-
Gesetzes zu Spalte A 
Buchstabe b 

– deutsche Auslands-
vertretungen und an-
dere öffentliche Stel-
len im Visaverfahren 
zu Spalte A Buchstabe 
a bis b und g bis h 

– Statistisches Bun-
desamt zu Spalte A 
Buchstabe b 

– Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsunter-
suchungen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben 
nach § 28 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 des 
Geldwäschegesetzes 
zu Spalte A Buch-
stabe b 

– für die Zuverlässig-
keitsüberprüfung nach 
§ 7 des Luftsicher-
heitsgesetzes zustän-
dige Luftsicherheits-
behörden und für die 
Zuverlässigkeitsüber-
prüfung nach § 12b 
des Atomgesetzes zu-
ständige atomrechtli-
che Genehmigungs- 
und Aufsichtsbehör-
den zu Spalte A Buch-
stabe b  

– Bundeskriminalamt 
zu Spalte A Buchstabe 
a bis b und g bis h 

– Landeskriminaläm-
ter zu Spalte A Buch-
stabe a bis b und g bis 
h 

– sonstige Polizeivoll-
zugs-behörden des 
Bundes zu Spalte A 
Buchstabe a bis b und 
g bis h 

h) Entscheidung über eine Auf-
nahmezusage im Rahmen ei-
nes Neuansiedlungsverfah-
rens, sonstigen humanitären 
Aufnahmeverfahrens von 
Drittstaatsangehörigen oder 
Umverteilungsverfahrens von 
Asylantragstellern nach Arti-
kel 78 Absatz 3 AEUV 

(2) 

i) Aufnahmezusage im Rahmen 
eines Neuansiedlungsverfah-
rens, sonstigen humanitären 
Aufnahmeverfahrens von 
Drittstaatsangehörigen oder 
Umverteilungsverfahrens von 
Asylantragstellern nach Arti-
kel 78 Absatz 3 AEUV abge-
lehnt am 

(2) 
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A A 1*) B**) C D 

„8 (Teil II) 

Bezeichnung der Daten 
(§ 3 des AZR-Gesetzes) 

Personenkreis 
Zeitpunkt der 
Übermittlung 

Übermittlung durch fol-
gende öffentliche Stellen
(§ 6 des AZR-Gesetzes) 

Übermittlung/Weiter-
gabe an folgende Stel-

len 

– Staatsanwaltschaften 
zu Spalte A Buch-
stabe b  

– Gerichte zu Spalte A 
Buchstabe b 

– Behörden der 
Zollverwaltung zu 
Spalte A Buchstabe b  

– Träger der Sozial-
hilfe und für die 
Durchführung des 
Asylbewerberleis-
tungsgesetzes zustän-
dige Stellen zu Spalte 
A Buchstabe b 

– Bundesagentur für 
Arbeit zur Aufgaben-
erfüllung nach § 18b 
des AZR-Gesetzes zu 
Spalte A Buchstabe b 

– die für die Durch-
führung der Grundsi-
cherung für Arbeitsu-
chende zuständigen 
Stellen zu Spalte A 
Buchstabe b  

– Jugendämter zu 
Spalte A Buch-
stabe b“. 

i) Nummer 8a Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 17a, 18a bis 18e des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter „§§ 15, 17, 17a, 
18a bis 18e, 23 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Nach dem Wort „Jugendämter“ werden die folgenden Wörtern eingefügt: 

„– Statistisches Bundesamt zu Spalte A Buchstabe a bis c 

– Zollkriminalamt“. 

j) Nummer 8b Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 17a, 21 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter „§§ 15, 17a, 21, 23 des 
AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Nach dem Wort „Staatsanwaltschaften“ werden die Wörter „– Statistisches Bundesamt“ eingefügt. 

k) Nummer 9 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21, 23, 24a des AZR-Gesetzes“ werden durch die 
Wörter „§§ 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 18g, 19, 21, 23, 24a des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) In Ziffer I werden die Wörter „Statistisches Bundesamt zu Spalte A Buchstabe a bis d, i bis l“ 
durch die Wörter „Statistisches Bundesamt zu Spalte A Buchstabe a bis g, i bis l“ ersetzt. 
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cc) Der Ziffer II werden die folgenden Wörter angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Staatsangehörigkeitsbehörden 

– Zollkriminalamt“. 

l) Nummer 9a Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 17a, 18a, 18b, 24a des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter „§§ 15, 17a, 
18a, 18b, 23, 24a des AZR-Gesetzes“ ersetzt.  

bb) Nach dem Wort „Staatsanwaltschaften“ werden die Wörter „– Statistisches Bundesamt“ eingefügt.  

m) Nummer 10 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter 
„§§ 15, 16, 17, 17a, 18b, 18d, 18g, 19, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Der Ziffer II werden die folgenden Wörter angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Staatsangehörigkeitsbehörden 

– Zollkriminalamt“. 

n) Nummer 11 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter 
„§§ 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 18g, 19, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Der Ziffer I werden die folgenden Wörter angefügt: 

„– sonstige öffentliche Stellen zu Spalte A Buchstabe a bis u“. 

cc) Der Ziffer II werden die folgenden Wörter angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Staatsangehörigkeitsbehörden 

– Zollkriminalamt“. 

o) Nummer 12 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter 
„§§ 15, 16, 17, 18, 18a, 18b, 18d, 18g, 19, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Der Ziffer II werden die folgenden Wörter angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Staatsangehörigkeitsbehörden 

– Zollkriminalamt“. 

p) Nummer 13 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter 
„§§ 15, 16, 17, 17a, 18a, 18b, 18d, 18g, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Der Ziffer II werden die folgenden Wörter angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Zollkriminalamt“. 
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q) Nummer 14 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter 
„§§ 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 18g des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Die folgenden Wörter werden angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Zollkriminalamt“. 

r) In Nummer 14a wird Spalte D wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter 
„§§ 15, 16, 17, 17a, 18, 18b, 18g, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Die Angaben „I)“ und „II)“ werden gestrichen. 

cc) Nach den Wörtern „– Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes“ werden die folgenden Wör-
ter eingefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Zollkriminalamt“. 

s) Nummer 15 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter 
„§§ 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 18g, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Die folgenden Wörter werden angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Zollkriminalamt“. 

t) Nummer 16 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter 
„§§ 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 18g, 21 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Die Angaben „I)“ und „II)“ werden gestrichen. 

cc) Die folgenden Wörter werden angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Zollkriminalamt“. 

u) Nummer 17 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter 
„§§ 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18g, 19, 21, 23 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Die Angaben „I)“ und „II)“ werden gestrichen. 

cc) Nach dem Wort „Jugendämter“ werden die folgenden Wörter eingefügt: 

„– Statistisches Bundesamt zu Spalte A Buchstabe a bis h  

– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Staatsangehörigkeitsbehörden  

– Zollkriminalamt“. 

juris Lex QS
05052024 ()



Drucksache 19/8752 – 26 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

v) Nummer 18 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 18, 18a, 18b, 18d, 21 des AZR-Gesetzes“ werden durch die Wörter „§§ 15, 
16, 17, 18, 18a, 18b, 18d, 18g, 21 des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Die folgenden Wörter werden angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Zollkriminalamt.“ 

w) Nummer 19 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21, 23, 24a des AZR-Gesetzes“ werden durch die 
Wörter „§§ 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18g, 21, 23, 24a des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Die folgenden Wörter werden angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Zollkriminalamt“. 

x) Nummer 20 Spalte D wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „§§ 15, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18d, 21, 23, 24a des AZR-Gesetzes“ werden durch die 
Wörter „§§ 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18g, 21, 23, 24a des AZR-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Die folgenden Wörter werden angefügt: 

„– Träger der Deutschen Rentenversicherung 

– Zollkriminalamt“. 

y) Nummer 23 wird wie folgt geändert: 

aa) In Spalte A wird nach Buchstabe b folgender Buchstabe c eingefügt: 

„c) Ausschreibung zur Inobhutnahme oder Ingewahrsamnahme“. 

bb) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d. 

cc) In Spalte B wird zu Spalte A Buchstabe c die Angabe „(6)“ angefügt. 

Artikel 3 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angaben zu den §§ 49a und 49b werden gestrichen. 

b) Nach der Angabe zu § 86 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 86a Erhebung personenbezogener Daten zu Förderungen der freiwilligen Ausreise und Reintegra-
tion“. 

c) Die Angabe zu § 89a wird gestrichen. 
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2. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

„6. bei Ausländern, die für ein Aufnahmeverfahren nach § 23, für die Gewährung von vorübergehen-
dem Schutz nach § 24 oder für ein Umverteilungsverfahren auf Grund von Maßnahmen nach 
Artikel 78 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschlagen 
und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in die Prüfung über die Erteilung einer Auf-
nahmezusage einbezogen wurden, sowie in den Fällen des § 29 Absatz 3;“. 

b) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Maßnahmen sind zulässig bei Ausländern, die das sechste Lebensjahr vollendet haben.“ 

c) In Absatz 8 Satz 3 und Absatz 9 Satz 3 wird jeweils die Angabe „14.“ durch das Wort „sechste“ ersetzt. 

3. Die §§ 49a und 49b werden aufgehoben. 

4. § 71 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Für die erforderlichen Maßnahmen nach den §§ 48, 48a und 49 Absatz 2 bis 9 sind die Ausländerbe-
hörden, die Polizeivollzugsbehörden der Länder sowie bei Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
die Bundespolizei und andere mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs be-
auftragte Behörden zuständig.“ 

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 49 Abs. 5 Nr. 5“ durch die Wörter „§ 49 Absatz 5 Nummer 5 und 6“ 
ersetzt. 

c) Folgender Satz wird angefügt: 

„In den Fällen des § 49 Absatz 8 und 9 sind auch die Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des 
Asylgesetzes und die Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge befugt, bei Tätig-
werden in Amtshilfe die erkennungsdienstlichen Maßnahmen bei ausländischen Kindern oder Jugend-
lichen, die unbegleitet in das Bundesgebiet eingereist sind, vorzunehmen.“ 

5. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Bundeskriminalamt“ ein Komma und die Wörter „die Bun-
despolizei“ eingefügt. 

b) Absatz 1a wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach der Angabe „§ 2 Absatz 1a“ ein Komma und die Angabe „2 Nummer 1“, 
nach den Wörtern „erhoben werden“ die Wörter „oder bereits gespeichert wurden“ und nach dem 
Wort „Bundeskriminalamt“ ein Komma und die Wörter „die Bundespolizei“ eingefügt. 

bb) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

„Die in Satz 1 genannten Daten können über das Bundesverwaltungsamt zur Feststellung der in 
Satz 1 genannten Versagungsgründe oder zur Prüfung sonstiger Sicherheitsbedenken auch für die 
Prüfung, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf oder eine Rücknahme nach den §§ 73 bis 73b 
des Asylgesetzes vorliegen, an die in Satz 1 genannten Sicherheitsbehörden und Nachrichten-
dienste übermittelt werden. Ebenso können Daten, die zur Sicherung, Feststellung und Überprü-
fung der Identität 

1. nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes, § 49 Absatz 5 Nummer 5, Absatz 8 und 9 erho-
ben oder nach Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 von einem anderen Mitglied-
staat an die Bundesrepublik Deutschland übermittelt wurden zu Personen, für die ein Auf-
nahme- oder Wiederaufnahmegesuch eines anderen Mitgliedstaates an die Bundesrepublik 
Deutschland nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 gestellt wurde, 
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2. nach § 49 Absatz 5 Nummer 6 zu Personen erhoben wurden, die für ein Aufnahmeverfahren 
nach § 23 oder die Gewährung von vorübergehendem Schutz nach § 24 vorgeschlagen und 
von dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in die Prüfung über die Erteilung einer 
Aufnahmezusage einbezogen wurden oder 

3. nach § 49 Absatz 5 Nummer 6 erhoben oder von einem anderen Mitgliedstaat an die Bundes-
republik Deutschland übermittelt wurden zu Personen, die auf Grund von Maßnahmen nach 
Artikel 78 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in 
das Bundesgebiet umverteilt werden sollen und vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge in die Prüfung über die Erteilung einer Aufnahmezusage einbezogen wurden, 

über das Bundesverwaltungsamt zur Feststellung von Versagungsgründen oder zur Prüfung sons-
tiger Sicherheitsbedenken an die in Satz 1 benannten Behörden übermittelt werden. Zusammen 
mit den Daten nach Satz 1 können zu den dort genannten Personen dem Bundeskriminalamt für 
die Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben die nach § 21a Satz 3 des AZR-Gesetzes an die betei-
ligte Organisationseinheit im Bundesverwaltungsamt übermittelten Daten weiterübermittelt wer-
den.“ 

cc) In dem neuen Satz 5 werden die Wörter „diesen Zwecken“ durch die Wörter „den Zwecken nach 
den Sätzen 1 bis 3“ ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Bundeskriminalamt“ ein Komma und die Wörter „die Bun-
despolizei“ eingefügt. 

d) In Absatz 3a werden nach Satz 5 die folgenden Sätze eingefügt: 

„Das Bundeskriminalamt prüft unverzüglich, ob die nach Absatz 1a Satz 4 übermittelten Daten der be-
troffenen Person den beim Bundeskriminalamt gespeicherten personenbezogenen Daten zu einer Person 
zugeordnet werden können, die zur Fahndung ausgeschrieben ist. Ist dies nicht der Fall, hat das Bun-
deskriminalamt die nach Absatz 1a Satz 4 übermittelten Daten der betroffenen Person unverzüglich zu 
löschen. Ergebnisse zu Abgleichen nach Absatz 1a Satz 5, die der Überprüfung, Feststellung oder Si-
cherung der Identität dienen, können neben den für das Registrier- und Asylverfahren sowie für die 
aufenthaltsrechtliche Entscheidung zuständigen Behörden auch der Bundespolizei, dem Bundeskrimi-
nalamt und den zuständigen Behörden der Polizei übermittelt werden.“ 

e) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  

„(4) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bestimmt unter Berücksichtigung 
der aktuellen Sicherheitslage durch allgemeine Verwaltungsvorschriften, in welchen Fällen gegenüber 
Staatsangehörigen bestimmter Staaten sowie Angehörigen von in sonstiger Weise bestimmten Perso-
nengruppen von der Ermächtigung der Absätze 1 und 1a Gebrauch gemacht wird. In den Fällen des 
Absatzes 1 erfolgt dies im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt.“ 

6. In § 78a Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Seriennummer“ die Wörter „sowie die AZR-Nummer“ 
eingefügt. 

7. Nach § 86 wird folgender § 86a eingefügt: 

„§ 86a 

Erhebung personenbezogener Daten zu Förderungen der freiwilligen Ausreise und Reintegration 

(1) Die Ausländerbehörden und alle sonstigen öffentlichen Stellen sowie privaten Träger, die staatlich 
finanzierte rückkehr- und reintegrationsfördernde Maßnahmen selbst oder im Auftrag der öffentlichen Hand 
durchführen oder den dafür erforderlichen Antrag entgegennehmen, erheben personenbezogene Daten, so-
weit diese Daten erforderlich sind, zum Zweck der Durchführung der rückkehr- und reintegrationsfördernden 
Maßnahmen, der Koordinierung der Programme zur Förderung der freiwilligen Rückkehr durch das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge sowie zur Sicherstellung einer zweckgemäßen Verwendung der För-
derung und erforderlichenfalls zu deren Rückforderung. Dabei handelt es sich um folgende Daten: 
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1. Familienname, Geburtsname, Vornamen, Schreibweise der Namen nach deutschem Recht, Familien-
stand, Geburtsdatum, Geburtsort und -bezirk, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten, 

2. Angaben zum Zielstaat, 

3. Angaben zur Art der Förderung und 

4. Angaben, ob die Person freiwillig ausgereist ist oder abgeschoben wurde.  

Angaben zum Umfang und zur Begründung der Förderung müssen ebenfalls erhoben werden. 

(2) Die Ausländerbehörden und die mit grenzpolizeilichen Aufgaben betrauten Behörden erheben zur 
Feststellung der Wirksamkeit der Förderung der Ausreisen Angaben zum Nachweis der Ausreise, zum Staat 
der Ausreise und zum Zielstaat.“ 

8. Dem § 87 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Öffentliche Stellen sowie private Träger, die staatlich finanzierte rückkehr- und reintegrationsför-
dernde Maßnahmen selbst oder im Auftrag der öffentlichen Hand durchführen oder den hierfür erforderli-
chen Antrag entgegennehmen, haben nach § 86a Absatz 1 erhobene Daten an die zuständige Ausländerbe-
hörde zu übermitteln, soweit dies für die in § 86a genannten Zwecke erforderlich ist.“ 

9. § 89a wird aufgehoben. 

10. § 90a wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Ausländerbehörde unterrichtet die zuständige Meldebehörde über die Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 5 werden nach dem Wort „Datum“ die Wörter „und Zielstaat“ eingefügt und wird der 
Punkt am Ende durch das Wort „sowie“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

„6. zum Zweck der eindeutigen Zuordnung die AZR-Nummer in den Fällen und nach Maßgabe 
des § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 des AZR-Gesetzes.“ 

11. § 99 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 15 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) Folgende Nummer 16 wird angefügt: 

„16. Regelungen für die Qualitätssicherung der nach § 49 Absatz 6, 8 und 9 erhobenen Lichtbilder 
und Fingerabdruckdaten festzulegen.“ 

12. In § 105a wird die Angabe „§ 49a Abs. 2,“ und die Angabe „§ 89a Abs. 2, Abs. 4 Satz 2, Abs. 8,“ gestrichen. 

Artikel 4 

Änderung der Aufenthaltsverordnung 

Die Aufenthaltsverordnung vom 25. November 2004 (BGBl. I S. 2945), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 1. August 2017 (BGBl. I S. 3066) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 76a die folgenden Angaben eingefügt: 

„Unterabschnitt 4 

Erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 Absatz 6, 8 und 9 des Aufenthaltsgesetzes 

§ 76b Technische Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

§ 76c Qualitätssicherung des Lichtbildes und der Fingerabdruckdaten“. 

2. § 71 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) Folgende Nummer 8 wird angefügt: 

„8. zum Zweck der eindeutigen Zuordnung die AZR-Nummer in den Fällen und nach Maßgabe des 
§ 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 des AZR-Gesetzes.“ 

3. Nach § 76a wird folgender Unterabschnitt 4 angefügt: 

„Unterabschnitt 4 

Erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 Absatz 6, 8 und 9 des Aufenthaltsgesetzes 

§ 76b 

Technische Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

(1) Die nach § 49 Absatz 6, 8 und 9 des Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behörden haben das Fol-
gende dem Stand der Technik entsprechend zu gewährleisten: 

1. die Überprüfung des Standards und der Aktualität des bereits im Ausländerzentralregister gespeicherten 
Lichtbildes, 

2. die Erfassung und Verarbeitung der von ihnen im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Maßnahme zu 
erhebenden Fingerabdruckdaten und des in den Ankunftsnachweis zu übernehmenden Lichtbildes. 

(2) Die Einhaltung des Stands der Technik wird vermutet, wenn nach der Technischen Richtlinie BSI-
TR-03121 – Biometrics for Public Sector Applications – des Bundesamtes für Sicherheit in der Informati-
onstechnik in der jeweils geltenden Fassung verfahren wurde, die im Bundesanzeiger bekannt gemacht wor-
den ist. 

§ 76c 

Qualitätssicherung des Lichtbildes und der Fingerabdruckdaten 

(1) Die nach § 49 Absatz 6, 8 und 9 des Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behörden stellen durch ge-
eignete technische und organisatorische Maßnahmen die erforderliche Qualität der Erfassung und Verarbei-
tung des Lichtbildes und der Fingerabdruckdaten, insbesondere die Einhaltung der in § 76b genannten tech-
nischen Anforderungen, sicher. Dazu haben sie das Lichtbild und die Fingerabdruckdaten mit einer zertifi-
zierten Qualitätssicherungssoftware zu prüfen. Darüber hinaus hat auch die Erfassung der Fingerabdruckda-
ten mit zertifizierter Hardware zu erfolgen. Soweit die Technischen Richtlinien eine Zertifizierung der zur 
Erfassung und Überprüfungen erforderlichen Komponenten vorsieht, gilt dieses Erfordernis für folgende 
Systemkomponenten: 
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1. Erfassungsstation zur Fertigung des Lichtbildes, 

2. Fingerabdruckscanner, 

3. Software zur Erfassung und Qualitätssicherung des Lichtbildes und 

4. Software zur Erfassung und Qualitätssicherung der Fingerabdruckdaten. 

Bis zum 30. Juni 2020 ist die Nutzung nicht zertifizierter Geräte zur Erfassung und Überprüfung des Stan-
dards und der Aktualität des Lichtbildes und der Fingerabdruckdaten zulässig. 

(2) Das Bundesverwaltungsamt erstellt eine Qualitätsstatistik mit anonymisierten Qualitätswerten zu 
Lichtbildern, die von den nach § 49 Absatz 6, 8 und 9 des Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behörden erho-
ben und übermittelt werden. 

(3) Das Bundesverwaltungsamt stellt die Ergebnisse der Qualitätsstatistik und auf Ersuchen die in der 
Statistik erfassten anonymisierten Einzeldaten dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dem Bundeskriminalamt zur Verfügung.“ 

Artikel 5 

Änderung des Asylgesetzes 

Das Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2250) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 8 Absatz 1a Nummer 1 und 2 werden jeweils den Wörtern „die Erhebung der öffentlichen Klage“ die 
Wörter „die Einleitung des Strafverfahrens, soweit dadurch eine Gefährdung des Untersuchungszwecks nicht 
zu erwarten ist, und“ vorangestellt. 

2. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „14.“ durch das Wort „sechste“ ersetzt. 

b) Absatz 4a wird aufgehoben. 

3. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Ausländerbehörde“ ein Komma und die Wörter „bei der Bundes-
polizei“ eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) In den Fällen des Absatzes 1 hat die Behörde, bei der ein Ausländer um Asyl nachsucht, 
diesen vor der Weiterleitung an die Aufnahmeeinrichtung erkennungsdienstlich zu behandeln (§ 16 Ab-
satz 1).“ 

4. Dem § 31 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) In der Entscheidung des Bundesamtes ist die AZR-Nummer nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 des 
Gesetzes über das Ausländerzentralregister zu nennen.“ 

5. § 63 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.  

b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

„3. die AZR-Nummer.“ 
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Artikel 6 

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

Nach § 42a Absatz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) geändert worden ist, wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Das Jugendamt hat dafür Sorge zu tragen, dass für die in Absatz 1 genannten Kinder oder Jugendlichen 
unverzüglich erkennungsdienstliche Maßnahmen nach § 49 Absatz 8 und 9 des Aufenthaltsgesetzes durchgeführt 
werden, wenn Zweifel über die Identität bestehen.“ 

Artikel 7 

Weitere Änderung des AZR-Gesetzes 

§ 18e des AZR-Gesetzes, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Der Wortlaut wird Absatz 1 und in Satz 1 werden nach der Angabe „§ 2 Absatz 1a“ die Wörter „und 2 Num-
mer 1“ eingefügt und werden die Wörter „die AKN-Nummer, das Ausstellungsdatum und die Gültigkeits-
dauer des Ankunftsnachweises“ durch die Wörter „die AZR-Nummer nur zum Zweck der eindeutigen Zu-
ordnung“ ersetzt. 

2. Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) An die zuständige Meldebehörde wird zu allen Ausländern, zu denen vor dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens dieses Artikels] die AKN-Nummer übermittelt wurde und deren Asylverfahren noch 
nicht unanfechtbar abgeschlossen ist oder die vollziehbar ausreisepflichtig sind, die AZR-Nummer und die 
AKN-Nummer übermittelt.“ 

Artikel 8 

Änderung des Bundesmeldegesetzes 

Das Bundesmeldegesetz vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 4 des Ge-
setzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Absatz 1 Nummer 17a wird wie folgt gefasst: 

„17a. die AZR-Nummer in den Fällen und nach Maßgabe des § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 des AZR-
Gesetzes, übergangsweise die Seriennummer des Ankunftsnachweises nach § 63a Absatz 1 Num-
mer 10 des Asylgesetzes,“. 

2. In § 13 Absatz 1 wird nach der Angabe „16,“ die Angabe „17a,“ eingefügt. 

3. In § 14 Absatz 4 werden die Wörter „die Gültigkeitsdauer um mehr als drei Monate abgelaufen ist“ durch 
die Wörter „sie von der Ausländerbehörde nach § 90a Absatz 1 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes unterrichtet 
wurde“ ersetzt. 

4. In § 23 Absatz 6 werden die Wörter „für die ein Ankunftsnachweis nach § 63a des Asylgesetzes ausgestellt 
worden ist und“ gestrichen. 

juris Lex QS
05052024 ()



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 33 – Drucksache 19/8752

Artikel 9 

Änderung der 
Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 

Die Erste Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1945), die zuletzt 
durch Artikel 11 Absatz 5 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 4 Absatz 1 Nummer 18 und § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 18 werden jeweils wie folgt gefasst: 

„18. AZR-Nummer, übergangsweise Seriennummer des Ankunftsnachweises 1712.“

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach den Wörtern „(Datenblätter 1710 und 1711)“ die Wörter „sowie das 
Datenblatt 1712a“ angefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

bb) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

„6. AZR-Nummer, übergangsweise Seriennummer des Ankunftsnachweises 1712.“ 

Artikel 10 

Änderung der 
Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 

§ 11 der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1950), die 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2732) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im Eingangssatz werden die Wörter „des Familiennamens, des Geburtsnamens, des Vornamens, des Ge-
burtsdatums, des Geburtsorts, des Geschlechts, der Staatsangehörigkeiten oder“ gestrichen. 

2. Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. AZR-Nummer, übergangsweise Seriennummer des Ankunftsnachweises 1712.“

Artikel 11 

Evaluierung 

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat berichtet dem Deutschen Bundestag unter Einbe-
ziehung von wissenschaftlichem Sachverstand bis zum 31. Dezember 2023 über die Wirksamkeit der im Zweiten 
Datenaustauschverbesserungsgesetz beschlossenen Maßnahmen. Dabei sind insbesondere die Nutzung der AZR-
Nummer zur eindeutigen Zuordnung, die erleichterte Weiterübermittlung von Grundpersonalien an andere öffent-
liche Stellen, die Ausweitung der Übermittlungsbefugnisse nach den §§ 21, 21a, 22 und 24a des AZR-Gesetzes 
und des Datenabgleichs nach § 73 Absatz 1a des Aufenthaltsgesetzes, die Erfassung von Daten zu Förderungen 
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der freiwilligen Ausreise und Reintegration sowie die Ausweitung der Unterrichtungsverpflichtung nach § 8 Ab-
satz 1a des Asylgesetzes zu überprüfen und zu bewerten. Ebenso ist die Verwendung der Daten durch die abru-
fenden Stellen in die Überprüfung und Bewertung einzubeziehen. 

Artikel 12 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 6 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 1, 4 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd, Nummer 9 bis 11, Artikel 3 Nummer 10, Ar-
tikel 4 Nummer 2, die Artikel 7, 8 Nummer 1 und 4 sowie die Artikel 9 und  10 treten am 1. November 2019 in 
Kraft. 

(3) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und Buchstabe b, Nummer 3, 4 Buchstabe a 
und b Doppelbuchstabe bb und cc, Nummer 7, 13 und 18 tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des neun-
ten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. 

(4) Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b und c sowie Artikel 5 Nummer 2 Buchstabe a treten am 1. April 2021 
in Kraft. 

(5) Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe c tritt am … [einsetzen: Angabe des Tages und Monats der Verkün-
dung dieses Gesetzes sowie der Jahreszahl des zweiten auf die Verkündung folgenden Jahres] in Kraft. 

(6) Artikel 11 tritt am 1. Januar 2024 außer Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Verwaltungsabläufe im Zusammenhang mit Asyl- und Schutzsuchenden sowie Personen, die unerlaubt nach 
Deutschland einreisen oder sich unerlaubt aufhalten, sollen weiter digitalisiert werden, um das Ziel einer medien-
bruchfreien Kommunikation aller Verfahrensbeteiligten zu erreichen und die Verwaltungsabläufe in den unter-
schiedlichen öffentlichen Stellen zu beschleunigen. Mit diesem Gesetz sollen in erster Linie die Möglichkeiten 
der Nutzung des AZR erhöht werden: 

– Nur besonders ermächtigte Einzelpersonen dürfen derzeit Abrufe von Daten aus dem AZR im automatisier-
ten Verfahren vornehmen. Dies hat sich im Falle von Abwesenheiten oder Aufgabenveränderungen als un-
flexibel erwiesen. 

– Bei Asyl- und Schutzsuchenden sowie unerlaubt eingereisten und unerlaubt aufhältigen Ausländern ist die 
Identität regelmäßig nicht vollständig gesichert. Für die eindeutige Identifikation dieser Personen in ver-
schiedenen IT-Verfahren ist ein einheitliches Merkmal zum Zweck der eindeutigen Zuordnung erforderlich, 
um Möglichkeiten der Identitätstäuschung einzuschränken, Mehrfacherhebungen der Daten zu vermeiden 
und die Qualität der erhobenen Daten zu verbessern. 

– Öffentliche Stellen der Länder und Kommunen sind nur eingeschränkt berechtigt, die aus dem AZR abgeru-
fenen Daten – ggf. gleichzeitig zusammen mit anderen Daten – an andere öffentliche Stellen zu übermitteln. 
Die Organisation von landesinternen und kommunalen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Flüchtlings-
management wird dadurch erschwert. 

– Zu den im AZR gespeicherten Grunddaten, die allen öffentlichen Stellen zur Übermittlung zur Verfügung 
stehen, gehört nicht die mit dem Datenaustauschverbesserungsgesetz eingeführte nach § 3 Absatz 2 Num-
mer 6 und nach § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 1 des AZR-Gesetzes (AZRG) zu speichernde Anschrift im 
Bundesgebiet. 

– Die Datenübermittlung durch öffentliche Stellen an das AZR und vom AZR an öffentliche Stellen erfolgt 
unter Nutzung unterschiedlicher IT-Standards. Der Registerbetreiber muss daher eine Vielzahl von Schnitt-
stellen pflegen, die denselben fachlichen Zweck erfüllen. 

Einen weiteren Schwerpunkt des Gesetzes bildet die Verbesserung des Schutzes von unbegleiteten minderjährigen 
Ausländern. Insofern gilt es zum einen, die gegenwärtig bei der Registrierung dieser Personengruppe noch zu 
beobachtenden Defizite aufzufangen und zu beseitigen, sowie die Möglichkeiten zur Identifikation von Kindern 
und Jugendlichen vor Vollendung des 14. Lebensjahres zu erweitern. 

Unbegleitete minderjährige Ausländer sind erkennungsdienstlich zu behandeln und im AZR entsprechend zu spei-
chern. In der Praxis findet derzeit eine Registrierung unbegleiteter minderjähriger Ausländer häufig erst beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Rahmen des Asylverfahrens statt, mithin erst, wenn ein 
Asylantrag gestellt wurde. Da nicht alle unbegleiteten minderjährigen Ausländer letztlich ein Asylverfahren an-
streben, wird ein Teil dieser Personengruppe erst zu einem späten Zeitpunkt registriert. 

Ein Grund für die verzögerte Registrierung dürfte sein, dass die unbegleiteten Minderjährigen zu ihrem Schutz 
unverzüglich von den Jugendämtern in Obhut zu nehmen sind (§ 42a SGB VIII) und die für die Registrierung 
vorrangig jeweils örtlich zuständigen Ausländerbehörden häufig von der Einreise des Betroffenen in das Bundes-
gebiet zunächst keine Kenntnis erlangen. Die Ausländerbehörden ihrerseits sind derzeit technisch auch noch nicht 
zur vollständigen Erstregistrierung in der Lage. Insbesondere können sie derzeit Einspeicherungen im AZR nur 
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ohne Fingerabdrücke vornehmen. Im Rahmen der schrittweisen Digitalisierung sollen die entsprechenden techni-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, die zur Einspeicherung der Fingerabdruckdaten von unerlaubt einge-
reisten und aufhältigen Ausländern notwendig sind. 

Die lückenlose Erfassung aller unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen ab Vollendung des sechsten 
Lebensjahres ist aus Gründen des Minderjährigenschutzes notwendig. Mangels Registrierung von unbegleiteten 
Minderjährigen konnte in der Vergangenheit teils bei einem „Verschwinden“ von Jugendlichen aus Jugendhil-
feeinrichtungen häufig nicht sicher überprüft werden, ob die Betreffenden bei einer anderen Jugendhilfeeinrich-
tung – eventuell unter anderem Namen – untergekommen sind oder das Bundesgebiet zwischenzeitlich wieder 
verlassen haben. 

Zudem sind minderjährige Ausländer unabhängig davon, ob sie begleitet oder unbegleitet eingereist sind, mangels 
Kenntnis der hiesigen Gepflogenheiten, der deutschen Sprache und aufgrund ihrer zumeist finanziell angespann-
ten Situation erhöhten Gefahren u. a. auch durch Ausbeutung und Gewalttaten ausgesetzt. Um ihnen rasch Hilfe 
zuteilwerden lassen zu können, insbesondere sie ihren Erziehungsberechtigten oder der zuständigen Jugendhil-
feeinrichtung übergeben zu können, müssen sie nach einem Verschwinden schnell identifizierbar sein. 

Mit dem Gesetz sollen auch Maßnahmen zur besseren Steuerung der Rückführung und freiwilligen Ausreise er-
griffen werden. Mit Inkrafttreten des Datenaustauschverbesserungsgesetzes ist das AZR zum Kerndatensystem 
geworden, allerdings beschränkt für den spezifischen Personenkreis der Asylsuchenden, Asylantragsteller sowie 
der unerlaubt eingereisten und unerlaubt aufhältigen Ausländer. Zur besseren Steuerung der Rückführung müssen 
von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern weitere Daten zur eindeutigen Identifizierung im AZR gespeichert 
werden. Um eine ungerechtfertigte Inanspruchnahme zu verhindern, soll der Erhalt von Mitteln zur Förderung 
der freiwilligen Ausreise zentral im AZR erfasst werden. Da Förderungen der freiwilligen Ausreisen nicht nur 
von den Ausländerbehörden in den Ländern organisiert werden, sondern teilweise auch von Sozialbehörden oder 
privaten Trägern, wird eine Erhebungs- sowie Übermittlungsvorschrift im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) geschaf-
fen. 

Mit dem Gesetzentwurf soll ferner ein Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der 
Länder zur Abwicklung der Fundpapier-Datenbank vom 11./12. Dezember 2014 umgesetzt werden. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Weitere Digitalisierung des Asylverfahrens 

Die mit diesem Gesetz eingeführten Regelungen bilden die wesentliche Grundlage für die weitere Digitalisierung 
der Verwaltungsabläufe im Zusammenhang mit Asylsuchenden und Asylantragstellern sowie unerlaubt einge-
reisten und unerlaubt aufhältigen Ausländern. Sie dienen dem Ziel einer medienbruchfreien Kommunikation aller 
Verfahrensbeteiligten. Hierzu soll weiteren öffentlichen Stellen die Möglichkeit eröffnet werden, die AZR-Num-
mer im Datenaustausch untereinander zum Zweck der eindeutigen Zuordnung zu nutzen. Daneben soll der Um-
fang der Grunddaten, die auf Ersuchen an jede öffentliche Stelle zur Aufgabenerfüllung übermittelt werden dür-
fen, im erforderlichen Umfang erweitert werden. Auch wird die Authentisierung von Organisationseinheiten an 
Stelle von Einzelpersonen ermöglicht, um eine Rechteverwaltung auf Behördenseite zu ermöglichen und damit 
flexibel auf die organisatorischen Erfordernisse vor Ort reagieren zu können. Ebenso werden die Berechtigung 
zur Weiterübermittlung von Daten aus dem AZR erweitert und die Nutzung von IT-Standards für die Kommuni-
kation mit dem AZR festgeschrieben. 

Die AZR-Nummer soll im Meldewesen die Nutzung der AKN-Nummer als befristet nutzbares Zuordnungsmerk-
mal ablösen. Die §§ 6 und 18e AZRG, die Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) sowie der Ersten und 
Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung sind entsprechend anzupassen. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Registrierung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Die Mehrzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer reist gemeinsam mit anderen Schutzsuchenden ein: 
Daher sollen künftig die derzeit nur zur Registrierung von Asylsuchenden befugten Aufnahmeeinrichtungen oder 
Außenstellen des BAMF auch diese Personengruppe im Wege der Amtshilfe erkennungsdienstlich behandeln und 
sie als unerlaubt eingereist oder unerlaubt aufhältig registrieren sowie ihre Daten in das AZR speichern. Damit 
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wird für einen großen Teil der unbegleitet eingereisten Minderjährigen eine Registrierung zeitnah zu ihrer Einreise 
sichergestellt. 

Die für die vorläufige Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zuständigen Jugendämter 
werden gesetzlich verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die unbegleiteten minderjährigen Ausländer unverzüg-
lich der örtlich zuständigen Ausländerbehörde vorgestellt werden, damit dort oder auf Veranlassung der Auslän-
derbehörde durch eine andere zur Registrierung befugte Behörde zunächst mittels Fingerabdruck-Schnell-Ab-
gleichsystem (Fast-ID) überprüft werden kann, ob der minderjährige Ausländer bereits registriert worden ist und 
eine eventuell noch ausstehende Registrierung vorgenommen wird. 

Durch die Herabsetzung des Mindestalters für die Abnahme von Fingerabdrücken von derzeit 14 Lebensjahren 
auf künftig sechs Jahre werden die Identitätsfeststellung oder zumindest die Verifizierung der Identität der Kinder 
und Jugendlichen zwischen dem sechsten und 14. Lebensjahr vor allem zu ihrem eigenen Schutz erleichtert. 

Maßnahmen zur besseren Steuerung der Rückführung und freiwilligen Ausreise 

Bei vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern, bei denen eine Zurückschiebung oder Abschiebung in Betracht 
kommt, sollen die zur Feststellung und Sicherung der Identität erforderlichen Daten im AZR gespeichert werden. 
Hierdurch wird gewährleistet, dass Rückführungen effektiver umgesetzt werden können, insbesondere Ausländer, 
bei denen aufenthaltsbeendende Maßnahmen vollzogen werden sollen, eindeutig identifiziert werden können. 

Die Daten zu ausgezahlten Mitteln zur Förderung von freiwilligen Ausreisen und Reintegration durch öffentliche 
Rückkehrer-Programme sowie die Förderung der freiwilligen Ausreise und Reintegration durch öffentliche Mittel 
werden im AZR zentral gespeichert und sind für alle am Förderverfahren beteiligten Behörden abrufbar, insbe-
sondere um unzulässige mehrfache Inanspruchnahmen zu verhindern. Insbesondere bei Wiedereinreisen wird 
durch die zentrale Speicherung die Möglichkeit der Prüfung von Rückforderungsansprüchen bzw. Ausschluss-
gründen für weitere Förderungen eröffnet. 

Unterschieden werden müssen von den unter Bundesbeteiligung geförderten Fällen (REAG/GARP) insbesondere 
Ausreisen, die durch Länder und Kommunen ergänzend zu Programmen mit Bundesbeteiligung (REAG/GARP) 
gefördert werden, Ausreisen, die aus Landes- oder Kommunalprogrammen ohne jegliche Bundesbeteiligung (mit 
oder ohne europäische Kofinanzierung) gefördert werden und Ausreisen, die programmunabhängig durch sons-
tige Landes- und Kommunalmittel (z. B. durch Übernahme der Reisekosten durch Ausländerbehörden) gefördert 
werden. Zu Zwecken einer sachgerechten Steuerung der Rückkehrförderung ist daneben die Angabe des Zielstaa-
tes erforderlich. So sollen Ausreiseentwicklungen herkunftslandspezifisch erkannt werden. Darüber hinaus sollen 
auch Rückläufer von Grenzübertrittsbescheinigungen künftig als Nachweis für die tatsächliche Ausreise zentral 
im AZR erfasst werden. 

Eine Weiterführung des Betriebs der Fundpapier-Datenbank mit dem Ziel, eine sachgerechte Entscheidung im 
Asylverfahren oder die Rückführung des Ausländers zu ermögli-chen, ist nach Auffassung der Ständigen Konfe-
renz der Innenminister und -senatoren vom 11./12. Dezember 2014 nicht länger erforderlich. Zur Abwicklung der 
Fundpapier-Datenbank sind deren Rechtsgrundlagen aufzuheben. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsabgleiche bei Drittstaatsangehörigen 

Seit Mai 2017 erfolgt ein Sicherheitsabgleich (AsylKon) bei Asylsuchenden und illegal eingereisten bzw. illegal 
aufhältigen Drittstaatsangehörigen. Das Verfahren des Sicherheitsabgleichs soll weiterentwickelt werden.  

Zum einen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei der Prüfung auf Einleitung eines Widerrufs- oder 
Rücknahmeverfahrens Ausschlussgründe für den Flüchtlingsschutz oder subsidiären Schutz zu prüfen. Um rele-
vante Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden für diese Entscheidung zu erlangen, ist eine Einbeziehung dieser Fälle 
in das AsylKon-Verfahren erforderlich. Ebenso soll der Sicherheitsabgleich auf Übernahmeersuchen nach der 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist 
(ABl. L180 vom 29.6.2013, S. 31) und Neuansiedlungsverfahren (Resettlement), sonstige humanitäre Aufnahme-
verfahren von Drittstaatsangehörigen und Umverteilung von Asylantragstellern aufgrund von Maßnahmen nach 
Artikel 78 Absatz 3 AEUV (Relocation) erweitert werden. Die Erkenntnisse aus dem Sicherheitsabgleich können 
dann bereits vor der Überstellung eines Asylsuchenden an Deutschland bei der Vorbereitung des Asyl- und des 
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aufenthaltsrechtlichen Verfahrens berücksichtigt werden. Dies dient einerseits der Verfahrensbeschleunigung und 
andererseits könnten eventuelle erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr frühzeitig eingeleitet werden. 

Zum anderen werden im Rahmen des Visumverfahrens sowie des aufenthalts- und des asylrechtlichen Verfahrens 
zukünftig bei technischen Sicherheitsabgleichen auch die Erkenntnisse der Bundespolizei berücksichtigt. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 3 GG (Melde- und Aus-
weiswesen), aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 11 GG (Statistik für Bundeszwecke), aus Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 4 GG (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer), aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 6 GG (Ange-
legenheiten der Flüchtlinge) sowie aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG (öffentliche Fürsorge), für Artikel 74 
Absatz 1 Nummer 4 und 7 jeweils in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. 

Das AZR wird bundesweit genutzt. Ohne eine bundeseinheitliche Regelung der von den Änderungen des AZR-
Gesetzes betroffenen Inhalte wären erhebliche Beeinträchtigungen des Austausches von Daten eines Ausländers 
zwischen Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden zu erwarten und eine im gesamtstaatlichen Interesse lie-
gende Durchführung ausländer- und asylrechtlicher Vorschriften erschwert. Auch die Registrierung von unbe-
gleiteten minderjährigen Ausländern muss nach bundesweit einheitlichen Standards erfolgen. Deshalb ist eine 
bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich (Arti-
kel 72 Absatz 2 GG). 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Entwurf sieht Maßnahmen der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vor, etwa bei der Nutzung der AZR-
Nummer. Gleiches gilt für Authentisierung von Organisationseinheiten an Stelle von Einzelpersonen, die Berech-
tigung zur Weiterübermittlung von Daten und die Nutzung von IT-Standards für die Kommunikation mit dem 
AZR. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Die Managementregeln und Schlüsselindikatoren der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie 2016 wurden geprüft und beachtet. 

So tragen die beabsichtigten Rechtsänderungen zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, indem sie die elektroni-
sche Kommunikation für die Verwaltung weiter fördern und so helfen, Treibhausgase zu reduzieren (Indikatoren-
bereich 13.1.a „Klimaschutz“) und die Transportintensität (Indikatorenbereich 11.2.a „Mobilität“) zu senken. 

Das Gesetz zielt auch auf die Verbesserung der Registrierung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, um 
eine frühzeitige Identitätsfeststellung zu ermöglichen und gegebenenfalls anhand dieser Informationen Kontakte 
zu den Familien herzustellen. Die Sicherheit des eigenen Lebens und das der Familie stellen ein menschliches 
Grundbedürfnis dar (Indikatorenbereich 16.1 „Kriminalität“). 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

4. Erfüllungsaufwand 

Bürgerinnen und Bürger 

Minderjährigen Ausländern entsteht durch die Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken durch die Absenkung des 
Alters ein jährlicher Mehraufwand. Als Fallzahl wird die Zahl von ausländischen Kindern und Jugendlichen, die 
eine vorläufige Schutzmaßnahme durchliefen und jünger als 14 Jahre waren, zugrunde gelegt. Diese lag 2016 bei 
rund 3 200. Als Zeitaufwand werden 15 Minuten je Fall geschätzt. Damit ergibt sich ein jährlicher Aufwand von 
rund 800 Stunden. Sachkosten fallen nicht an. 

Wirtschaft 

Der Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand. Auch werden keine Informationspflichten neu eingeführt oder 
geändert. 

Verwaltung 

Bei der Verwaltung ergibt sich insgesamt eine Belastung von jährlich rund 3,21 Mio. Euro. Auf Bundesebene 
entsteht ein Mehraufwand von etwa 2,20 Mio. Euro jährlich mit Inkrafttreten des Gesetzes, womit dieser voraus-
sichtlich ab dem Jahr 2020 haushaltswirksam wird. Bei Ländern und Kommunen entstehen entsprechend Kosten 
von jährlich rund 808 000 Euro. Rund 200 900 Euro fallen ebenenübergreifend an. 

Weiterhin entsteht ein einmaliger Aufwand von insgesamt rund 7,76 Mio. Euro für IT-Umstellungen. Dieser ent-
fällt mit 7,67 Mio. Euro auf den Bund. 84 818 Euro fallen ebenenübergreifend an. Diese Aufwände werden sich 
abhängig vom Inkrafttreten des Gesetzes voraussichtlich auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 verteilen. 

Etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan 
ausgeglichen werden. 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Verwaltung nach Vorgaben detailliert dargestellt:

Vorgabe 1: Ersuchende Behörde prüft vor der Weiterübermittlung die Richtigkeit und Aktualität der Da-
ten, § 11 Absatz 2 Satz 3 AZRG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand der Landesbehörden: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

20.000 1 31,40 10.467 0 

Behörden dürfen Daten, die sie aus dem Ausländerzentralregister (AZR) erhalten haben unter den Bedingungen 
des § 11 Absatz 2 AZRG an andere öffentliche Stellen übermitteln. Künftig ist dabei sicherzustellen, dass diese 
Daten richtig und aktuell sind. Dies wird voraussichtlich durch einen Abruf des aktuellen Datensatzes aus dem 
AZR sichergestellt. 

Je Datenabruf entsteht ein geringer Zeitaufwand von einer Minute. Dieser Zeitaufwand wurde aus der Ex-ante-
Schätzung des Erfüllungsaufwands zum Datenaustauschverbesserungsgesetz übernommen. Er fällt u. a. für die 
Eingabe der benötigten Daten für den Abruf an. 

Da es sich in der Regel um Landesbehörden handelt, welche Daten an kommunale Behörden weitergeben, wird 
deren Lohnsatz des mittleren Dienstes der Länder in Höhe von 31,40 Euro je Stunde angesetzt. 

2017 gab es 78.500 (2016: 68.000) Auskunftsersuchen durch Landes- und Kommunalbehörden. Es wird ange-
nommen, dass diese Zahl auch den künftigen Abrufen im automatisierten Verfahren entspricht. Jedoch werden 
zum einen nicht sämtliche abgerufenen Daten auch weiterübermittelt, zum anderen sind an dieser Stelle nur die 
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Abrufe durch Landesbehörden zu betrachten. Da die Verteilung unbekannt ist, wird zum einen angenommen, dass 
die Hälfte der Abrufe durch Landesbehörden erfolgt und zum anderen wiederum die Hälfte dieser abgerufenen 
Daten weitergeleitet wird. Als Fallzahl ergeben sich also rund 20.000 Abrufe. 

Vorgabe 2: Durchführung der Zulassung zum automatisierten Verfahren, § 22 AZRG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

200 15 43,40 2.170 3.168 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

1.827 120 43,40 158.584 6.000 

Bislang können ausgewählte öffentliche Stellen Daten Betroffener aus dem AZR im automatisierten Verfahren 
abrufen. Andere Stellen, wie beispielsweise die Jugendämter, müssen den Abruf von Daten in einem schriftlichen 
Verfahren vornehmen. Der Abruf im automatisierten Verfahren wird nun weiteren öffentlichen Stellen ermög-
licht. Hierzu müssen diese Stellen vom BVA, welches das AZR technisch betreut, zugelassen werden. 

Durch die Regelung werden bis zu 1.827 neue öffentliche Stellen zugelassen (549 Jugendämter mit Landes- und 
Bundesstellen, 227 Auslandsvertretungen, die es laut Auswärtigem Amt gibt, sowie weitere Stellen). Der Zeitauf-
wand je Zulassung beim BVA wird mit 2 Stunden angegeben. 

Als Lohnsatz wird der Lohnsatz des gehobenen Dienstes auf Bundesebene von 43,40 Euro je Stunde verwendet. 

Für die neuen öffentlichen Stellen müssen elektronische Zertifikate für die Authentifizierung beschafft werden. 
Da sowohl ein Großteil der Jugendämter, der Auslandsvertretungen und der Staatsangehörigkeitsbehörden laut 
BVA bereits über einen Online-Zugriff auf das Registerportal Bundesverwaltungsamt verfügen, reduziert sich der 
Aufwand um diese Stelle. Es wird angenommen, dass durch die Erweiterung des Kataloges des § 22 AZRG 600 
neue Zertifikate ausgestellt werden müssen.  

Hierfür fallen externe Kosten in Höhe von 3.168 Euro an. Diese werden als Sachaufwand gerechnet. 

Da die Zertifikate drei Jahre gültig sind, fällt der Aufwand für die Zulassung nach diesem Zeitraum erneut an. 
Das BVA gibt einen Zeitaufwand von 15 Minuten je Fall an. Die jährliche Fallzahl beträgt entsprechend 600/ 3 = 
200. 

Ebenfalls fällt weiterer jährlicher Sachaufwand für die Zertifikate an. Die aktuellen Zertifikatskosten liegen bei 
0,44 Euro pro Monat. Bei 600 neuen Zertifikaten alle drei Jahre fallen demnach Sachkosten von 3.168 Euro jähr-
lich an. 

Vorgabe 3: Zulassung zum automatisierten Verfahren, § 22 AZRG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand (ebenenübergreifend): 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

600 30 61,90 18.570 0 
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Einmaliger Erfüllungsaufwand (ebenenübergreifend): 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

1.827 45 61,90 84.818 0 

Behörden, die zum automatisierten Verfahren zugelassen werden möchten, müssen dies schriftlich beim BVA 
beantragen. 

Der Zeitaufwand von 45 Minuten je Antrag setzt sich zusammen aus der Datenbeschaffung für den Antrag, dem 
Ausfüllen des Antrags, der Korrektur (falls Angaben fehlen oder geändert werden müssen) sowie der Übermitt-
lung. 

Die Fallzahl entspricht der Fallzahl aus Vorgabe 2. 

Als Lohnsatz wird der ebenenübergreifende Lohnsatz des höheren Dienstes von 61,90 Euro je Stunde verwendet. 

Für den Folgeantrag alle drei Jahre wird wie auf Seiten des BVA von einem leicht reduzierten Zeitaufwand von 
30 Minuten ausgegangen.  

Vorgabe 4: Benutzerpflege für automatisiertes Verfahren und Betreuung der Zertifikatsverantwortlichen, 
§ 22 AZRG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund für allgemeine Benutzerpflege: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

7.200 15 43,40 78.120 0 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund für die Betreuung der Zertifikatsverantwortlichen: 

Fallzahl
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro

Arbeitsplatzpau-
schale in Euro

Sachkosten in 
Euro

50 15 43,40 543 0 

Durch die steigende Anzahl an Nutzern des automatisierten Verfahrens steigt beim BVA der Aufwand für die 
Betreuung der Nutzer. 

Ersatzweise wird für die Quantifizierung des Aufwands aus der Nutzerbetreuung die Zahl der Nutzeranfragen 
gewählt. In der IT-Branche wird nach Erfahrungswerten davon ausgegangen, dass jeder Nutzer eine Anfrage pro 
Monat stellt. Ersatzweise wird hier jede der 600 neuen Behörden als ein Nutzer gesehen. Das ergibt 7.200 jährliche 
Anfragen (600 * 12). 

Es wird angenommen, dass die Beantwortung jeder Anfrage 15 Minuten in Anspruch nimmt. 

Als Lohnsatz wird der Lohnsatz des gehobenen Dienstes des Bundes von 43,40 Euro je Stunde verwendet. 

Die Gültigkeit der Zertifikate beträgt 3 Jahre, aus diesem Grund fallen Folgeaufwände bei der Neubeantragung 
an. Die Fallzahl hierfür beträgt 200 (600 / 3). 

Durch die steigende Anzahl an Nutzern des automatisierten Verfahrens steigt beim BVA der Aufwand für die 
Betreuung der Zertifikatsverantwortlichen. Es wird angenommen, dass bei 600 neuen Zertifikaten ca. 50 Anfragen 
jährlich zusätzlich anfallen (z. B. Zertifikat kompromittiert, Verantwortlicher erkrankt, Rechnertausch), deren Be-
antwortung 15 Minuten in Anspruch nimmt.
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Vorgabe 5: Umstellung der IT-Verfahren wegen der Erweiterung der Grunddaten im AZR, § 3 Absatz 2 
Nummer 4a, § 3 Absatz 3a, 3b und § 14 Absatz 1 AZRG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

2 96.000 43,40 138.880 0 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

- - - - - 1.000.000 

Die Grunddaten im AZR sind die Daten, die auf Ersuchen an jede öffentliche Stelle zur Aufgabenerfüllung über-
mittelt werden dürfen. Mit dem vorliegenden Entwurf werden diese Grunddaten erweitert. Zum einen kommt die 
Anschrift im Bundesgebiet, zum anderen die Information über den unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens 
hinzu. Durch diese Erweiterung entstehen einmalige Aufwände, da die IT-Verfahren bei Bund, Ländern und Kom-
munen umgestellt werden. Das BVA muss unter anderem die Schnittstelle, das Datenbankmodell und die Verar-
beitungsregeln ändern. 

Zur Abschätzung dieses Aufwandes werden Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten herangezogen. Auf-
grund von Erfahrungswerten beim BKA wird anhand der vom BKA geschätzten Aufwände (siehe Vorgabe 9) 
angenommen, dass beim BVA etwa 500.000 Euro einmaliger Aufwand und laufender Aufwand von 2 VZÄ im 
gehobenen Dienst anfällt. Zusätzlich wird angenommen, dass bei den weiteren Stellen insgesamt einmalig 
500.000 Euro für die Umstellungen anfallen. 

Vorgabe 6: Umstellung der IT-Verfahren zur Nutzung der AZR-Nummer als eindeutiges Zuordnungs-
merkmal, §§ 6, 10 Absatz 4 und 18e AZRG sowie § 3 Absatz 1 BMG, § 4 Absatz 1 und § 6 Absatz 1 1. 
BMeldDÜV und § 11 Nummer 8 2. BMeldDÜV 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

- - - - - 500.000 

Die AZR-Nummer ist ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal im AZR. Sie soll die Nutzung der AKN-Nummer im 
Meldewesen ablösen und nicht nur wie bisher neben dem Verkehr öffentlicher Stellen mit dem AZR zum Zweck 
der eindeutigen Zuordnung auch im Datenaustausch dieser Stellen untereinander genutzt werden. 

Für die Nutzung der AZR-Nummer fallen einmalige Aufwände für die Umstellung der IT-Verfahren an. Im Mel-
dewesen der Kommunen ist die Anpassung bereits in den Wartungs- und Pflegeverträgen enthalten, weshalb hier 
kein einmaliger Aufwand anfällt. 

Der jährliche Erfüllungsaufwand kann sich ändern, da die Datenprüfung einfacher wird und die Datenqualität 
steigt. Dieser Effekt ist jedoch nicht quantifizierbar. 

Ersatzweise wird anhand der vom BKA geschätzten Aufwände (siehe Vorgabe 12), dass für die IT-Umstellungen 
Sachkosten von einmalig etwa 500.000 Euro anfallen. 
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Vorgabe 7: Abnahme von Fingerabdrücken bei minderjährigen unerlaubt eingereisten oder unerlaubt auf-
hältigen Ausländern, § 49 Absatz 8 Satz 3 und Absatz 9 Satz 3 AufenthG, § 16 Absatz 1 Satz 2 AsylG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand (ebenenübergreifend): 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

3.200 15 42,40 33.920 2.573 

Die Pflicht zur Abnahme von Fingerabdrücken bei minderjährigen unerlaubt eingereisten oder unerlaubt aufhäl-
tigen Ausländern besteht bereits. Jedoch wird das zulässige Alter, ab dem die Fingerabdrucknahme zulässig und 
vorgeschrieben sind, von 14 Jahren auf 6 Jahre gesenkt. 

Hierdurch kommt es für die durchführenden Behörden zu einem jährlichen Mehraufwand, da die Zahl der Perso-
nen, bei denen Fingerabdrücke genommen werden müssen, steigt. Als Fallzahl wird die Zahl von Kindern und 
Jugendlichen, die eine vorläufige Schutzmaßnahme durchliefen und jünger als 14 Jahre waren, herangezogen. 
Diese lag 2016 bei rund 3.200. 

Als Zeitaufwand werden 15 Minute je Fall angenommen. 

Als Lohnsatz wird der ebenenübergreifende Lohnsatz des gehobenen Dienstes von 42,40 Euro je Stunde verwen-
det, da Behörden verschiedener Ebenen betroffen sind. 

Vorgabe 8: Einführung neuer Speichersachverhalte, Änderung nach Tabelle 3a und Tabelle 6 AZRG-DV 
und Änderungen von Speicherungen zu Ausländern nach § 2 Absatz 2 Nummer 3, die vollziehbar ausrei-
sepflichtig sind und bei denen die Zurückschiebung oder Abschiebung in Betracht kommt 

Durch die Einführung neuer Speichersachverhalte im AZR und die Änderung von Speicherungen zu Ausländern, 
die vollziehbar ausreisepflichtig sind und bei denen die Zurückschiebung oder Abschiebung in Betracht kommt 
und deshalb Maßnahmen zur Feststellung und Sicherung der Identität nach § 49 Absatz 5 Nummer 5 AufenthG 
durchgeführt wurden, entstehen beim BVA einmalige Aufwände für die Systemumstellung, die im Folgenden 
differenzierter aufgeführt sind. 

Unbegleitete Einreise von minderjährigen Kindern und Jugendlichen nach Deutschland 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

- - - 72.500 

Die einmaligen Sachkosten sind nicht genau abschätzbar, weshalb das BVA eine Spanne von 65 000 bis 80 000 
Euro angibt. Für die Aufsummierung des Erfüllungsaufwands wird der Mittelwert gebildet. 

Ausreiseförderung 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

- - - 72.500 

Die einmaligen Sachkosten sind nicht genau abschätzbar, weshalb das BVA eine Spanne von 65 000 bis 80 000 
Euro angibt. Für die Aufsummierung des Erfüllungsaufwands wird der Mittelwert gebildet. 
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Anpassung/Etablierung Status vollziehbar Ausreisepflichtig  

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

- - - - - 37.500 

Die einmaligen Sachkosten sind nicht genau abschätzbar, weshalb das BVA eine Spanne von 25 000 bis 50 000 
Euro angibt. Für die Aufsummierung des Erfüllungsaufwands wird der Mittelwert gebildet. 

Vorgabe 9: Anpassungen im BKA zur Übermittlung und Verarbeitung von Fingerabdruckdaten von 6 bis 
14- jährigen  

Jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

1,8 96.000 43,40 124.992 80.000 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

- - - - - 760.000 

Dem BKA entstehen jährliche und einmalige Kosten für Anpassungen zur Übermittlung und Verarbeitung von 
Fingerabdruckdaten von 6–14- jährigen Asylsuchenden, Asylantragstellern, illegal aufhältigen und illegal einge-
reisten Personen. Diese können nicht auf einzelne Vorgaben umgerechnet werden. 

Für die Übermittlung der Datensätze von 6-14 Jährigen, welche in INPOL gespeichert und AFIS national recher-
chiert werden sollen, fallen für Softwareentwicklung, Tests und Inbetriebnahme etwa 80 000 Euro einmalig an. 

Für die Anpassung der BVA-BKA-AZR-KDS-Schnittstelle fallen weitere rund 80 000 Euro für Softwareentwick-
lung, Tests und Inbetriebnahme an. Diese Schätzung des BKA beruht auf Annahmen und Erfahrungswerten. 

Im Bereich AFIS werden für die Erweiterung der Datenbanklizenzen für 250 Vorgänge pro Werktag jährliche 
Kosten von 80 000 Euro veranschlagt. Für die Anschaffung der erforderlichen Hardware werden 50 000 Euro 
einmalig geschätzt. Die Erweiterung der Lizenzen zur Recherchekapazitäten verursacht einen einmaligen Auf-
wand von 300 000 Euro. 

Für die Änderungen an der Personalisierungsinfrastrukturkomponente (PIK) entstehen ebenfalls einmalige Auf-
wände zur Sicherstellung der notwendigen Fingerabdruckqualität bei unter 14-jährigen in Höhe von 250 000 
Euro. 

Da bislang noch nicht abschließend abschätzbar ist, ob sich in der BVA-BKA-AZR-KDS-Schnittstelle die Ge-
samtzahl der Registrierungen bzw. Vorgänge, welche durch AFIS verarbeitet werden müssen, ändert, ist nur eine 
grobe Einschätzung möglich. Ändert sich die Gesamtzahl nicht, ist die Umsetzung für AFIS kostenneutral. Bei 
einer Erhöhung um 250 Registrierungen verdoppeln sich die Aufwände voraussichtlich. 

Durch die Erhöhung des Vorgangsaufkommens entsteht ein Stellenmehrbedarf von 1,8 VZÄ im gehobenen 
Dienst. 
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Vorgabe 10: Erweiterung der statistischen Merkmale aus dem AZR, § 23 AZRG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro 

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 
Euro 

Sachkosten in 
Euro 

- 2.400 - 1.642 0 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro 

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 
Euro 

Sachkosten in 
Euro 

- 7.200 - 6.523 0 

Durch die Erweiterung der statistischen Merkmale aus dem AZR fällt beim Statistischen Bundesamt zusätzlicher 
jährlicher Aufwand für Sonderauswertungen sowie einmaliger Aufwand für Prüfung, Plausibilisierung und Kon-
zipierung eines Auswertungskonzepts an. 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro 

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 
Euro 

Sachkosten in 
Euro 

- - - - - 80.000 

Für das Bundesverwaltungsamt als Registerbehörde fällt einmaliger Aufwand aufgrund der Übermittlung zusätz-
licher Merkmale an. Es wird davon ausgegangen, dass der Aufwand in etwa der Höhe des Aufwands für die 
Anpassung der BVA-BKA-AZR-KDS-Schnittstelle (siehe Vorgabe 12) entspricht. 

Vorgabe 11: Änderung des Vordrucks für Bescheinigungen nach § 60a Absatz 4 und § 81 Absatz 5 Auf-
enthG, § 78a Absatz 5 Satz 1 AufenthG 

Die AZR-Nummer soll künftig zusätzlich zu dem Ankunftsnachweis auch auf weiteren ausländerrechtlichen Aus-
weispapieren aufgeführt werden. Hierzu müssten gegebenenfalls existierende Vordrucke geändert werden. Dies 
würde voraussichtlich einen relativ hohen einmaligen Aufwand bedingen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
es ausreichend ist, die Nummer im Anmerkungsfeld auszuweisen. Damit ist davon auszugehen, dass kein zusätz-
licher Erfüllungsaufwand anfällt, der über die generelle IT-Umstellung (siehe Vorgabe 9) hinausgeht.  

Vorgabe 12: Entscheidungen des BAMF über Asylanträge und Bescheinigung des BAMF über die Aufent-
haltsgestattung: zusätzliche Nennung des Geschäftszeichens der Registerbehörde (AZR-Nummer) nach § 3 
Absatz 1 Nummer 2 AZRG, § 31 Absatz 7 und § 63 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 AsylG 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro 

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 
Euro 

Sachkosten in 
Euro 

- - - - - 293.000 

Bei Entscheidungen des BAMF über Asylantrage sowie bei Bescheinigungen über die Aufenthaltsgestattung ist 
zukünftig zusätzlich die AZR-Nummer zu nennen. Hierdurch entsteht dem BAMF einmaliger Aufwand für die 
IT-Umstellung. Die Kosten fallen nach Auskunft des BAMF für die Arbeit eines externen Dienstleister an. 
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Vorgabe 13: Speicherung zusätzlicher Angaben für Ausländer nach § 2 Absatz 2 Nummer 3, die vollzieh-
bar ausreisepflichtig sind und bei denen die Zurückschiebung oder Abschiebung in Betracht kommt und 
deshalb Maßnahmen zur Identitätsfeststellung oder -sicherung (§ 49 Absatz 5 Nummer 3 AufenthG) 
durchgeführt wurden 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Für bestimmte Ausländer nach § 2 Absatz 2 Nummer 3 AZRG müssen künftig zusätzliche Merkmale, wie bei-
spielsweise Fingerabrücke, gespeichert werden. Da das Verfahren hierfür noch abgestimmt werden muss, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt der Aufwand noch nicht abgeschätzt werden. Das BVA gibt im Falle einer Speicherung 
der Fingerabdruckdaten beim BKA und der Speicherung einer entsprechenden Referenznummer zu den Finger-
abdrücken und Nutzung der bisherigen Schnittstellen einen Aufwand von 250 000 Euro an. 

Vorgabe 14: Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten nach § 86a Absatz 1 Aufenthaltsgesetz 
und Übermittlung der Förderung von Ausreisen nach § 87 Absatz 6 Aufenthaltsgesetz 

Jährlicher Erfüllungsaufwand (ebenenübergreifend): 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro 

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 
Euro 

Sachkosten in 
Euro 

29.500 7 42,40 145.927 0 

Die Zahl der freiwilligen Ausreisen lag laut BAMF im Jahr 2017 bei 29.500. Nach der Regelung erheben entweder 
die Ausländerbehörden, sonstige öffentliche Stellen oder private Träger Daten. Dementsprechend ergibt sich als 
Fallzahl 29.500. 

Für das Beschaffen und Archivieren der Daten werden fünf Minuten berechnet, für das Übermitteln der Daten 
werden zwei Minuten berechnet. 

Als Lohnsatz wird der ebenenübergreifende Durchschnittswert für den gehobenen Dienst von 42,40 Euro ver-
wendet. 

Vorgabe 15: Speicherung zusätzlicher Angaben für Ausländer nach § 2 Absatz 2 Nummer 15, Personen 
für die ein Übernahmeersuchen an Deutschland gestellt wurde 

Für Ausländer nach § 2 Absatz 2 Nummer 15 AZRG müssen künftig Fingerabrücke gespeichert werden. Da das 
Verfahren hierfür noch abgestimmt werden muss, kann zum jetzigen Zeitpunkt der Aufwand noch nicht abge-
schätzt werden. 

Vorgabe 16: Erweiterung des relevanten Personenkreises für Abgleiche nach § 73 Absatz 1a AufenthG 

Asylkonsultationsverfahren 

Durch die Regelung des § 73 Absatz 1a Satz 2 AufenthG n. F. wird der Personenkreis für das Konsultationsver-
fahren im Asylkontext erweitert. Unter der Voraussetzung, dass mit der vorgenannten Erweiterung keine wesent-
lichen Verfahrensänderungen einhergehen sollen, entstehen in den Bereichen Resettlement, Relocation und hu-
manitäre Aufnahme auf Grundlage der gegenwärtig in diesem Zusammenhang prognostizierten Zahlen keine be-
zifferbaren Mehraufwände. 

Im Bereich der Widerrufs- und Rücknahmeverfahren kann mangels verfügbarer belastbarer Prognosen keine 
Schätzung des Erfüllungsaufwandes erfolgen.

Registerabgleichverfahren 

In den Fällen von Übernahmeersuchen an Deutschland sowie in den Fällen nach § 73 Absatz 1a Satz 2 (neu) Auf-
enthG wird der Personenkreis für das Registerabgleichverfahren erweitert.  
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Jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

48.000 1,5 31,70 38.040 20.000 

Der Personenkreis für die Durchführung der Registerabgleiche wird erhöht. Dadurch entsteht dem BVA Mehr-
aufwand bei der Durchführung von manuellen Trefferbewertungen. Die jährliche Fallzahl wurde auf 48.000 ge-
schätzt. Als Lohnsatz wird der Lohnsatz des mittleren Dienstes des Bundes von 31,70 Euro je Stunde verwendet. 

Vorgabe 17: Berücksichtigung der Erkenntnisse der BPOL bei Sicherheitsabgleichen nach § 73 Absatz 1 
Satz 1, Absatz 1a Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 AufenthG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

2 96.000 43,40 138.880 0 

Für die Anbindung der Bundespolizei an die Sicherheitsabgleiche werden durch die Softwareentwicklung im 
Bundesverwaltungsamt 2 VZÄ gD benötigt. Der Zeitaufwand von 96.000 Minuten ergibt sich aus 200 Arbeitsta-
gen x 8 Stunden x 60 Minuten. Als Lohnsatz werden 43,40 Euro je Stunde für den gehobenen Dienst beim Bund 
berechnet. 

Vorgabe 18: IT-Anpassungen beim BND 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Für den Bundesnachrichtendienst entsteht je nach Komplexität der erforderlichen IT-Anpassungen ein Mehrbe-
darf in Höhe von 40.000 bis 150.000 Euro. Daraus wurde der Mittelwert von 95.000 Euro verwendet. 

Vorgabe 19: Einrichten einer Schnittstelle nach § 21 Absatz 1 Satz 2 AZRG 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Die Auslandsvertretungen und das Auswärtige Amt benötigen für Recherchen im Einzelfall die Möglichkeit, ein 
eigenes direktes Ersuchen an das AZR zur Übermittlung von Daten richten zu können. Dazu wird für geschätzt 
80.000 Euro (vgl. Vorgabe 12) eine Schnittstelle eingerichtet. 

Vorgabe 20: Umsetzung Artikel 3 Nummer 5 beim BKA 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Für das BKA entstehen durch die Kosten zur Implementierung (inkl. Tests) der neuen Verfahren (Unterscheid-
barkeit) sowie für den Rückbau des CSV-Verfahrens Aufwände in Höhe von 50.000 Euro. Diese Schätzung ist 
unter der Annahme entstanden, dass sich die Verfahren nicht von dem bestehenden Verfahren unterscheiden. 
Sollten in Zukunft noch Anpassungen vorgenommen werden, kann sich der Erfüllungsaufwand noch verändern. 

Vorgabe 21: IT-Anpassungen beim BfV 

Einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Für das Bundesamt für Verfassungsschutz entsteht – basierend auf Erfahrungswerten – Sachmittelbedarf für die 
Anpassung von IT-Verfahren in Höhe von 200.000 Euro und für die Anpassung von technischen Schnittstellen in 
Höhe von 100.000 Euro. Mit der Gesetzesänderung ist kein Personalmehrbedarf verbunden.  
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Vorgabe 22: Abschaffung der Fundpapierdatenbank 

Einmaliger und jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Die für die Bearbeitung ausländischer Fundpapiere betriebene IT-Anwendung besteht aus den Komponenten 
Fundpapierverfahren, Fundpapierdatenbank sowie der Online-Anwendung. Die beiden erstgenannten Komponen-
ten sind aktuell in einer gemeinsamen IT-Komponente (Fundpapieranwendung) verbaut. Die kurzfristige Außer-
betriebnahme (Abschaltung der Online-Anwendung) verursacht – auch auf Seiten des ITZ – keine nennenswerten 
Kosten. Die Außerbetriebnahme der Fundpapierdatenbank führt zu einer Einsparung der allein auf diese Verfah-
renskomponente entfallenden Kosten zur notwendigen technischen Aktualisierung in Höhe von geschätzt 235.000 
Euro. Ungeachtet der mit keinen nennenswerten Kosten verbundenen kurzfristigen Außerbetriebnahme (s. o.) ist 
aus technischer Sicht gleichwohl ein Rückbau der Fundpapieranwendung erforderlich; in diesem Zusammenhang 
kann von Kosten in Höhe von geschätzt 40.000 Euro bis 50.000 Euro (für die Schätzung werden 45.000 Euro 
verwendet) ausgegangen werden. Mittelfristig wird aus technischen Gründen darüber hinaus ein Neubau des wei-
terhin erforderlichen Fundpapierverfahrens erforderlich sein; hierfür müssen Kosten in Höhe von geschätzt 
300.000 Euro in Ansatz gebracht werden. In diesem Zusammenhang werden dann auch weiterhin jährliche War-
tungskosten in Höhe von geschätzt 20.000 Euro anfallen, die somit nicht wegfallen. Insgesamt entstehen dem 
Bund damit Kosten in Höhe von einmalig 110.000 Euro und jährlich 20.000 Euro. 

Vorgabe 23: Aufwände im IT-Betrieb  

Einmaliger und jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Das betroffene IT-Fachverfahren „AZR“ wird im Auftrag des BVA durch das ITZBund be-trieben. Durch dieses 
Gesetz entstehen dem ITZBund ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 3.800.000 Euro und ein jährlicher 
Erfüllungsaufwand in Höhe von durchschnittlich 1.420.000 Euro. Die Aufwände resultieren beispielsweise aus 
der Vorgabe, dass für die Erfassung und Qualitätssicherung von Lichtbildern und biometrischen Daten ab dem 
Jahr 2020 nur noch vom BSI zertifizierte Systeme genutzt werden dürfen (vgl. Artikel 4 Änderung der Aufent-
haltsverordnung). Hierzu müssen zahlreiche Geräte (insb. Serverhardware) ausgetauscht sowie das IT-Fachver-
fahren „AZR“ angepasst und um ein zusätzliches Datenbanksystem erweitert werden. 

Vorgabe 24: Begleitung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern durch die Jugendämter nach § 42a 
Absatz 3a SGB VIII 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für die Länder: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

3.200 20 40,80 43.520 0 

Die für die vorläufige Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zuständigen Jugendämter 
werden gesetzlich verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die unbegleiteten minderjährigen Ausländer unverzüg-
lich durch eine der zur Registrierung befugten Behörden erkennungsdienstlich behandelt und die Daten an das 
AZR übermittelt werden.  

Hierdurch kommt es für die Jugendämter zu einem jährlichen Mehraufwand, da die Zahl der Personen, die be-
gleitet werden müssen, steigt. Als Fallzahl wird die Zahl von Kindern und Jugendlichen, die eine vorläufige 
Schutzmaßnahme durchliefen und jünger als 14 Jahre waren, herangezogen. Diese lag 2016 bei rund 3.200 (siehe 
Vorgabe 7). 

Als Zeitaufwand werden 20 Minuten je Fall angenommen. 

Als Lohnsatz wird der Lohnsatz der Länder im gehobenen Dienst von 40,80 Euro je Stunde verwendet. 
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Vorgabe 25: Einwilligung geben nach § 24a AZRG (Forschungsklausel) 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

60 3.360 38,80 130.368 / 0 

Bevor die Daten vom BAMF an die Forschungseinrichtungen übermittelt werden dürfen, müssen einige Bedin-
gungen erfüllt sein. Dazu finden laut BAMF eine Prüfung im Forschungszentrum (3 Tage) und eine Klärung mit 
dem AZR-Referat (4 Tage) statt. In diesem Zeitraum werden die Daten auch übermittelt. Insgesamt ergibt sich 
dann ein Zeitaufwand von 3.360 Minuten je Fall. Das BAMF rechnet mit 20-100 Anfragen für die Übermittlung 
von Daten pro Jahr. Als Fallzahl wird der mittlere Wert 60 übernommen. Im Forschungszentrum übernimmt der 
höhere Dienst diese Aufgabe, im AZR-Referat der gehobene Dienst. Deshalb fließt der durchschnittliche Lohnsatz 
des Bundes in Höhe von 38,80 Euro/Stunde in die Berechnung ein. Normalerweise erfolgt der Versand verschlüs-
selt per E-Mail und es entstehen keine Sachkosten. In Ausnahmefällen werden größere Datenmengen per DVD 
versendet und für Porto und DVD können Kosten entstehen.  

Vorgabe 26: Einwilligung holen nach § 24a AZRG (Forschungsklausel) 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für den Bund: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

60 2 31,70 63 / 42 

Das BAMF muss eine Einwilligung der betroffenen Personen für die Übermittlung der Daten einholen. Für den 
Zeitaufwand dient die Zeitwerttabelle der Wirtschaft als Grundlage. Dort dauert die einfache Datenbeschaffung 
2 Minuten. Pro Projekt ist eine Einwilligung notwendig. Dementsprechend wird die Fallzahl aus Vorgabe 25 
übernommen. Die Einholung der Einwilligung übernimmt laut dem BAMF der mittlere Dienst im AZR-Referat 
mit einem Lohnsatz von 31,70 Euro/Stunde. Sachkosten entstehen als Portokosten in Höhe von 0,70 Euro pro 
Fall.  

Vorgabe 27: Übermittlung von Daten an das BAMF nach § 24a AZRG (Forschungsklausel) 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für die Länder: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

20.000 5 40,80 68.000 / 0 

Die Ausländerbehörden übermitteln dem BAMF für ein Forschungsvorhaben Anschriften von Ausländern. Die 
Personalkosten richten sich nach der Größe der Gruppe der zu Befragenden, im Schnitt sind das laut BAMF 2.000 
Personen. Aufgrund von Ausfällen und Verweigerungen sind es ungefähr 10-mal so viele. Das entspricht 20.000 
Personen mit einem Zeitaufwand von 5 Minuten pro Person. Es wird der Lohnsatz des gehobenen Dienstes der 
Länder in Höhe von 40,80 Euro/Stunde verwendet.  

Vorgabe 28: Sonstiger Aufwand durch § 24a AZRG (Forschungsklausel) 

Die Pseudonymisierung der Daten erfolgt nach Aussage vom BAMF in der anfragenden Forschungseinrichtung. 
Außerdem muss dort die räumliche und organisatorische Trennung gewährleistet sein zwischen der Speicherung 
und Nutzung von personenbezogenen Daten für Forschungsvorhaben und der Verarbeitung und Nutzung für die 
Erfüllung anderer Aufgaben. In beiden Fällen entsteht Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft oder die Verwaltung, 
je nach Forschungseinrichtung und Umfang. Der Aufwand ist nicht darstellbar.  
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Vorgabe 29: Mitteilungspflicht an das BAMF über die Einleitung und Erledigung von gegen Asylbewerber 
geführten Strafverfahren nach § 8 Absatz 1a AsylG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für die Länder: 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Minuten je Fall

Lohnsatz / 
Stunde in Euro

Personalkosten 
in Euro 

Arbeitsplatz-
pauschale in 

Euro 

Sachkosten in 
Euro 

504.421 2 40,80 686.013 / 0 

Die Informationspflicht soll sowohl bei Einleitung des Strafverfahrens als auch (wie bisher) bei der Erhebung der 
öffentlichen Klage gelten. Danach müssen die Strafverfolgungsbehörden zusätzlich das BAMF unterrichten. Ver-
mutlich entsteht dadurch neuer Erfüllungsaufwand. 2016 gab es laut dpa 672 561 Strafverfahren nach dem Aus-
länder- und Asylverfahrensgesetz (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-06/fluechtlingskrise-illegale-
einreise-akten-staatsanwaltschaft-asylverfahren). Es wird eine Anklagequote von 25 Prozent angenommen. Das 
wären 168 140 Anklagen. Die Differenz von 504 421 Verfahren ohne Anklage wird als Fallzahl herangezogen. 
Als Zeitaufwand wird aus der Zeitwerttabelle der Wirtschaft der mittlere Wert für die Datenübermittlung verwen-
det; das sind 2 Minuten. Zudem wird der Lohnsatz der Länder für den gehobenen Dienst genommen, um den 
Erfüllungsaufwand zu berechnen.  

Vorgabe 30: Einführung einer qualifizierten Evaluationsklausel für das Zweite Datenaustauschverbesse-
rungsgesetz 

Es entsteht Erfüllungsaufwand, der jedoch nicht quantifizierbar ist.  

5. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu 
erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung 

Die Regelungen sind inhaltlich geschlechtsneutral. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung sind 
nicht zu erwarten. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung ist nicht vorgesehen. Die Auswirkungen der Maßnahmen dieses Gesetzes sollen nach einer An-
laufzeit unter Einbeziehung externen wissenschaftlichen Sachverstands überprüft werden. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des AZR-Gesetzes) 

Zu Nummer 1 

Folgeänderung aufgrund der Einfügung des § 18g. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Zweck des AZR ist nach § 1 Absatz 2 AZRG die Unterstützung der mit der Durchführung ausländer- oder asyl-
rechtlicher Vorschriften betrauten Behörden durch die Speicherung und die Übermittlung der im Register gespei-
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cherten Daten von Ausländern. Dazu gehört beispielsweise auch das Inkenntnissetzen des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge oder einer Ausländerbehörde über Fahndungsausschreibungen zu einer aktuell über das 
AZR abgefragten Personalie. Ziel ist es, dass nichtpolizeiliche Behörden, insbesondere die Ausländerbehörden 
oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die lediglich Zugriff auf das AZR und nicht auf das polizeili-
che Informationssystem INPOL haben, in die Lage versetzt werden, Fahndungen festzustellen und Anschluss-
maßnahmen einzuleiten. Hierzu wird zukünftig gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 6 auch die Speicherung von Daten 
zu Ausländern im AZR ermöglicht, die in INPOL zur „Ingewahrsamnahme“ ausgeschrieben sind. Gleichzeitig 
wird dabei auch der Begriff der „Inobhutnahme“ gemäß § 42 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), der 
sich in den Polizeigesetzen und ergänzenden Dienstvorschriften nicht wiederfindet, an dieser Stelle ergänzt, um 
eine für die Ausländerbehörden und die sonstigen nichtpolizeilichen Behörden im Hinblick auf Minderjährige 
eindeutige und vertraute Begrifflichkeit zu verwenden. 

Die neue Regelung dient vor allem auch dem Schutz vermisster ausländischer Kinder und Jugendlicher, um diese 
der Obhut des Jugendamtes zuzuführen. Minderjährige vermisste Personen werden in INPOL immer zur „Inge-
wahrsamnahme“ ausgeschrieben. Mit der „Ingewahrsamnahme“ ist kein „Einsperren“ in einer Arrest-, Gefäng-
niszelle oder ähnlichem bezweckt. Die Herstellung des Polizeigewahrsams erfolgt auf Grundlage der Polizeige-
setze der Länder, die als eine Befugnis der Polizei vorsehen, Minderjährige, die sich beispielsweise der Obhut der 
Sorgeberechtigten entzogen haben, in Gewahrsam zu nehmen, um sie den Sorgeberechtigten oder dem Jugendamt 
zuzuführen. 

Bei volljährigen Personen kann eine Ausschreibung zur „Ingewahrsamnahme“ u. a. erfolgen, wenn die „Inge-
wahrsamnahme“ zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist, beispielsweise 
weil die Person sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in 
hilfloser Lage befindet.  

Bei volljährigen Personen soll die INPOL-Ausschreibung zur „Ingewahrsamnahme“ zukünftig im AZR als Spei-
cheranlass ausschließlich nur mit dem Begriff „Ingewahrsamnahme“ abgebildet werden. Demgegenüber soll die 
bei Minderjährigen im INPOL verwendete Ausschreibung zur „Ingewahrsamnahme“ zukünftig im AZR als Spei-
cheranlass mit der gleichzeitigen Verwendung beider Begriffe „Ingewahrsamnahme und Inobhutnahme“ abgebil-
det werden. 

Grund hierfür ist, dass es einerseits für die Datenklarheit erforderlich ist, dass sich der AZR Speichersachverhalt 
begrifflich dem jeweiligen INPOL Speichersachverhalt zuordnen lässt. Anderenfalls besteht hinsichtlich der 
Handlungserfordernisse die Gefahr von Fehlinterpretationen für die verantwortlichen Stellen (sowohl bei den 
Ausländerbehörden, als auch bei Kontakt der Ausländerbehörde mit der Polizei). Da die Speichersachverhalte in 
§ 2 Absatz 2 Nummer 6 vom Bundeskriminalamt (BKA) aus INPOL übermittelt werden (§ 6 Absatz 1 Num-
mer 4), bestünde bei ausschließlichen Verwendung des Begriffs „Inobhutnahme“ im AZR für Minderjährige ohne 
den Zusatz „Ingewahrsamnahme“ die Gefahr von Fehlinterpretationen im „Trefferfall“ bei der Kommunikation 
zwischen Aus-länderbehörde, Polizeidienststelle und Jugendamt. Das mit der Regelung angestrebte Ziel des 
Schutzes des Minderjährigen würde dann gegebenenfalls wegen verschiedener Begrifflichkeiten in der Praxis 
nicht erreicht werden. Andererseits wird durch die gleichzeitige Verwendung des Begriffs „Inobhutnahme“ eine 
für die Ausländerbehörden und die sonstigen nichtpolizeilichen Behörden im Hinblick auf Minderjährige eindeu-
tige und vertraute Begrifflichkeit verwendet. 

Bei erfolgter „Ingewahrsamnahme“ wird die jeweilige zuständige Stelle informiert, um die Person dieser Stelle 
zuzuführen; bei zuvor vermissten Minderjährigen also das Jugendamt/Elternhaus. Die Gefahr einer strafrechtli-
chen „Stigmatisierung“ einer Person, die zur „Ingewahrsamnahme“ ausgeschrieben ist, besteht nicht. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zum Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung vom 27. Juli 2015 (BGBl. I S. 1386). 

Zu Buchstabe b 

In Absatz 2a werden drei neue Anlässe für die Speicherung im AZR geregelt. Es werden Aufnahme- und Wie-
deraufnahmegesuche anderer Mitgliedstaaten an Deutschland nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin 
III), Aufnahmeverfahren nach § 23 AufenthG (sogenannte Resettlement-/humanitäre Aufnahmeverfahren) und 
Verfahren für die Gewährung von vorübergehendem Schutz nach § 24 AufenthG sowie Umverteilungsverfahren 
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aufgrund von Maßnahmen nach Artikel 78 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) (sogenannte Relocation-Fälle) als Anlass für eine Speicherung im AZR geregelt. Es handelt sich um 
Verwaltungsverfahren, die im Ausland betrieben werden und die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem 
möglichen späteren Aufenthalt in Deutschland stehen.  

Grund für die Speicherung der Daten der Betroffenen in diesem Verfahrensstadium ist ausschließlich, dass die 
Betroffenen zukünftig auch in den Resettlement-, Relocation- und sonstigen humanitären Aufnahmeverfahren 
sowie bei Aufnahme- und Wiederaufnahmegesuchen anderer Mitgliedsstaaten an Deutschland nach der Verord-
nung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III) über § 21a nach § 73 Absatz 1a und 3a AufenthG sicherheitsüberprüft wer-
den sollen, um gegebenenfalls Sicherheitserkenntnisse in den Verfahren berücksichtigen zu können. Das Sicher-
heitsabgleichverfahren nach § 73 Absatz 1a und 3a AufenthG wird über eine Speicherung im AZR initiiert.  

Die Funktionsfähigkeit und Lückenlosigkeit der Durchführung eines Sicherheitsabgleiches zu unterstützen ent-
spricht auch dem in § 1 Absatz 2 AZRG geregelten Zweck des AZR. Die Speicherung und Übermittlung von 
Daten im AZR zum Zwecke der Durchführung des Sicherheitsabgleiches dient der Unterstützung von Fachbehör-
den zur Durchführung ausländer- und asylrechtlicher Vorschriften. 

Um die Speicherung bei Resettlement-, Relocation- und sonstigen humanitären Aufnahmeverfahren nicht zu weit 
vorzuverlegen, findet die Speicherung im AZR erst mit der Prüfung der Erteilung einer Aufnahmezusage durch 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge statt. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Daten zu Programmen zur Förderung der freiwilligen Ausreise und Reintegration werden auf Grundlage des 
neuen § 86a Absatz 1 AufenthG erhoben (Artikel 3 Nummer 7). Die erhobenen Daten sollen zukünftig zentral im 
AZR gespeichert werden. Zu erheben sind die Daten von den Stellen, die einen entsprechenden Antrag auf För-
derung der freiwilligen Ausreise mit öffentlichen Mitteln an die entscheidende Stelle übermitteln, sowie von den 
Stellen, die über einen entsprechenden Antrag entscheiden. Öffentliche und private Stellen, die über Anträge ent-
scheiden, übermitteln die zu erhebenden Daten an die zuständige Ausländerbehörde auf Grundlage des neu ein-
zuführenden § 87 Absatz 6 AufenthG (Artikel 3 Nummer 8). 

Private Träger, die über Anträge auf Förderung der freiwilligen Ausreise oder Reintegration mit öffentlichen Mit-
teln entscheiden, müssen die Informationen unmittelbar auch an die Ausländerbehörden übermitteln, um eine 
zeitnahe Eintragung im AZR zu ermöglichen. In Fällen, in denen die Ausländerbehörden nach der Bewilligung 
einer Förderung mit öffentlichen Mitteln durch private Träger mit den betreffenden Ausländern vor deren Aus-
reise in Kontakt treten, ist eine schnelle Informationsweitergabe auch relevant für die Frage der Vergabe einer 
zusätzlichen Förderung mit öffentlichen Mitteln und um eine schnelle Ausreise zu gewährleisten. 

In Fällen der Wiedereinreise dienen die genannten Angaben auch dazu, geförderte Personen und den Förderum-
fang schneller identifizieren zu können, um ungerechtfertigte Doppelförderungen auszuschließen. Damit dieses 
Ziel erreicht werden kann, ist es notwendig, dass diese Angaben dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
den Ausländerbehörden und den Sozialleistungsbehörden zur Verfügung stehen. 

Zu Buchstabe b 

Bislang werden nur von Ausländern, die ein Asylgesuch geäußert haben, die unerlaubt eingereist sind oder sich 
unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten sowie von Asylantragstellern zusätzliche Daten gespei-
chert (z. B. Fingerabdruckdaten, Größe und Augenfarbe, Anschrift im Bundesgebiet etc.). Um auch die Gruppe 
der vollziehbar Ausreisepflichtigen künftig besser identifizieren zu können, sollen auch von diesem Personenkreis 
zusätzliche Daten gespeichert werden, soweit bei diesen Personen die Zurückschiebung oder Abschiebung in Be-
tracht kommt und deshalb Daten nach § 49 Absatz 5 Nummer 3 AufenthG erhoben werden. 

In den Fällen des § 2 Absatz 2a sollen neben den Daten in § 3 Absatz 1 geregelten Daten auch Fingerabdrücke 
und entsprechende Referenznummern gespeichert werden. Es handelt sich um Ausländer, die aus dem Ausland 
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aufgenommen werden sollen – Resettlement-, Relocation-, sonstige humanitäre Aufnahmeverfahren und Dublin-
übernahmeersuchen. Die zusätzliche Speicherung dient der besseren Identifizierbarkeit im Rahmen des Sicher-
heitsabgleichverfahrens. Das Verfahren entspricht diesbezüglich den Fällen des § 2 Absatz 1a. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Aufnahme von § 2 Absatz 2 Nummer 1 ist erforderlich, da auch der Personenkreis, der in dieser Nummer 
bezeichnet ist, potentieller Empfänger von Förderungen ist. Zwar richten sich die Programme zur Förderung der 
freiwilligen Ausreise in erster Linie an ausreisepflichtige Personen, sie können jedoch auch von Personen in An-
spruch genommen werden, über deren Asylantrag noch nicht entschieden wurde. Gegenwärtig verfügen im 
Durchschnitt etwa ein Drittel aller Personen, die durch das Bund-Länder-Förderprogramm REAG/GARP bei ihrer 
Rückkehr unterstützt werden, über eine Aufenthaltsgestattung nach AsylG und befinden sich somit noch im Asyl-
verfahren. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Folgenänderung durch die Einführung neuer Speicheranlässe im AZR bezüglich die Neu-
ansiedlungsverfahren, sonstige humanitäre Aufnahmeverfahren und Umverteilungsverfahren von Asylantragstel-
lern, sowie Aufnahme- oder Wiederaufnahmegesuche anderer Mitgliedstaaten zur Durchführung des Asylverfah-
rens. Für die Übermittlung dieser Daten an das AZR ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig, 
da es Dateninhaber ist. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zum Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Über-
wachung übertragbarer Krankheiten vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2615), mit dem ein neuer Speichersachverhalt 
für das AZR eingeführt wurde. Hiernach kann im AZR die Feststellung gespeichert werden, dass keine medizini-
schen Bedenken gegen die Aufnahme in eine Einrichtung der gemeinschaftlichen Unterbringung bestehen. Die 
für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und den öffentlichen Gesundheitsdienst zuständigen Behör-
den sind berechtigt, diese Daten an das AZR zu übermitteln. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Folgenänderung durch die Einfügung neuer Speicheranlässe im AZR bezüglich Neuan-
siedlungsverfahren, sonstige humanitäre Aufnahmeverfahren und Umverteilungsverfahren von Asylantragstel-
lern, sowie Aufnahme- oder Wiederaufnahmegesuche anderer Mitgliedstaaten zur Durchführung des Asylverfah-
rens. Für die Übermittlung der Daten zu diesen Speicheranlässen an das AZR ist das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge zuständig, da es Dateninhaber ist. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Die Regelung dient der Schließung einer planwidrigen Regelungslücke: Mit dem Datenaustauschverbesserungs-
gesetz wurde die Möglichkeit geschaffen, Referenznummern zu Fingerabdruckdaten im AZR zu speichern. Die 
Übermittlung von Referenznummern ist für Ausländerbehörden (§ 6 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1), Aufnahmeein-
richtungen (§ 6 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2), die Bundespolizei und die Polizeivollzugsbehörden der Länder (§ 6 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 4) sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (§ 6 Absatz 2 Satz 3 Nummer 5) 
geregelt. Das Bundeskriminalamt (BKA) leistet in den Fällen des § 49 AufenthG gemäß § 89 Absatz 1 Satz 1 
AufenthG sowie § 1 Absatz 3 AZRG Amtshilfe bei der Verarbeitung der erhobenen Fingerabdruckdaten. Dies 
gilt auch für die Fälle des § 49 Absatz 8, 9 AufenthG, was den Fällen des § 2 Absatz 1a Nummer 2, 3 AZRG 
entspricht. Da das BKA die Referenznummern zu Fingerabdruckdaten erst bei der Speicherung und Verarbeitung 
von Fingerabdruckdaten im automatisierten Fingerabdruckidentifizierungssystem (AFIS) generiert, ist für das 
BKA eine ausdrückliche Rechtsgrundlage zur Übermittlung von Referenznummern erforderlich. 
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Zu Doppelbuchstabe dd 

Da zukünftig die Meldebehörde in den in § 18e AZRG genannten Fällen auch über die AZR-Nummer verfügt, 
kann sie diese in der Kommunikation mit dem AZR als Zuordnungsmerkmal verwenden. Für eine Übergangszeit 
wird es noch Fälle geben, in denen der Meldebehörde lediglich die AKN-Nummer bekannt ist, so dass auch deren 
Übermittlung noch zulässig sein muss, um eine korrekte Zuordnung der Datensätze zu gewährleisten. 

Zu Nummer 5 

Die Registerbehörde vergibt nach § 2 Absatz 1 Satz 1 AZRG-DV die AZR-Nummer als Geschäftszeichen bei der 
erstmaligen Speicherung von Daten eines Ausländers im allgemeinen Datenbestand des AZR. Die AZR-Nummer 
wird dem Datensatz automatisch zugeordnet und kennzeichnet diesen eindeutig. Sie lässt keine Rückschlüsse auf 
die Daten der betroffenen Person zu. Anders als andere Daten bleibt die AZR-Nummer auch über einen längeren 
Zeitraum, nämlich bis zur Löschung des Datensatzes, stabil und eignet sich damit als eindeutiges Merkmal zur 
Zuordnung der Datensätze. Die Verwendung der AZR-Nummer ist daher auch besonders geeignet, Personenver-
wechselungen zu vermeiden. 

Bislang ist eine Nutzung der AZR-Nummer nur im Verkehr mit dem Register und für Datenübermittlungen zwi-
schen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Ausländerbehörden zulässig. Die Nutzungsmög-
lichkeiten sollen zum Zweck der eindeutigen Zuordnung durch die Neufassung erweitert werden:

Für den Datenaustausch der Ausländerbehörden untereinander, etwa beim Wechsel von Zuständigkeiten, ist die 
Nutzung der AZR-Nummer zum Zweck der eindeutigen Zuordnung notwendig, um Möglichkeiten der Identitäts-
täuschung einzuschränken, Mehrfacherhebungen der Daten und Personenverwechselungen zu vermeiden und die 
Qualität der erhobenen Daten zu verbessern. 

Die Sicherheitsbehörden sollen im Rahmen der Zuverlässigkeits- und Sicherheitsüberprüfungen nach § 73 Ab-
satz 1 bis 3b AufenthG zur Feststellung von Versagungsgründen bzw. Sicherheitsbedenken die AZR-Nummer als 
Merkmal zur eindeutigen Zuordnung für die verschiedenen Sicherheitsabgleiche nutzen können. Dies dient der 
eindeutigen Zuordnung in den unterschiedlichen Verfahren mit gleichem Personenkreis. Auch bei Datenübermitt-
lungen zwischen den Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder untereinander sowie im Verkehr mit 
den Ausländerbehörden erleichtert die AZR-Nummer eine eindeutige Zuordnung der ausgetauschten personen-
bezogenen Daten in den verschiedenen Dateien. Dadurch ist u. a. sichergestellt, dass im polizeilichen Informati-
onssystem gespeicherte Fahndungsausschreibungen systemtechnisch über eine Schnittstellenlösung dem jeweils 
zutreffenden AZR-Sachverhalt zugeordnet werden. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob diese ggf. bereits 
bzw. zwischenzeitlich ausgereist sind und ob es sich um eine Identitätsfeststellung im Rahmen einer Sicherheits-
überprüfung handelt. Auch beim Datenverkehr zwischen den Nachrichtendiensten untereinander sowie beim Da-
tenverkehr mit der Polizei erleichtert die AZR-Nummer eine eindeutige Zuordnung der ausgetauschten personen-
bezogenen Daten in den verschiedenen Dateien. Bei Personen mit Herkunft aus Ländern mit nicht-kodifiziertem 
Namensrecht besteht die Möglichkeit der Speicherung einer Person mit unterschiedlichen Personalien in den je-
weiligen Dateien. Insbesondere bei Gefährdungssachverhalten ist es jedoch unerlässlich, dass die involvierten 
Personen von den allen beteiligten Sicherheitsbehörden in den jeweiligen Dateien einwandfrei identifiziert werden 
können. Um einen ordnungsgemäßen Vollzug der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Sozi-
algesetzbuch Zweites, Achtes oder Zwölftes Buch sicherzustellen, obliegt es den zuständigen Leistungsbehörden, 
Personenverwechselungen zu vermeiden, um einen mehrfachen Bezug von Leistungen auszuschließen. Für Da-
tenübermittlungen der leistungsgewährenden Behörden untereinander sowie jeweils im Datenaustausch mit den 
Ausländerbehörden und den im Übrigen zuständigen Landesbehörden wird die AZR-Nummer benötigt, um eine 
eindeutige und verlässliche Zuordnung beim elektronischen und automatisierten Datenaustausch zu ermöglichen. 
Dies gilt soweit und solange, wie die Versicherungsnummer im Sinne des Fünften Titels des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch als für den Abgleich zwischen den Sozialbehörden und mit den Ausländerbehörden und den 
zuständigen Landesbehörden üblicherweise verwendete Ordnungsnummer (vergleiche etwa § 52 SGB II) nicht 
bekannt ist. Die Verwendung der AZR-Nummer leistet somit einen wichtigen Beitrag, um die Leistungsbehörden 
bei der sicheren Zuordnung der Leistungsberechtigten in den jeweiligen Dateien zu unterstützen und dadurch dem 
Leistungsmissbrauch einer Person durch einen mehrfachen Leistungsbezug effektiv entgegenzuwirken. 

Die AZR-Nummer darf von den übrigen öffentlichen Stellen für den spezifischen Personenkreis der in § 2 Ab-
satz 1a und 2 AZRG genannten Ausländer neben dem Verkehr mit dem Register auch zum Zweck der eindeutigen 
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Zuordnung im Datenaustausch untereinander genutzt werden, allerdings beschränkt bis zur Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU. Somit können Änderungen und Ergänzungen 
an den Datensätzen den richtigen Personen zugeordnet werden. Insbesondere bei abgelehnten Asylantragstellern 
und unerlaubt eingereisten bzw. unerlaubt aufhältigen Ausländern gibt es einen erheblichen Anteil von Personen 
ohne anerkannte und gültige Identitätsdokumente, wodurch die Mechanismen zur Identitätsklärung durch Perso-
nalien und damit der eindeutigen Zuordnung auf Basis der Grundpersonalien für diesen Personenkreis in den 
Hintergrund treten. 

Die AZR-Nummer ist Bestandteil der Grunddaten und wird bereits derzeit allen öffentlichen Stellen auf Ersuchen 
übermittelt. Die Nutzung der AZR-Nummer wird somit keinen Behörden gestattet werden, die diese Nummer 
nicht bereits jetzt schon erhalten können und im Verkehr mit dem Register nutzen dürfen. Die AZR-Nummer darf 
zwischen öffentlichen Stellen nur zusätzlich zu den Grundpersonalien übermittelt werden. 

Zu Nummer 6 

Bislang dürfen öffentliche Stellen, denen Daten aus dem AZR übermittelt wurden, diese nur dann an eine andere 
öffentliche Stelle weiterübermitteln, wenn dieser die Daten aus dem Register auch unmittelbar hätten übermittelt 
werden dürfen und anderenfalls eine unvertretbare Verzögerung eintreten oder die Aufgabenerfüllung erheblich 
erschwert würde.  

Um die Aufgaben, die nach der Verteilung von Asyl- und Schutzsuchenden auf die Länder und Kommunen be-
stehen, effizient organisieren und steuern zu können, müssen die Grundpersonalien aus dem AZR zusammen mit 
weiteren für landesinterne Zwecke benötigten Daten an andere, insbesondere kommunale, IT-Verfahren unabhän-
gig von einer unvertretbaren Verzögerung oder einer erheblichen Erschwerung der Aufgabenerfüllung weiterge-
geben werden dürfen. Für die Unterbringung von Asyl- und Schutzsuchenden beispielsweise sind einerseits die 
Grundpersonalien des AZR notwendig, andererseits aber auch nur landesseitig verfügbare Informationen, etwa 
zum Bestehen einer Schwerbehinderung, die für die Auswahl der Unterkunft relevant sind. 

Um dem Schutz der Betroffenen angemessen Rechnung zu tragen, hat sich die öffentliche Stelle vor einer Wei-
terübermittlung von Daten aus dem AZR zu vergewissern, dass diese Daten noch aktuell sind. Regelmäßig wird 
dies durch einen Abruf des aktuellen Datensatzes im automatisierten Verfahren erfolgen. 

Zu Nummer 7 

Der neue Absatz 3 sieht vor, dass die Protokollierung in diesen Fällen anstelle bei der Registerbehörde bei den 
abrufenden Behörden erfolgt. Dies folgt der neueren Bundesgesetzgebung (u. a. in § 25 Absatz 2 Satz 7 PAuswG) 
im Interesse wirtschaftlicher Verwaltung (Vermeidung von Doppelaufwänden) und trägt den Besonderheiten der 
Nachrichtendienste Rechnung, die mit geheimhaltungsbedürftigen Vorgängen zu tun haben. Die Geheimhaltungs-
bedürftigkeit erstreckt sich auch auf die Protokolldaten. Angesichts der kumulierten Zusammenführung von Per-
soneninteressen der Nachrichtendienste (und dem damit eingeschlossenen Schadenspotenzial bei unberechtigtem 
Informationszugang) wäre es geboten, diese künftig als Verschlusssache höher als „Nur für den Dienstgebrauch“ 
einzustufen. Dies dürfte umfassende Schutzanforderung im AZR mit massiven Kostenfolgen nach sich ziehen, 
ggf. mit Performanceeinschränkungen durch andere Bedarfsträger. Eine Kontrolle der Abrufe erfolgt im Übrigen 
sachgerecht im Zusammenhang mit der Kontrolle der abrufenden Stelle, was durch die dortige Protokollierung 
unterstützt wird. Die näheren Datenschutzregelungen (Kontrollauswertbarkeit, Zweckbindung, Löschung) zu den 
Protokolldaten werden durch die Verweisung auf § 6 Absatz 3 Satz 2 bis 5 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
getroffen. Die Protokollierung umfasst die bei der Durchführung des Abrufs verwendeten Daten, die abgefragten 
Daten und die Angaben aus denen sich Zweck und verantwortliche Person ergeben. 

Zu Nummer 8 

Die Änderungen sind erforderlich, weil die Anschrift im Bundesgebiet bei Ausländern nach § 2 Absatz 1a und 
Absatz 2 Nummer 1 seit Inkrafttreten des Datenaustauschverbesserungsgesetzes gespeichert wird, der Umfang 
der in § 14 Absatz 1 genannten Grunddaten aber nicht geändert wurde. Die Anschrift dient der erleichterten Kon-
taktaufnahme durch öffentliche Stellen. Die Pflege der Anschrift obliegt dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge während des laufenden Asylverfahrens und endet mit dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfah-
rens. 
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Zum Zweck der Feststellung, ob die AZR-Nummer nach § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 an andere öffentliche 
Stellen übermittelt werden darf, wird bei Ausländern nach § 2 Absatz 1a und Absatz 2 zusätzlich die Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU übermittelt. 

Zu Nummer 9 

Zu Buchstabe a 

Die Behörden des Zollfahndungsdienstes leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung schwerer und orga-
nisierter grenzüberschreitender Kriminalität. 

Der derzeitige § 17 AZRG entspricht nahezu unverändert der im Jahr 1994 eingeführten Regelung und wird der 
zurückliegenden Entwicklung nicht mehr gerecht. So wurden insbesondere die Aufgaben und Befugnisse der Be-
hörden des Zollfahndungsdienstes im Bereich der Gefahrenabwehr mit dem Zollfahndungsdienstgesetz vom 16. 
August 2002 (BGBl. I S. 3202) wesentlich ausgeweitet. Die Aufgaben des Zollkriminalamts zur Verhütung und 
Verfolgung von Straftaten sowie bestehende Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit aufenthaltsrechtlichen 
Sicherheitsüberprüfungen (§ 73 AufenthG) sind in diesem Kontext zu berücksichtigen.  

Soweit das Zollkriminalamt die Zollfahndungsämter bei der Erledigung ihrer Aufgaben auf Grund der Abgaben-
ordnung und anderer Gesetze unterstützt oder in Fällen von überörtlicher Bedeutung selbständig ermittelt, oder 
zur Erfüllung von Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen, denen die gesetzgebenden Körperschaften 
gemäß Artikel 59 Absatz 2 des Grundgesetzes zugestimmt haben, beschränkt sich derzeit die Datenübermittlungs-
befugnis gegenüber dem Zollkriminalamt bislang auf die Grunddaten sowie abweichende Namensschreibweisen, 
andere Namen, Aliaspersonalien sowie eine Ausschreibung zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung. Dies ist 
häufig unzureichend, macht Nachfragen bei den zuständigen Ausländerbehörden erforderlich und kann – u. a. 
auch außerhalb regulärer Geschäftszeiten – zu verfahrenshinderlichen Zeitverzögerungen führen (beispielsweise 
im Zusammenhang mit Fahndungsausschreibungen oder erforderlichen Sofortmaßnahmen). Auch Angaben zum 
Ausweispapier, Fingerabdruckdaten, Größe und Augenfarbe, Seriennummer der Bescheinigung über die Meldung 
als Asylsuchende gemäß § 63a des Asylgesetzes (AKN-Nummer) sowie das Ausstellungsdatum und die Gültig-
keitsdauer dienen der besseren Identifizierung von Ausländern im Rahmen der genannten Aufgaben des Zollkri-
minalamtes und sollen deshalb an dieses aus dem AZR übermittelt werden. Die Anschrift im Bundesgebiet, frei-
willig gemachte Angaben zu Telefonnummern und E-Mail-Adressen sowie das das zuständige Bundesland, die 
zuständige Aufnahmeeinrichtung und Ausländerbehörde, bei unbegleiteten minderjährigen Kindern und Jugend-
lichen das zuständige Jugendamt, erleichtern eine im Rahmen der genannten Aufgaben durch das Zollkriminalamt 
gegebenenfalls notwendige Ermittlung des Aufenthalts eines Ausländern oder die Kontaktaufnahme zu ihm. Auch 
die Kenntnis des aufenthaltsrechtlichen Status einer Person auf Grundlage des geltenden Rechts ist sinnvoll, um 
für den Fall der Feststellung eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers durch das Zollkriminalamt über die 
Unterrichtung der Ausländerbehörde nach § 87 Absatz 2 Nummer 1 AufenthG eine zügige Durchsetzung einer 
im Einzelfall bestehenden Ausreisepflicht unterstützen zu können. Die nunmehr ebenfalls zur Übermittlung vor-
gesehenen Gesundheitsdaten (§ 2 Absatz 2 Nummer 10 und 10a AZRG) sind für Maßnahmen der Eigensicherung 
von Einsatzkräften von essentieller Bedeutung. 

Zu Buchstabe b 

Die Streichung des Ausschlussgrundes Nummer 2 (Einreisebedenken) vor dem Hintergrund, dass Einreisebeden-
ken nach § 2 Absatz 2 Nummer 4 u. a. bestehen können, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung eines Auf-
enthaltstitels nach § 5 Absatz 1 AufenthG nicht vorliegen. Zu diesen Erteilungsvoraussetzungen zählt u. a. auch, 
dass kein Ausweisungsinteresse besteht (§ 5 Absatz 1 Nummer 2 AufenthG). Ein Ausweisungsinteresse wiegt 
u. a. gemäß § 54 Absatz 2 Nummer 3 AufenthG schwer, wenn der Ausländer bestimmte Betäubungsmittelstraf-
taten (§ 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes) begeht oder versucht zu begehen. Dazu 
zählt u. a. die unerlaubte Ein- oder Ausfuhr von Betäubungsmitteln. Die Verhütung und Verfolgung von Betäu-
bungsmittelstraftaten kann auch die Zuständigkeit der Behörden des Zollfahndungs-dienstes betreffen, der hierbei 
vom Zollkriminalamt unterstützt wird, sofern es nicht unter bestimmten Voraussetzungen nicht sogar selbständig 
ermittelt. Dies rechtfertigt die Streichung des bisherigen Ausschlussgrundes nach § 17 Absatz 2 Nummer 2, so 
dass dem Zollkriminalamt auch in einem Fall, in dem Einreisebedenken Anlass für die Speicherung im AZR 
waren, die über die Grunddaten hinausgehenden Daten übermittelt werden können. 
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Zu Nummer 10 

Die Träger der Deutschen Rentenversicherung benötigen zur Unterstützung von ausländischen Staatsangehörigen 
im Zusammenhang mit der rentenrechtlichen Anrechnung von Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungs-
zeiten wegen Kindererziehung (§§ 56, 57 SGB VI) Daten zum Aufenthalt des oder der Erziehenden im maßgeb-
lichen Zeitraum im Bundesgebiet. Grundvoraussetzung für die rentenrechtliche Anrechnung von Berücksichti-
gungszeiten wegen Kindererziehung ist die Erziehung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Dies ist dann 
der Fall, wenn sich die oder der Erziehende zusammen mit dem Kind im Sinne von § 30 SGB I gewöhnlich im 
Bundesgebiet aufgehalten hat. Eine AZR-Auskunft zu den möglichen Anrechnungszeiten ist zur Unterstützung 
des oder der Erziehenden insbesondere dann hilfreich, wenn die Person noch nicht eingebürgert ist und keine 
ausreichenden Angaben zu seinen früheren Aufenthaltstiteln machen kann bzw. nicht mehr über die erforderlichen 
Nachweise verfügt. Die Übermittlung der Daten erfolgt nur mit Einwilligung der betroffenen Person. Der be-
troffenen Person bleibt es unbenommen, die für die Anrechnung der Kinderanziehungszeiten erforderlichen Un-
terlagen selbst vorzulegen. 

Zu Nummer 11 

Ein Übermittlung von bestimmten Daten aus dem AZR an die Staatsangehörigkeitsbehörden ist über den bereits 
bestehenden Zweck des Feststellungsverfahrens nach § 19 Absatz 1 auch für die Beratung eines Ausländers sinn-
voll, ob ein von ihm noch zu stellender Einbürgerungsantrag Aussicht auf Erfolg hat. Ohne die Kenntnis der 
Staatsangehörigkeitsbehörden über den aufenthaltsrechtlichen Status der betroffenen Person ist eine sinnvolle und 
zielgerichtete Beratung hinsichtlich der Erfolgsaussichten von Einbürgerungsanträgen in vielen Fällen nicht mög-
lich. Häufig lässt sich mit den Betroffenen, die sich bei einer Vorberatung zu den Aussichten eines möglichen 
Einbürgerungsantrags erkundigen, nicht eindeutig klären, seit wann und wie lange sich die Betroffenen – im Sinne 
des Staatsangehörigkeitsrechts – rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Bislang wird dies häufig erst bekannt, 
wenn die Ausländerbehörde ihre Stellungnahme im Laufe des durch einen formalen Einbürgerungsantrag einge-
leiteten Einbürgerungsverfahrens – oft viele Wochen später – abgibt. Den Betroffenen können bislang vor An-
tragstellung insoweit keine klaren Auskünfte erteilt werden. Sind die Betroffenen daher nicht aufgrund der bei 
ihnen selbst vorhandenen Unterlagen hinreichend in der Lage, die für die Einbürgerung notwendigen Aufenthalts-
zeiten vor einer Antragstellung zu belegen, werden bislang auch in den Fällen – letztlich kostenverursachende – 
Anträge angenommen, in denen die Betroffenen – bei Vorliegen entsprechender Informationen aus dem AZR 
theoretisch ein-fach feststellbar – noch nicht über die für die Einbürgerung erforderlichen Aufenthaltszeiten ver-
fügen. Nach den Erfahrungen der Vollzugspraxis ist für Beratungen, die einen belastbaren Substanzwert haben 
sollen, eine Information über den beratungsmaßgeblichen aufenthaltsrechtlichen Kenntnisstand, wie er im AZR 
verankert ist, unerlässlich. Die Übermittlung der im AZR gespeicherten Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Sta-
tus ermöglicht es zukünftig den Staatsangehörigkeitsbehörden, der ihnen gesetzlich obliegenden Beratungsfunk-
tion (vgl. § 25 Absatz 1 und 2 VwVfG) sachgerecht nachkommen zu können und dient ausschließlich den Belan-
gen der Einbürgerungswilligen. Eine – für den Betroffenen kostenpflichtige – Ablehnung eines aussichtslosen 
Einbürgerungsantrags und letztlich auch ein damit verbundener unnötiger Verwaltungsmehraufwand sowie wei-
tere Abfragen können so vermieden werden. Die Übermittlung der Daten aus dem AZR erfolgt nur mit Einwilli-
gung der betroffenen Person. Der betroffenen Person bleibt es daher unbenommen, für die Beratung über die 
Erfolgsaussichten eines zu stellenden Einbürge-rungsantrags eigene Unterlagen über die erforderlichen aufent-
haltsrechtlichen Zeiten vorzulegen. 

Eine Übermittlung dieser Daten aus dem AZR an die Staatsangehörigkeitsbehörden ist aber auch für die Bearbei-
tung von Einbürgerungsanträgen sinnvoll. Mit Eingang eines Einbürgerungsantrages werden bislang zur Be-
schleunigung der Verfahren und aus verwaltungsökonomischen Gründen alle erforderlichen Abfragen bei den zu 
beteiligenden Stellen über § 32 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) in Gang gesetzt. Dazu zählen insbeson-
dere Anfragen an Polizeibehörden und das Bundeszentralregister zur Feststellung von Straffreiheit oder laufenden 
Ermittlungsverfahren, an die Verfassungsschutzbehörden zur Prüfung von Einbürgerungshindernissen nach § 11 
StAG, an die Sozialbehörden / Jobcenter zur Prüfung der Unterhaltsfähigkeit sowie an die Ausländerbehörden zur 
Prüfung der aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen. Sind die Betroffenen daher nicht aufgrund der bei ihnen 
selbst vorhandenen Unterlagen hinreichend in der Lage, die für die Einbürgerung notwendigen Aufenthaltszeiten 
vor einer Antragstellung zu belegen und haben auch keine Erstberatung über die Erfolgsaussichten eines Einbür-
gerungsantrags im vorgenannten Sinne in Anspruch genommen, werden letztlich auch unter Umständen aussichts-
lose Anträge angenommen. Die Übermittlung von Daten über den aufenthaltsrechtlichen Status aus dem AZR in 
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diesen Fällen ersetzt zwar nicht eine Beteiligung der Ausländerbehörde oder eine Beiziehung der Ausländerakte, 
vermeidet dies aber als unnötigen Verwaltungsmehraufwand sowie redundante Datenübermittlungen und Erhe-
bungen für den Fall, dass sich bereits aus dem AZR unzureichende Aufenthaltszeiten ergeben. Die Übermittlung 
dieser Daten aus dem AZR dient damit der verfahrensökonomischen Entlastung der Staatsangehörigkeitsbehör-
den, vor allem aber auch dem Einbürgerungsbewerber, indem unnötige Datenübermittlungen vermieden werden. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass den Staatsangehörigkeitsbehörden nur die Daten übermittelt werden, die 
sie im Fall einer Antragstellung durch Stellungnahme der Ausländerbehörde, die auf den Daten in der Ausländer-
akte und den im AZR gespeicherten Daten beruht, ohnehin erhalten (§§ 31, 32 Absatz 1 StAG). 

Zu Nummer 12 

Sofern es im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Visumverfahrens nicht ausreicht, dass die 
hierfür erforderlichen Daten aus dem AZR dem Auswärtigen Amt oder der ersuchenden deutschen Auslandsver-
tretungen über die beteiligte Organisationseinheit des Bundesverwaltungsamts zur Verfügung gestellt werden, 
sollen weitere erforderliche Daten der ersuchenden Auslandsvertretung oder dem Auswärtigen Amt unmittelbar 
übermittelt werden können. Zu diesem Zweck können das Auswärtige Amt und die deutschen Auslandsvertretun-
gen zum Abruf von Daten der betroffenen Person auch im automatisierten Verfahren zugelassen werden.  

Eine unmittelbare Übermittlung von Daten aus dem AZR kann z. B. dann erforderlich werden, wenn der Inhalt 
der Rückmeldung zu den Daten aus dem AZR nach § 21 Absatz 2 im Einzelfall nicht zur ausreichenden Beurtei-
lung des Falles ausreicht. Dies betrifft bei ca. 2.500.000 jährlichen Anfragen im Zusammenhang mit der Prüfung 
von Visaanträgen mehrere tausend Fälle pro Jahr. Dies können beispielweise Fälle sein, in denen weitere Angaben 
z. B. zu einer Einreissperre durch im AZR gespeicherte kurze Begründungstexte benötigt werden. Ein erneutes 
Ersuchen an das AZR über das Bundesverwaltungsamt zum Erhalt der weiteren notwendigen Daten kann unter 
Umständen mehrere Tage in Anspruch nehmen. Dies kann einer erforderlichen beschleunigten Bearbeitung bei 
dringenden Fällen, wie etwa bei Visaanträgen zur Vornahme einer dringenden ärztlichen Behandlung, entgegen-
stehen und verursacht zudem einen nicht notwendigen Verwaltungsaufwand. Um in solchen Einzelfällen eine 
schnellstmögliche Übermittlung der Daten aus dem AZR zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Visumver-
fahrens unmittelbar an die ersuchende deutsche Auslandsvertretung oder das Auswärtige Amt zu gewährleisten, 
soll zudem die Möglichkeit geschaffen werden, dass das Auswärtige Amt und die deutschen Auslandsvertretun-
gen zum Abruf von Daten der betroffenen Person im automatisierten Verfahren zuzulassen werden können. Für 
die Zulassung gelten die Regelungen des § 22 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2, 3 und 4 entsprechend.  

Zu Nummer 13 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung stellt sicher, dass die für den Sicherheitsabgleich nach § 73 Absatz 1a AufenthG erforderlichen 
Daten aus dem AZR zukünftig auch zu Asylantragstellern und zu Personen, für die ein Übernahmeersuchen eines 
anderen Mitgliedstaates an die Bundesrepublik Deutschland nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestim-
mung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist, (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31) ge-
richtet wurde, an die am Sicherheitsabgleichverfahren beteiligte Organisationseinheit im Bundesverwaltungsamt 
übermittelt werden können. Dies gilt auch für Daten aus dem AZR zu Personen, die sich in einem Programm eines 
Neuansiedlungsverfahrens, sonstigen humanitären Aufnahmeverfahrens von Drittstaatsangehörigen oder Umver-
teilungsverfahrens von Asylantragstellern aufgrund von Maßnahmen nach Artikel 78 Absatz 3 AEUV befinden. 
Der Sicherheitsabgleich wird durch die Weiterleitung der hierfür erforderlichen Daten aus dem AZR ermöglicht. 
Es handelt sich hierbei um Daten, die nach § 16 Absatz 1 Satz 1 AsylG und § 49 AufenthG erhoben wurden, 
sowie um Daten, die nach Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 an Deutschland übermittelt wurden. 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung regelt die Bereitstellung von Daten zum Verwaltungsverfahren aus dem AZR für eine Weiterüber-
mittlung an das Bundeskriminalamt im Rahmen des Sicherheitsabgleichverfahrens über die besondere Organisa-
tionseinheit im Bundesverwaltungsamt.  

Das Bundeskriminalamt benötigt neben den zum Sicherheitsabgleich erforderlichen Daten des zu überprüfenden 
Ausländers weitere Verwaltungsdaten (z. B. Anschrift, speichernde und zuständige Stelle, aufenthaltsrechtlicher 
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Status), damit das Bundeskriminalamt, wenn die betreffende Person zur Fahndung ausgeschrieben ist, die zustän-
digen polizeilichen Stellen unmittelbar und mit den zur Umsetzung der Fahndungsausschreibung notwendigen 
Informationen ohne Zeitverzug unterrichten kann. Die erforderlichen Verwaltungsdaten sollen dem Bundeskri-
minalamt gemäß § 73 Absatz 1a Satz 4 AufenthG zukünftig im Rahmen des Sicherheitsabgleichverfahren vor-
sorglich übermittelt werden. Dazu müssen diese Verwaltungsdaten ebenfalls an die zuständige Organisationsein-
heit im Bundesverwaltungsamt übermittelt werden, damit diese die Verwaltungsdaten an das Bundeskriminalamt 
vorsorglich im Hinblick auf einen etwaigen Fahndungstreffer weiterleiten kann. 

Zu Nummer 14 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Polizei beim Deutschen Bundestag ist eine sonstige Polizeivollzugsbehörde des Bundes im Sinne des § 15 
Absatz 1 Nummer 4 AZRG, so dass die Daten aus dem AZR auch bislang an die Polizei beim Deutschen Bun-
destag zu Zwecken der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr übermittelt werden dürfen. Durch Artikel 2 Num-
mer 13 Buchstabe b des Datenaustauschverbesserungsgesetzes vom 2. Februar 2016 (BGBl. I S. 130) wurde im 
Zuge der Neufassung des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3a durch ein Redaktionsversehen die Polizei beim Deut-
schen Bundestag nicht mehr als Stelle aufgeführt, die zum Abruf von Daten im automatisierten Verfahren zuge-
lassen werden kann, obwohl es sich bei der Polizei beim Deutschen Bundestag um eine für den Abruf im auto-
matisierten Verfahren relevante öffentliche Stelle handelt. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

In den Kreis der Behörden, die zum Abruf der Daten aus dem AZR im automatisierten Verfahren zugelassen 
werden können, soll das Bundesamt für Justiz, soweit es Aufgaben nach dem Bundeszentralregistergesetz, nach 
dem Titel XI der Gewerbeordnung und nach dem Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetz wahrnimmt, 
aufgenommen werden. Im Jahr 2017 gab es ca. 24.500 (2016: 25.000) Auskunftsersuchen des Bundesamtes für 
Justiz an das AZR, die bislang schriftlich erfolgen und von denen der überwiegende Anteil der Wahrnehmung der 
Aufgaben des Bundesamtes für Justiz nach dem Bundeszentralregistergesetz und nach dem Titel XI der Gewer-
beordnung dient. Die Auskunftsersuchen zur Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Internationalen Familien-
rechtsverfahrensgesetz sind ihrerseits in der Regel durch eine besondere Eilbedürftigkeit gekennzeichnet. Der 
Umfang der Auskunftsersuchen des Bundesamtes für Justiz zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Bundeszent-
ralregistergesetz und nach dem Titel XI der Gewerbeordnung zum einen und die regelmäßige Eilbedürftigkeit der 
Ersuchen zur Erfüllung der Aufgaben des Bundesamtes für Justiz nach dem Internationalen Familienrechtsver-
fahrensgesetz zum anderen rechtfertigen die Aufnahme des Bundesamtes für Justiz in dem Katalog des Absatz 1 
Satz 1 für diese Aufgabenbereiche. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Bei derzeit jährlich etwa einhundertzwölftausend Einbürgerungen und erheblich mehr Einbürgerungsanträgen 
könnten durch die Möglichkeit der Zulassung der Staatsangehörigkeitsbehörden zum automatisierten Abruf der 
aufenthaltsrechtlichen Daten im AZR unverhältnismäßige Bearbeitungsverzögerungen vermieden werden, die 
derzeit dadurch entstehen würden, wenn vor Durchführung der sonst notwendigen Datenerhebungen (Polizei-, 
Verfassungsschutz-, Sozial- und Meldebehörden sowie Bundeszentralregister) zunächst ein Ersuchen an das AZR 
gerichtet werden müsste. Da zahlreiche Ausländer ihre Einbürgerung beantragen, ohne dass vorher ein Beratungs-
gespräch stattgefunden hat, die aufenthaltsrechtliche Situation also noch nicht geklärt ist, führen die Einbürge-
rungsbehörden derzeit vielfach die vorgenannten Datenerhebungen parallel durch, um solche Bearbeitungsverzö-
gerungen zu vermeiden. Diese Datenerhebungen werden dann nicht mehr erforderlich, wenn durch vorherige 
Datenübermittlung aus dem AZR feststeht, dass die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen einer Einbürgerung 
nicht gegeben sind. Dadurch können überflüssige Datenerhebungen vermieden werden. Der automatisierte Da-
tenabruf im Rahmen der Vorgaben des § 19 Absatz 3 beschleunigt diese Prüfung erheblich. 

Hinzu kommt, dass das Bundesverwaltungsamt bereits jetzt zum Abruf berechtigt ist, soweit es Aufgaben zur 
Feststellung der Staatsagenhörigkeit wahrnimmt. Insoweit sollte ein Gleichlauf erzielt werden. Bislang konnte 
nur das Bundesverwaltungsamt zur Feststellung der Staatsangehörigkeit am automatisierten Verfahren teilneh-
men. 
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Die Möglichkeit der Zulassung der Jugendämter für das automatisierte Verfahren ist erforderlich, um zeitliche 
Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. Jugendämter könnten die Familienzusammenführung leichter orga-
nisieren, insbesondere innerhalb der vorläufigen Inobhutnahme viel zügiger etwaige Familienzusammenführun-
gen prüfen und diese Zusammenführung auch kurzfristig i. S. d. § 42 b Absatz 4 Nummer 3 SGB VIII erfolgen 
kann. Damit verbunden ist das Beenden der vorläufigen Inobhutnahme und der Jugendhilfemaßnahmen für unbe-
gleitete Minderjährige Ausländer. 

Im Jahr 2017 haben ausländische Staatsangehörige in rund 9.100 Fällen eine schriftliche AZR-Auskunft bean-
tragt, um den Aufenthalt von rentenrechtlich anrechenbaren Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten 
im Bundesgebiet belegen zu können. Die Möglichkeit zur Zulassung der Deutschen Rentenversicherung für das 
automatisierte Abrufverfahren flankiert die neu eingeführte Möglichkeit für die Deutsche Rentenversicherung 
nach § 18g, zur Unterstützung der Betreffenden mit deren Einwilligung Aufenthaltszeiten für bestimmte Zeit-
räume aus dem AZR abzurufen. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

In § 22 Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe a AZRG wird die Abrufberechtigung des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz (BfV) auf bestimmte Aufgaben des BfV beschränkt. Danach ist ein Abruf aus dem AZR zur Aufklärung 
von Bestrebungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 BVerfSchG nur insoweit zulässig, wie es sich um terroristische 
Bestrebungen handelt. Dies schließt insbesondere „legalistische“ Bestrebungen, die auch nicht unter § 3 Absatz 1 
Nummer 3 BVerfSchG fallen, aus. Im Zusammenhang der aktuellen Asyl- bzw. Migrationslage sind jedoch ins-
besondere auch Missionierungs- bzw. Rekrutierungsaktivitäten islamistisch-legalistischer Gruppen festzustellen, 
auch im Zusammenhang des Aufnahmeverfahrens in oder im Umfeld von Aufnahmeeinrichtungen, wobei zur 
Gewinnung näherer Informationen zu auftretenden Personen ein Abruf von Daten aus dem AZR für das BfV 
erforderlich sein kann. Eine diesbetreffende Übermittlungsbefugnis besteht bereits nach § 20 AZRG. Aufklä-
rungsbedeutung, Häufigkeit und Eilbedürftigkeit erfordern dazu auch den schnelleren Übermittlungsweg nach 
§ 22 AZRG. Das automatisierte Abrufverfahren ist die deutlich weniger aufwändige und zugleich schnellere Ver-
fahrensgestaltung, die Betroffene zudem davor schützt, dass Mitarbeiter des AZR Kenntnis davon erlangen, dass 
sie nachrichtendienstliche Zielperson sind. Demgemäß enthalten die Abrufregelungen zu anderen Registern – 
selbst mit sensibleren Inhalten – keine der bisherigen Nummer 9 entsprechende Aufgabenbeschränkungen, so 
insbesondere zum Bundeszentralregister in §§ 21a i. V. m. 41 Absatz 1 Nummer 3 BZRG und zum Zentralen 
Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister in § 492 Absatz 4 i. V. m. § 493 StPO, ferner zum Fahrzeugregister 
in § 36 Absatz 2 Nummer 3 StVG. Die Regelung des AZRG sollte daran angeglichen werden. Dies gilt ebenso 
für die entsprechende Regelung zum Militärischen Abschirmdienst und die ihm durch Gesetz übertragenen Auf-
gaben nach §§ 1 und 14 MAD-Gesetz. 

Zu Buchstabe b 

Die Zulassung zum automatisierten Abruf aus dem AZR soll zukünftig für die in Absatz 22 Absatz 1 aufgeführten 
Behörden erleichtert werden. Hierzu werden die materiellen Voraussetzungen für eine Zulassung zum Abrufver-
fahren in § 22 Absatz 2 Satz 1 AZRG leicht abgesenkt. 

Zu Buchstabe c 

Zukünftig dürfen nicht mehr nur die vom Leiter der abrufenden Stelle besonders ermächtigten Einzelpersonen 
Abrufe von Daten aus dem AZR im automatisierten Verfahren vornehmen. Die Authentisierung von Organisati-
onseinheiten wird an Stelle von Einzelpersonen ermöglicht, um eine Rechteverwaltung auf Behördenseite zu er-
möglichen und damit flexibel auf die organisatorischen Erfordernisse vor Ort reagieren zu können. 

Im Hinblick auf die Gewährleistung der nach Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 oder § 64 des 
Bundesdatenschutzgesetzes erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen und der Kontrollier-
barkeit der Zugriffe kann bei der Etablierung des organisationsbezogenen Zugriffskonzepts nicht auf eine zusätz-
liche personenscharfe Zugriffskontrolle (Protokollierung) verzichtet werden. Nur so können unberechtigte Abrufe 
geprüft und ggf. aufsichtsbehördlich geahndet werden. Insofern wird eine Protokollierungsverpflichtung der Re-
gisterbehörde vorgesehen, die ihr als datenschutzrechtlich verantwortlicher Stelle eine (Stichproben-)Kontrolle 
der Zugriffe ermöglicht. Daneben besteht aufgrund des allgemeinen Datenschutzrechts eine entsprechende Auf-
zeichnungspflicht, allerdings behördenintern bei der abrufenden Stelle. 
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Für die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, den Militärischen Abschirmdienst und den Bun-
desnachrichtendienst sind § 27 Nummer 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, § 13 Nummer 2 des MAD-Ge-
setzes und § 32a Nummer 2 des BND-Gesetzes zu beachten. Durch die ausschließliche Protokollierung der Ab-
rufe durch die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, den Militärischen Abschirmdienst und 
den Bundesnachrichtendienst ist eine Stichprobenkontrolle durch die Registerbehörde ausgeschlossen.  

Zu Nummer 15 

Zu Buchstabe a 

Als weiterer Zweck einer Erhebung zu einem anderen Stichtag wurde die Erfüllung von Berichtspflichten nach 
dem Recht der Europäischen Union eingefügt, um entsprechende Übermittlungen und Auswertungen, die in die 
Zuständigkeit des Statistischen Bundesamtes fallen, im nationalen Recht zu verankern. Die Daten des AZR wer-
den derzeit zum 30. Juni zur Erfüllung der Lieferverpflichtungen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a (Zuwan-
derer in das Hoheitsgebiet des Mitgliedsstaates) sowie Buchstabe b (Abwanderer in das Hoheitsgebiet des Mit-
gliedsstaates) der Verordnung (EG) Nummer 862/2007 benötigt sowie für Schätzungen benutzt, um die Gesamt-
bevölkerung nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nummer 1260/2013 (Gesamtbevölkerung für Zwecke der 
Union) zu ermitteln. 

Zu den Buchstaben b und c 

Die Neufassung dient teilweise der redaktionellen Klarstellung, teilweise werden die Übermittlungspflichten um 
Daten aus dem AZR erweitert. Im Einzelnen sind dies folgende Daten: 

Ort und Bezirk der Geburt (§ 3 Absatz 1 Nummer 4) 

Diese Angaben ermöglichen die Bestimmung des Geburtslandes, das ein standarddemografisches Merkmal ist 
und bei dem Deutschland bislang seine europäische Lieferverpflichtung nicht erfüllen kann. 

Tatbestände zur Speicherung nach § 2 Absatz 1a (§ 3 Absatz 1 Nummer 3 i. V. m. § 2 Absatz 1a Nummer 2 und 3) 

Die Merkmale „unerlaubt eingereist“ und „unerlaubt aufhältig“ werden für die vollständige Abbildung der Aus-
länder nach aufenthaltsrechtlichem Status und für Plausibilitätsprüfungen im Rahmen der Bundesstatistik benö-
tigt. 

Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender gemäß § 63a AsylG: a) Seriennummer (AKN-Nummer); 
b) Ausstellungsdatum; c) Gültigkeitsdauer (§ 3 Absatz 2 Nummer 3 i. V. m. § 2 Absatz 1a Nummer 1 und Ab-
satz 2 Nummer 1) 

Die Information über das Vorhandensein einer AKN-Nummer (ja/nein-Variable) dient der eindeutigen statisti-
schen Zuordnung von Ausländern zu den in Deutschland Schutzsuchenden. 

Daten zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen und zum Zwecke der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung: 
a) Schulbildung; b) Studium; c) Ausbildung; d) Beruf; e) Sprachkenntnisse; f) Teilnahme an einem Integrations-
kurs nach § 43 AufenthG; g) Teilnahme an einer Maßnahme der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach 
§ 45a AufenthG (§ 3 Absatz 3 i. V. m. § 2 Absatz 1a Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1) 

Auf Grundlage der Daten über Schulbildung, Studium, Ausbildung und Beruf sowie über Sprachkenntnisse, die 
Teilnahme an Integrationskursen und berufsbezogener Deutschsprachförderung können in Kombination mit wei-
teren Merkmalen der Bundesstatistik Erkenntnisse über Integrationsverläufe von in Deutschland Schutz suchen-
den Ausländern gewonnen werden.  

Der neue Absatz 4 dient der Umsetzung des § 9 Absatz 1 Bundesstatistikgesetz. Danach muss die eine Bundes-
statistik anordnende Rechtsvorschrift u. a. die Hilfsmerkmale bestimmen. 

Das geltende Gesetz führt bisher die Hilfsmerkmale nicht gesondert auf. Der „Hinweis auf die aktenführende 
Ausländerbehörde“, unter dem die Behördenkennziffer der aktenführenden Ausländerbehörde zu verstehen ist, 
wurde demzufolge als Erhebungsmerkmal bezeichnet, obwohl es lediglich als Hilfsmerkmal verwendet wurde. 

Eine Speicherung der Hilfsmerkmale nach Satz 2 ist aus mehreren Gründen notwendig. Die Behördenkennziffer 
der aktenführenden Ausländerbehörde wird nach Ablauf der Aufbereitung eines Berichtsjahres weiter benötigt, 
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um die Veränderungen des Bestandes für die Jahre t und t+1, und damit die erfolgten Zu- und Fortzüge zu ermit-
teln. Dafür wird zusätzlich das pseudonymisierte Geschäftszeichen der Registerbehörde zur eindeutigen Identifi-
kation eines Ausländers im Zeitablauf benötigt. Die Behördenkennziffer der aktenführenden Ausländerbehörde 
sowie das pseudonymisierte Geschäftszeichen der Registerbehörde sind also in Kombination erforderlich, um die 
Binnen- und Außenwanderung in der Bundesstatistik zu berechnen. Darüber hinaus ist die Behördenkennziffer 
die Voraussetzung dafür, dass die Ergebnisse der Bundesstatistik über Ausländer regionalisiert auf Kreisebene 
dargestellt werden können. Schließlich ist das pseudonymisierte Geschäftszeichen der Registerbehörde notwendig 
für die Plausibilisierung der Daten. 

Mit Hilfe des pseudonymisierten Geschäftszeichens der Eltern von begleiteten minderjährigen Ausländern kön-
nen familiäre Verbindungen für die nach Deutschland zugewanderten Schutzsuchenden statistisch abgebildet wer-
den. Der familiäre Hintergrund ist für die Integration von Minderjährigen von besonderer Bedeutung und steht 
deshalb im Fokus des sozialpolitischen Interesses. Durch die Zuordnung von unbegleiteten Jugendlichen zu den 
betreuenden Jugendämtern kann ausgewertet werden, in welchem Maße sich die Integration von unbegleiteten, 
jugendlichen Schutzsuchenden regional unterscheidet. Weiterhin ist dieses Merkmal von erheblichem Nutzen für 
die Plausibilisierung der Daten. 

Eine gemeinsame Speicherung des pseudonymisierten Geschäftszeichens mit den Angaben zu den Erhebungs-
merkmalen ist notwendig, da dieses als zentrales generisches Ordnungsmerkmal in der Datenaufbereitung und 
Datenverknüpfung dient. Die gesamte Programminfrastruktur der Ausländerstatistik basiert auf diesem generi-
schen Ordnungsmerkmal. Eingriffe in einen solchen zentralen Programmbestandteil sind daher als höchst sensibel 
einzustufen. 

Eine getrennte Speicherung wäre mit einem hohen einmaligen Programmieraufwand verbunden, der dazu führen 
würde, dass in dem Berichtsjahr nach Inkrafttreten des Gesetzes wesentliche Teile der amtlichen Ausländerstatis-
tik nicht zur Verfügung gestellt werden könnten. Für eine konsistente Identifikation der Datensätze im Zeitablauf 
müsste der gesamte historische Datenbestand (153 Millionen Datensätze) angepasst werden. Ebenso müssten alle 
bereits archivierten Datenbestände angepasst und wiederholt archiviert werden. Hierzu müsste ein redundanter 
Datenbestand an zusätzlichen generischen Ordnungskennziffern etabliert werden. Es entstünde schätzungsweise 
ein einmaliger Aufwand von drei Personenmonaten. 

Weiterhin würde sich der laufende Aufwand durch zusätzliche Bearbeitungsschritte bei der regelmäßigen Daten-
aufbereitung erhöhen. Die jährlich gelieferten Datensätze (rund 17 Millionen) müssten gegen alle historisch vor-
handenen Datensätze auf ein vorheriges Vorkommen geprüft werden. Der redundante Datenbestand an zusätzli-
chen generischen Ordnungskennziffern müsste also jährlich fortgeschrieben werden und würde sich stetig erhö-
hen. 

Eine Pseudonymisierung ist zur Verfremdung des Geschäftszeichens der Registerbehörde notwendig. Für die 
amtliche Statistik ist eine eindeutige Verfremdung unabdingbar, um Längsschnittanalysen durchführen zu kön-
nen. Mit der Pseudonymisierung wird sicherge-stellt, dass die AZR-Nummer für die Verwendung in der amtlichen 
Statistik nicht rückver-folgbar verschlüsselt wird, aber der Anspruch der stichtagsübergreifenden Eindeutigkeit 
weiterhin erfüllt wird. Der zusätzliche Aufwand und die redundante Datenhaltung, die bei einer Trennung von 
Erhebungs- und Hilfsmerkmalen entstehen, sind daher unverhältnismäßig, da ihnen kein Gewinn an datenschutz-
rechtlicher Sicherheit gegenübersteht. 

Zu Nummer 16 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu der durch das Integrationsgesetz vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1939) im 
AufenthG in § 75 Nummer 4a neu geregelten Aufgabe des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, wissen-
schaftliche Forschung über Integrationsfragen zu betreiben. Mit den Regelungen wird sichergestellt, dass das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Daten nach § 24a Absatz 1 Satz 1 auch für die Durchführung eines 
wissenschaftlichen Forschungsvorhabens über Integrationsfragen speichern, verändern und nutzen darf. Ebenso 
wird sichergestellt, dass die Ausländerbehörden nach § 24a Absatz 2 dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge Anschriften von Ausländern auf Ersuchen auch für die Durchführung eines wissenschaftlichen Forschungs-
vorhabens über Integrationsfragen übermitteln. 
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Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu der durch das Integrationsgesetz vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1939) im 
AufenthG in § 75 Nummer 4a neu geregelten Aufgabe des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, wissen-
schaftliche Forschung über Integrationsfragen zu betreiben. Mit den Regelungen wird sichergestellt, dass das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Befragungsdaten nach § 24a Absatz 5 Satz 1 auch für die Durchführung 
eines gemeinsamen wissenschaftlichen Forschungsvorhabens über Integrationsfragen an Forschungseinrichtun-
gen übermitteln darf. 

Zu Buchstabe c 

Die neu angefügten Absätze ermöglichen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Daten unter engen 
Voraussetzungen an staatliche oder staatlich anerkannte Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen, deren 
Tätigkeit überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, übermitteln darf. 

Da die Daten des Ausländerzentralregisters besonders schutzwürdig sind, sind bereichsspezifische Regelungen – 
auf der Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 sowie des Arti-
kels 9 Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) 2016/679 – für die Übermittlung der Daten zu Zwecken wis-
senschaftlicher Forschung besondere Anforderungen vorzusehen. Die für die Datenverarbeitung verantwortlichen 
Personen bzw. Forschungseinrichtungen haben daher neben den nach Artikel 89 Absatz 1 Satz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 angeordneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen bei der Ver-
arbeitung von besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten – zu denen auch Daten des Ausländerzent-
ralregisters zählen können – gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) 2016/679 weitere 
Schutzmaßnahmen zu treffen, die eine Rechtsvorschrift des Mitgliedstaates vorsieht. 

Der neue Absatz 6 ist dem für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geltenden Absatz 5 nachgebildet. 
Zudem wurden Anpassungen vorgenommen, die sich an anderen gesetzlichen Regelungen zur Übermittlung von 
Daten zu Zwecken wissenschaftlicher Forschung orientieren (insbesondere § 75 SGB X), aber auf die Besonder-
heiten des Ausländerzentralregisters zugeschnitten wurden (z. B. bezüglich der Einwilligung oder der Geheim-
haltungsverpflichtung). 

Nach Satz 4 können Angaben über den Familien- und Vornamen, die Anschrift und die Telefonnummer ohne 
Einwilligung der Betroffenen an die Forschungseinrichtungen über-mittelt werden, wenn dies zur Einholung der 
Einwilligung erforderlich ist. Gleiches gilt für die bereits für die Einleitung eines Vorhabens zwingend erforder-
lichen Strukturmerkmale des Betroffenen, ohne die die Erhebung einschließlich Einholung der Einwilligung nicht 
möglich ist. Dies ist zur Vermeidung von Verzerrungen und Selektivitäten von Bedeutung. Im Übrigen bleibt es 
bei dem Erfordernis der Einwilligung der Betroffenen. Als vulnerable Gruppe werden insbesondere Ausländer, 
die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, hiervon ausgenommen. Dies erfolgt über eine Beschränkung 
auf Ausländer, die von § 2 Absatz 2 Nummer 2 bis 14 AZRG erfasst werden. Ferner sind freizügigkeitsberechtigte 
Unionsbürger ausgenommen. Hingegen werden von Satz 4 Ausländer erfasst, bei denen zum Beispiel das Asyl-
verfahren abgeschlossen ist oder die einen Aufenthaltstitel zu einem anderen Zweck beantragt haben (vgl. § 2 
Absatz 2 Nummer 3 AZRG). 

Zu Nummer 17 

Durch die Erweiterung der Grunddaten um die Anschrift im Bundesgebiet und die Information über die Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis (Artikel 1 Nummer 8) ist eine Einschränkung im Hinblick auf die Übermittlung 
von Daten nach § 14 an Behörden anderer Staaten und an über- oder zwischenstaatliche Stellen erforderlich. 

Zu Nummer 18 

Die Löschungsfrist trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei den Speicheranlässen in § 2 Absatz 2a um 
Auslandstatbestände handelt. Bei einer Ablehnung der Aufnahme sind die Daten im AZR zu löschen, da die Be-
troffenen voraussichtlich keinen Deutschlandbezug mehr haben werden. Wird eine Aufnahmezusage erteilt, bleibt 
der Datensatz bestehen und wird im Inland durch neue Speichersachverhalte aktualisiert. 
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Zu Artikel 2 (Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Die nach § 22 zum Abruf von Daten im automatisierten Verfahren zugelassenen öffentlichen Stellen dürfen der 
Registerbehörde die von ihnen zu übermittelnden Daten im Wege der Direkteingabe in das Register übermitteln 
(§ 7 Absatz 1 Satz 1 AZRG). 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe c. 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a. 

Zu Buchstabe e 

Das AZR soll stärker mit dem Informationsverbund der Innenverwaltung (mit den drei Kernbereichen Ausländer-, 
Melde- und Personenstandswesen) vernetzt werden. Dieser Informationsverbund wird durch bundeseinheitliche 
Rechtsgrundlagen und durch IT-Interoperabilitätsstandards für den Datenaustausch zwischen Bund und Ländern 
bestimmt. Es sind hersteller- und produktneutrale offene Standards, die im Auftrag der öffentlichen Verwaltung 
durch die Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) betrieben werden. 

Um möglichst vielen Behörden den Zugriff auf das AZR zu ermöglichen, soll das Datenaustauschformat „XAus-
länder“ nicht nur – wie bisher – für die Datenübermittlung zwischen AZR und Ausländerbehörden, sondern für 
die gesamte Kommunikation mit dem AZR verbindlich festgelegt werden. Hierdurch könnten Daten über stan-
dardisierte Schnittstellen an öffentliche Stellen übermittelt werden, die diese ohne weiteren Aufwand verarbeiten 
können. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd. 
Die Aufgabenbezeichnung in Absatz 3 Satz 3 Nummern 17, 18 und 19 wird den im Übrigen vorgesehenen Auf-
gabenangaben angeglichen, die sich an den gesetzlichen Übermittlungsvoraussetzungen orientieren. Eine darüber 
hinaus gehende Differenzierung bzw. Konkretisierung der Angabe ist für Zwecke der Übermittlung nicht erfor-
derlich. Unabhängig davon wird bei der erhebenden Stelle mit der dortigen Vorgangsprotokollierung auch der 
konkretisierte Anfragezusammenhang revisionssicher dokumentiert. Eine Kontrolle des Verwaltungshandelns der 
erhebenden Stelle muss – im Falle der Nummern 17 bis 19 ebenso wie bei allen anderen abrufberechtigten Stellen 
– ohnehin dort durchgeführt werden. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 10 und Artikel 1 Nummer 11. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd. 
Die Regelung korrespondierte mit der vormals aufgabendifferenzierenden Abrufregelung in § 22 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 9 AZRG (alter Fassung) und ist mit Wegfall dieser Differenzierung bei den Abrufangaben obsolet ge-
worden. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 6. 
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Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e. 

Zu Nummer 4 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 14. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung dient als Klarstellung und soll den in § 23 AZRG festgelegten Umfang der Datenlieferung des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an das Statistische Bundesamt auf Ebene der AZRG-Durchführungs-
verordnung widerspiegeln. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe b. 

Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe b.  

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um notwendige Folgeänderungen zu Artikel 1 Nummer 8, Artikel 1 Nummer 9 und Artikel 1 
Nummer 15 Buchstabe c. 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 und Artikel 1 Nummer 10. 

Zu Buchstabe e 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe b sowie zu Artikel 3 Num-
mer 5 Buchstabe b. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe b. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9. 

Zu Buchstabe f 

Die Speichersachverhalte, die nach § 6 Absatz 1 Nummer 6 AZRG übermittelt werden sollen, müssen klar defi-
niert sein. Unterschieden werden müssen von den unter Bundesbeteiligung geförderten Fällen (REAG/GARP) 
insbesondere Ausreisen, die durch Länder und Kommunen ergänzend zu Programmen mit Bundesbeteiligung 
(REAG/GARP) gefördert werden, Ausreisen, die aus Landes- oder Kommunalprogrammen ohne jegliche Bun-
desbeteiligung (mit oder ohne europäische Kofinanzierung) gefördert werden und Ausreisen, die programmunab-
hängig durch sonstige Landes- und Kommunalmittel (z. B. Übernahme der Reisekosten durch Ausländerbehör-
den) gefördert werden. Auch Angaben zum Zielstaat sind erforderlich. Darüber hinaus sollen auch Angaben zum 
Nachweis der tatsächlichen Ausreise (z. B. der Rücklauf der Grenzübertrittsbescheinigung) und zum Ausreise-
staat zentral im AZR erfasst werden. 
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Die Bundespolizei fordert regelmäßig unerlaubt eingereiste Personen zur Erfüllung der Ausreisepflicht durch frei-
willige Ausreise auf und überwacht die Erfüllung der Ausreisepflicht durch Überprüfung der Rückläufer der 
Grenzübertrittsbescheinigungen (GÜB). 

Die Ausreiseaufforderung ist von der Bundespolizei im AZR zu erfassen, die tatsächliche Ausreise oder das mut-
maßliche Untertauchen im Bundesgebiet (bei fehlendem GÜB-Rückläufer) können von der Bundespolizei hinge-
gen nicht erfasst werden. In der Praxis werden die – mit dem Fall ansonsten nicht befassten – örtlichen Auslän-
derbehörden gebeten, den Verbleib der Person zu erfassen. Dies erfolgt in der Praxis häufig nicht stringent, auch 
weil beim Verdacht des Untertauchens durch den AZR-Eintrag eine Zuständigkeit der speichernden Ausländer-
behörde für die betreffende Person impliziert wird. Daher sind in Tabelle 6 der Anlage zur AZRG-DV in der 
Spalte C die Bundespolizei und andere mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs be-
auftragte Behörden mit aufzunehmen, so dass eine Erfassung des Verbleibs auch durch diese Behörden ermöglicht 
wird. 

Zu Buchstabe g 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9, Artikel 1 Nummer 10 und 
Artikel 1 Nummer 11. 

Zu Buchstabe h 

Mit der Zweiten Verordnung zur Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2424; 2019 I S. 10) wurden in Tabelle 8 Spalte A neue Speichersachverhalte eingefügt, die dazu 
führten, dass der verwendete Buchstabenkreis über den Buchstaben z hinaus gefasst wurde. Diese Änderung wird 
aus rechtsförmlichen Gründen mit der Aufteilung der Tabelle 8 in Teil I und Teil II rückgängig gemacht. Die 
Neufassung der Tabelle 8 (Teil II) resultiert aus den neuen Speicheranlässen in § 2 Absatz 2a AZRG zur techni-
schen Durchführung des Sicherheitsabgleichverfahrens nach § 73 Absatz 1a AufenthG, mit Ausnahme der Spei-
chersachverhalte zu Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren. 

Zur Prüfung der Einleitung eines Widerrufs- oder Rücknahmeverfahrens nach §§ 73, 73a, 73b AsylG wird ein 
neuer Speichersachverhalt in der AZRG-DV geschaffen. Der Speichersachverhalt unterfällt dem Anlass des § 2 
Absatz 2 Nummer 1 als Angabe zum Asylstatus.  

Durch die Speicherung dieser Angaben wird über § 21a und § 73 Absatz 1a Aufenthaltsgesetz ein Sicherheitsab-
gleich ausgelöst. Die Ergebnisse dessen werden für die Widerruf- oder Rücknahmeentscheidung benötigt um 
Ausschlusstatbestände prüfen zu können.  

Die Speicherung des Sachverhaltes „Prüfung Einleitung eines Widerrufs- oder Rücknahmeverfahrens am“ dient 
zum einem der Durchführung des Sicherheitsabgleiches nach § 73 Absatz 1a AufenthG. Um die Verhältnismä-
ßigkeit der Speicherung dieser Vorprüfung zu wahren, ist der Sachverhalt ausschließlich für das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge und die Ausländerbehörden abrufbar. Zusätzlich wird dieser Datensatz nach § 18 Ab-
satz 4 AZRG-DV nach Entscheidung über die Einleitung eines Widerrufs- oder Rücknahmeverfahrens gelöscht. 
Der Umstand, dass über die Einleitung eines Widerrufs- oder Rücknahmeverfahrens entschieden wurde, wird nur 
zum Zweck der Löschung der Angabe „Prüfung Einleitung eines Widerrufs- oder Rücknahmeverfahrens am“ 
gespeichert und danach ebenfalls unverzüglich gelöscht. 

Zu Buchstabe i 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 und 15. 

Zu Buchstabe j 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe b. 

Zu Buchstabe k 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9, 10, 11 und 15. 

Zu Buchstabe l 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 15. 
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Zu Buchstabe m 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9, 10 und 11. 

Zu Buchstabe n 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9, 10 und 11. 

Zu Buchstabe o 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9, 10 und 11. 

Zu Buchstabe p 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 und 10. 

Zu Buchstabe q 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 und 10. 

Zu Buchstabe r 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 und 10. 

Zu Buchstabe s 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 und 10. 

Zu Buchstabe t 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 und 10. 

Zu Buchstabe u 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Artikel 1 Nummer 9, 10, 11 und 15. 

Zu Buchstabe v 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 und 10. 

Zu Buchstabe w 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 und 10. 

Zu Buchstabe x 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 und 10. 

Zu Buchstabe y 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 3. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 7. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 9. 
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Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Die Änderungen dienen der Klarstellung, dass eine Identitätsfeststellung und Identitätssicherung für alle Neuan-
siedlungsverfahren und sonstigen humanitären Aufnahmeverfahren nach § 23 sowie für Aufnahmen im Rahmen 
von § 24 AufenthG erfolgen sollen. Zusätzlich wird die Rechtsgrundlage um Fälle der Umverteilungsverfahren 
von Personen aufgrund von Maßnahmen nach Artikel 78 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV) erweitert (sog. Relocation-Fälle). Die Datenerhebung erfolgt im Rahmen der Verfahren 
im Ausland, damit eine Identitätsfeststellung und -sicherung bereits vor einer Aufnahmezusage und vor der Er-
teilung eines Aufenthaltstitels im Inland erfolgt. Mittels dieser Daten wird ein Sicherheitsabgleich nach § 73 Ab-
satz 1a, Absatz 3a durchgeführt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe c. 

Zu Buchstabe c 

Mit der Regelung wird das Mindestalter für die Zulässigkeit der Abnahme von Fingerabdrücken im Rahmen der 
erkennungsdienstlichen Behandlung bei unerlaubt eingereisten oder unerlaubt aufhältigen, minderjährigen Aus-
ländern von derzeit 14 Jahren auf künftig sechs Jahre herabgesetzt. Die Maßnahmen sind nur dann zulässig, wenn 
das Kindeswohl dem nicht entgegensteht. Bei der Umsetzung der Regelung bleibt das Primat der Kinder- und 
Jugendhilfe unberührt. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung von Minderjährigen muss die Anwesenheit 
einer vertretungsberechtigten Begleitperson sichergestellt sein. 

Die Regelung dient vor allem dazu, das Kindeswohl zu schützen, um eine eindeutige Identifizierung von Kindern 
zu gewährleisten und etwaigen Straftaten zu Lasten des Kindes entgegenzuwirken. 

Auch die Europäische Kommission hat am 4. Mai 2016 in einem Vorschlag für die Neufassung der EURODAC-
Verordnung (COM[2016] 272 final) angeregt, in EURODAC künftig die Fingerabdrücke von Minderjährigen ab 
Vollendung des sechsten Lebensjahres zu erfassen, da Untersuchungen zufolge ab diesem Alter die Fingerab-
druckerkennung mit zufriedenstellender Genauigkeit funktioniert. Aktuell besteht Einvernehmen unter den EU-
Mitgliedstaaten sowie mit dem Europäischen Parlament. In dem Vorschlag der Europäischen Kommission vom 
16. Mai 2018 für die Neufassung der Verordnung über das EU-Visa-Informationssystem (COM[2018] 302 final) 
ist ebenfalls die Erfassung der Fingerabdrücke von Minderjährigen ab Vollendung des sechsten Lebensjahres 
vorgesehen. 

Vor dem Hintergrund der weit fortgeschrittenen Verhandlungen zur Reform der EURODAC-VO, in deren Rah-
men sich auf eine Herabsetzung des Alters zur Abnahme von Fingerabdrücken verständigt wurde, wird die Her-
absetzung der Altersgrenze auch im Aufenthaltsgesetz vorgenommen, um ggf. ein einheitliches Regelungsregime 
für Minderjährige sicherzustellen. Die Fingerabdruckabnahme hat in einer kindgerechten Weise unter voller Ach-
tung der Interessen des Kindes im Einklang mit der UN-Kinderrechtskonvention und damit mit den Regelungen 
des SGB VIII zu erfolgen. Dies bedeutet konkret, dass die Anwendung unmittelbaren Zwangs gegenüber Min-
derjährigen regelmäßig ausgeschlossen ist. Eine Verfügung zur Duldung des unmittelbaren Zwangs kann nach 
den Prinzipien des nationalen Verwaltungsvollstreckungsrechts nur gegenüber einem rechtlichen Vertreter des 
Minderjährigen bekannt gegeben werden. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das Kindeswohlprinzip erfor-
dern zudem die Durchführung durch entsprechend geschultes Personal mit den schonendsten Methoden. 

Zu Nummer 3 

Die der Fundpapier-Datenbank zugrundeliegenden Vorschriften, die mit dem Gesetz zur Änderung des Aufent-
haltsgesetzes und weiterer Gesetze vom 14. März 2005 (BGBl. I S. 721; 2010 I S. 1358) eingeführt wurden, wer-
den aufgehoben. 

Bis zum 12. Oktober 2018 wurden durch das Bundesverwaltungsamt 78 647 sogenannte Fundpapiere erfasst. Die 
angestrebte Zuordnung der Fundpapiere zu passlosen Ausländern erfolgte in der dreizehnjährigen Betriebsdauer 
in keinem einzigen Fall. Ursächlich hierfür ist insbesondere die für einen gesichtsbiometrischen Abgleich man-
gelhafte Lichtbildqualität in den Identifikationspapieren. Bei Fortbetrieb der Datenbank erforderliche Investiti-
onskosten zur Gewährleistung der Daten- und IT-Sicherheit der verarbeiteten personenbezogenen Daten wären 
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mit Blick auf die beschriebene mangelnde Effektivität unwirtschaftlich. Die Aufhebung folgt einem Beschluss 
der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren vom 11./12. Dezember 2014. Die verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten sind nach Aufhebung zu löschen. 

Neben den Regelungen zur Fundpapier-Datenbank findet die Richtlinie des Bundesministeriums des Innern vom 
27. April 1999 über die Behandlung ausländischer Pässe, Passersatzpapiere, Personalausweise und Personen-
standsurkunden Anwendung. Diese regelt die Einzelheiten des Verfahrens zur Rückgabe ausländischer Fundpa-
piere, die zunächst keiner Person zuzuordnen sind, an den Ausstellerstaat. Im Zuge der Abschaffung der Fundpa-
pier-Datenbank wird die Richtlinie aktualisiert. Das darin beschriebene Verfahren bleibt aber unberührt. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Mit dem Inkrafttreten des Datenaustauschverbesserungsgesetz vom 2. Februar 2016 (BGBl. I S. 130) wurde auch 
das Ziel verfolgt, dass unerlaubt eingereiste oder unerlaubt aufhältige Ausländer beim behördlichen Erstkontakt 
mit dem Ziel der Identitätssicherung erkennungsdienstlich behandelt und im AZR gespeichert werden. Diese Auf-
gabe obliegt der Bundespolizei derzeit nur in ihrem grenzpolizeilichen Aufgabenbereich. Die Notwendigkeit der 
erstbehördlichen Identitätssicherung ergibt sich bei dem in Rede stehenden Personenkreis aber häufig auch im 
Rahmen der sonstigen gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung der Bundespolizeidienststellen im Inland, wenn die 
Personen entweder freiwillig bei der Bundespolizei vorstellig oder im Zusammenhang mit einer bundespolizeili-
chen Aufgabenwahrnehmung nach dem BPolG festgestellt werden. 

Durch die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen in § 71 Absatz 4 AufenthG soll die Bundespolizei daher die 
Befugnis zur erkennungsdienstlichen Behandlung von unerlaubt eingereisten oder unerlaubt aufhältigen Auslän-
dern in allen Bereichen ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung erhalten, um bei Erstkontakt eine unverzügli-
che und lückenlose aufenthaltsrechtliche Feststellung und Sicherung der Identität zu ermöglichen. So wird auch 
sichergestellt, dass mit der Registrierung etwaige automatisierte Sicherheitsüberprüfungsverfahren frühzeitiger 
anlaufen können. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgenänderung aufgrund der Neuregelung des § 49 Absatz 5 Nummer 6. Die nach § 71 
Absatz 4 Satz 1 zuständigen Behörden befinden sich nicht im Ausland. Deswegen wird die Zuständigkeitsrege-
lung in Satz 3 ergänzt. Danach sind die Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amts auch für die Maßnahmen 
nach § 49 Absatz 5 Nummer 6 zuständig, da es sich um Auslandssachverhalte handelt. 

Zu Buchstabe c 

Die Einführung der Befugnis für die Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des AsylG und die Außenstellen 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, bei einem Tätigwerden in Amtshilfe auch bei unbegleiteten min-
derjährigen Ausländern die erkennungsdienstlichen Maßnahmen nach § 49 Absatz 8 und 9 des AufenthG vorneh-
men zu können, trägt dem Umstand Rechnung, dass unbegleitete minderjährige Ausländer häufig gemeinsam mit 
nicht personensorgeberechtigten Erwachsenen einreisen und deshalb zunächst in Aufnahmeeinrichtungen und 
Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ankommen können. Mit der Vorschrift soll bei 
Bedarf eine frühzeitige Registrierung der besonders schutzbedürftigen Personengruppe der unbegleiteten minder-
jährigen Ausländer durch Unterstützung ohnehin befasster Behörden im Rahmen der Amtshilfe sichergestellt 
werden. Entsprechend ihrer eigenen Aufgaben nehmen die Aufnahmeeinrichtungen und das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge bislang nur erkennungsdienstliche Behandlungen nach § 16 Absatz 1 und 2 AsylG vor. Die 
Abnahme von Fingerabdrücken hat auf kindgerechte Weise, unter voller Achtung der Interessen des Kindes sowie 
durch Personen zu erfolgen, die zur Abnahme von Fingerabdrücken bei Minderjährigen geschult worden sind. 
Die zur Einspeicherung der Fingerabdruckdaten von unerlaubt eingereisten und aufhältigen Ausländern nach § 49 
Absatz 8 und 9 AufenthG notwendigen Schnittstellen sind geschaffen worden. Diese Maßnahmen erfolgen nur 
im Beisein des Jugendamtes. Das Primat der Kinder- und Jugendhilfe wird von der Regelung nicht berührt. 
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Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Die Bundespolizei verfügt in ihren polizeilichen IT-Systemen über personenbezogene Datenbestände, die im Rah-
men der Zuverlässigkeits- und Sicherheitsüberprüfungen nach dem AufenthG zur Feststellung von Versagungs-
gründen bzw. Sicherheitsbedenken führen können. Aktuelle Erhebungen zeigen, dass bei der Bundespolizei in 
über 370.000 Fällen Kriminalakten vorliegen, die durch die Bundespolizei ausschließlich im Bundespolizeiakten-
nachweis (BAN) gespeichert werden. Dabei handelt es sich u. a. um Beschuldigte, verdächtige Personen sowie 
Personen, bei denen Fahndungsmaßnahmen in Betracht kommen oder bei denen die Führung von Akten zur Ab-
wehr von Gefahren in Zuständigkeit der Bundespolizei erforderlich ist. Ebenfalls sind im Fallbearbeitungssystem 
der Bundespolizei mehr als 500.000 personenbezogene Daten gespeichert, die ergänzende Hinweise ergeben 
könnten. Im Geschützen Grenzfahndungsbestand (GGFB) der grenzpolizeilichen Behörden sind mehr als 4.600 
Fahndungsausschreibungen der Bundespolizei enthalten.  

In § 73 Absatz 1 Satz 1 AufenthG ist die Bundespolizei nicht namentlich als zu konsultierende Sicherheitsbehörde 
genannt, mit der Konsequenz, dass die zuständigen Behörden derzeit die Bundespolizei nicht oder nur sehr ver-
einzelt konsultieren. 

Die ausschließlich der Bundespolizei vorliegenden Erkenntnisse sind für das BKA, das Zollkriminalamt, die 
Nachrichtendienste und die Polizeibehörden der Länder über INPOL-Zentral nicht verfügbar und werden daher 
in den Verfahren nach § 73 AufenthG zur Feststellung von Versagungsgründen und/oder Sicherheitsbedenken 
nicht einbezogen. Dieser systemischen Erkenntnislücke bei der Bewertung von Sicherheitsfragen wird die bislang 
lediglich einzelfallbezogene Einbeziehung der Bundespolizei nicht gerecht. 

Im Rahmen einer standardisierten Beteiligung der Bundespolizei können diese polizeilichen Informationen voll-
umfänglich zur Verfügung gestellt und etwaige aus dem derzeitigen Zustand entstehende Sicherheitsdefizite be-
seitigt werden. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

In § 73 Absatz 1a Satz 1 AufenthG ist die Bundespolizei nicht namentlich als zu konsultierende Sicherheitsbe-
hörde genannt, mit der Konsequenz, dass die zuständigen Behörden derzeit die Bundespolizei nicht oder nur sehr 
vereinzelt konsultieren. Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 5 Buchstabe a. 

Die Ergänzung um Personen im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 1 AZRG dient der Überprüfung von Asylantrag-
stellern, die zuvor kein Asylgesuch gestellt haben und direkt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Asyl 
beantragen. 

Durch die Wörter „oder bereits gespeichert wurden“ wird es möglich, erforderliche Sicherheitsüberprüfungen 
durchzuführen, bei denen nicht erstmalig Identitätsdaten erhoben werden, sondern bereits vorliegen. Dies trifft 
beispielsweise auf Sicherheitsabgleiche in Asylwiderrufs- und Rücknahmeverfahren zwecks Prüfung von Aus-
schlussgründen zu. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Mit der Änderung wird ein Sicherheitsabgleich nach § 73 Absatz 1a AufenthG auch im Asylwiderrufs- und Rück-
nahmeverfahren zwecks Prüfung von Ausschlussgründen ermöglicht. Die Ergebnisse des Sicherheitsabgleiches 
bilden insoweit eine wichtige Entscheidungsgrundlage im Rahmen des Asylwiderrufs- und Rücknahmeverfahrens 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. 

Die Erstreckung des Sicherheitsabgleichverfahren auch auf Asylantragsteller (§ 2 Absatz 2 Nummer 1 AZRG) 
erfolgt, weil zu einem Asylantragsteller nicht in jedem Fall schon zuvor ein Sicherheitsabgleich als Asylsuchen-
der, unerlaubt eingereister oder unerlaubt aufhältiger Ausländer (§ 2 Absatz 1a AZRG) durchgeführt wurde. 

Im Rahmen der Vereinheitlichung der Sicherheitsabgleichverfahren soll auch ein entsprechender Abgleich bei 
Neuansiedlungsverfahren und sonstigen humanitären Aufnahmeverfahren auf der Grundlage von § 23 AufenthG 
sowie Umverteilungsverfahren von Asylantragstellern aufgrund von Maßnahmen nach Artikel 78 Absatz 3 des 
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Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), sogenannte Relocation-Fälle, durchgeführt wer-
den, um Ausschlussgründe prüfen zu können. Ein Sicherheitsabgleich vor der Überstellung eines Asylsuchenden 
an Deutschland ermöglicht gegebenenfalls frühzeitig eine asylrechtliche Entscheidung vorzubereiten und die Si-
cherheitsbehörden rechtzeitig zu informieren, so dass bei einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit entsprechende 
Maßnahmen erfolgen können. In den Neuansiedlungsverfahren, sonstigen humanitären Aufnahmeverfahren und 
Umverteilungsverfahren von Asylantragstellern fließt das Ergebnis des Sicherheitsabgleiches auch in die Ent-
scheidung über eine Auf- bzw. Übernahme ein. Die Benennung des § 16 Absatz 1 Satz 1 AsylG als Datengrund-
lage resultiert daraus, dass ein Wiederaufnahmegesuch nach Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L180 vom 
29.6.2013, S. 31) eines anderen Mitgliedstaates aus einem vorherigen Asylverfahren in Deutschland resultieren 
kann. In diesem Fall gibt es bereits Daten, die nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes erhoben wurden. Basiert 
das Aufnahmegesuch auf einem früheren nationalen Visum, sind Daten nach § 49 Absatz 5 Nummer 5 vorhanden. 
Bei sonstigen Aufnahmegesuchen kann ein Sicherheitsabgleich nur mittels der im Aufnahmegesuch selbst nach 
Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
übermittelten Identitätsdaten erfolgen. Bei den Neuansiedlungsverfahren, sonstigen humanitären Aufnahmever-
fahren und Umverteilungsverfahren von Asylantragstellern resultieren die relevanten Daten aus § 49 Absatz 5 
Nummer 6 AufenthG. 

Liegt zu einer überprüften Person eine nationale oder europäische Fahndungsausschreibung vor, ist es erforder-
lich, dass die zuständigen polizeilichen Stellen unmittelbar mit den notwendigen Informationen ohne Zeitverzug 
unterrichtet werden können. Damit ohne Zeitverzug die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit der 
zuständigen polizeilichen Stelle besteht, benötigt das Bundeskriminalamt neben Daten zur Identifizierung der zu 
überprüfenden Person weitere Verwaltungsdaten (z. B. den Aufenthaltsort sowie die speichernde und zuständige 
Stelle). Zeitaufwändige Nachrecherchen zu diesen Informationen im AZR können dazu führen, dass eine Person 
vor Ort nicht mehr angetroffen wird und die notwendige Maßnahme (z. B. eine Festnahme durch die zuständige 
Polizeibehörde oder bei vermissten Minderjährigen die Inobhutnahme durch das Jugendamt) nicht vollzogen wer-
den können. Dem Bundeskriminalamt sollen daher die zur zügigen Umsetzungen einer etwaigen Fahndungsaus-
schreibung relevanten Informationen bereits im Rahmen der Konsultation vorsorglich übermittelt werden, damit 
diese bei Fahndungen seitens des Bundeskriminalamtes zusammen mit den Informationen zu ausgeleiteten Fahn-
dungsbenachrichtigungen automatisiert an die zuständigen Polizeibehörden weitergeleitet werden können. Das 
Bundesverwaltungsamt hat durch organisatorische und technische Maßnahmen sicherzustellen, dass die nach 
§ 21a Satz 3 AZRG übermittelten Daten nur an das Bundeskriminalamt weiterübermittelt werden.  

Zu Doppelbuchstabe cc 

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der neu eingefügten Sätze. 

Zu Buchstabe c 

In § 73 Absatz 2 Satz 1 AufenthG ist die Bundespolizei nicht namentlich als zu konsultierende Sicherheitsbehörde 
genannt, mit der Konsequenz, dass die zuständigen Behörden derzeit die Bundespolizei nicht oder nur sehr ver-
einzelt konsultieren. Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 5 Buchstabe a. 

Zu Buchstabe d 

Die Ergänzung sieht die unverzügliche Löschung der gemäß § 73 Absatz 1a Satz 4 an das Bundeskriminalamt 
übermittelten Daten durch das Bundeskriminalamt nach der Sicherheitsüberprüfung in den Fällen vor, in denen 
die übermittelten personenbezogenen Daten keiner Fahndungsausschreibung zugeordnet werden konnten. 

Bislang können nur das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Ausländerbehörden auf die Ergebnisse 
der Abgleiche nach Absatz 1a Satz 5 zugreifen. Die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und die Polizeibehör-
den der Länder benötigen die Informationen aus diesen Abgleichen zu Identitätszwecken, um in den Fällen, in 
denen sich eine Person nicht ausweisen kann oder Zweifel an der Identität bestehen, die Identität festzustellen und 
sichern zu können. 
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Zu Buchstabe e 

In welchen Fällen gegenüber Staatsangehörigen bestimmter Staaten sowie Angehörigen von in sonstiger Weise 
bestimmten Personengruppen von der Ermächtigung in Absatz 1 ein Sicherheitsabgleich im Visumverfahren 
durchzuführen ist, wird im Einvernehmen zwischen dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und 
dem Auswärtigen Amt durch Verwaltungsvorschrift bestimmt. Der Sicherheitsabgleich nach Absatz 1 hat unmit-
telbare Auswirkungen auf das Visumverfahren und dessen Dauer. Für die Verwaltungsvorschrift, mit der die 
Fälle, in denen ein Sicherheitsabgleich zu Asylsuchenden und illegal aufhältigen oder illegal eingereisten Dritt-
staatsangehörigen sowie den neu eingefügten Sachverhalten nach Absatz 1a vorzunehmen ist, bestimmt werden, 
ist ein Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt mangels Beteiligung des Auswärtigen Amtes an den Verfahren 
nicht erforderlich. 

Zu Nummer 6 

Mit der AZR-Nummer kann der zu einem Ausländer gehörende Datensatz aus dem AZR aufgerufen werden. Die 
AZR-Nummer ist veränderungsstabil; sie kann zudem leichter und schneller durch Behördenmitarbeiter eingege-
ben werden, als die vollständigen Grundpersonalien, um einen Datensatz aus dem AZR aufzurufen. Die Nutzung 
der AZR-Nummer zum Aufruf von Datensätzen aus dem AZR stellt bereits jetzt den gesetzlichen Regelfall dar 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 AZRG) und ist auch weniger fehleranfällig. Die AZR-Nummer soll daher nicht nur auf den 
Ankunftsnachweis sondern auch auf die Bescheinigung über die Duldung (§ 60a Absatz 4 AufenthG) und die 
Fiktionsbescheinigung (§ 81 Absatz 5 AufenthG) aufgedruckt werden, um den Behörden das schnelle Aufrufen 
des korrekten Datensatzes aus dem AZR zu erleichtern. 

Zu Nummer 7 

Für die Datenerhebung zu Förderungen der Ausreise und Reintegration muss eine neue Rechtsgrundlage geschaf-
fen werden, da nicht nur Behörden, die mit der Ausführung des AufenthG befasst sind, öffentliche Förderungen 
von Ausreisen und Reintegration gewähren, sondern auch andere öffentliche und private Träger. 

Die Ausländerbehörden und alle sonstigen öffentlichen Stellen sowie privaten Träger, die staatlich finanzierte 
rückkehr- und reintegrationsfördernde Maßnahmen selbst oder im Auftrag der öffentlichen Hand durchführen 
oder den dafür erforderlichen Antrag entgegennehmen, erheben personenbezogene Daten. 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat nach § 75 Nummer 7 AufenthG eine Koordinierungsfunktion, 
die in der Vergangenheit dadurch erschwert wurde, dass Informationen über die Ausgestaltung von Landespro-
grammen nicht vergleichbar vorlagen. Es geht darum, in Zukunft auch Erkenntnisse darüber zu erlangen, in wel-
chen Fällen die Landesbehörden zusätzliche Mittel aufbringen und ob es sich dabei um komplementäre Leistun-
gen zu auch unter Bundesbeteiligung geförderten Fällen oder um subsidiäre Leistungen handelt. 

Die in Absatz 1 nicht abschließend aufgelisteten Informationen sollen einerseits eine Vergleichbarkeit mit den 
seit Jahren im Rahmen des REAG/GARP-Programmes erhobenen Daten schaffen und damit für eine statistische 
Auswertbarkeit sorgen. Andererseits soll das statistische Datenmaterial als Grundlage für den aus § 75 Nummer 7 
AufenthG folgenden Koordinierungsauftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge dienen. Eine sach-
gerechte Steuerung der Rückkehrförderung kann nur auf Grundlage einer genaueren Datenbasis zu den Gesamt-
umständen eines Rückkehrers betrachtet werden. 

In Fällen der Wiedereinreise dienen die genannten Angaben auch dazu, geförderte Personen und den Förderum-
fang schneller identifizieren zu können, um ungewollte Doppelförderungen auszuschließen. 

Im Einzelnen: 

 Familienname, Geburtsname, Vornamen, Schreibweise der Namen nach deutschem Recht, Familienstand, 
Geburtsdatum, Geburtsort und -bezirk, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten. Diese Daten dienen einer eindeu-
tigen Identifizierung der geförderten Personen. 

 Angaben zum Zielstaat und Angaben zur Art der Förderung; diese Angaben sind sowohl für die Statistik als 
auch für die Gestaltung der Förderprogramme erforderlich. Erkenntnisse zu Zusammenhängen von Förder-
leistungen in Bezug auf den Zielstaat können nur bei statistischer Erfassung dieses Datum gewonnen werden. 

 Angaben zur Art der Rückkehr (Freiwillige Rückkehr oder zwangsweise Rückführung) sind wichtig, um die 
Recht- und Zweckmäßigkeit von reintegrationsvorbereitenden Maßnahmen nachvollziehen zu können. 
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 Angaben zum Umfang und zur Begründung der Förderung müssen ebenfalls erhoben werden, um die Sinn-
haftigkeit und Zweckmäßigkeit weitergehender Förderungen – teilweise auch durch andere Stellen – beur-
teilen zu können. 

Zu Absatz 2: Die Ausländerbehörden und die mit grenzpolizeilichen Aufgaben betrauten Behörden erheben zur 
Feststellung der Wirksamkeit der Förderung der Ausreisen Angaben zum Nachweis der Ausreise, zum Staat der 
Ausreise und zum Zielstaat. Diese Angaben sind u. a. erforderlich, um die tatsächlichen Ausreisen nachzuhalten 
und die Wirksamkeit der Rückkehrprogramme festzustellen. 

Gemeint ist mit „Nachweis der Ausreise“ primär die Grenzübertrittsbescheinigung, die an die Ausländerbehörde 
zurückgesandt werden muss. Allerdings sollen die Ausländerbehörden und auch die mit grenzpolizeilichen Auf-
gaben betrauten Behörden befähigt werden, auch andere Umstände, die die Ausreise belegen, erfassen zu können. 

Der Zielstaat wird in Absatz 2 erneut aufgeführt, da Absatz 1 lediglich Angaben zu geförderten Ausreisen zum 
Gegenstand hat, wohingegen Absatz 2 sämtliche Ausreisen betrifft. 

Differenziert werden soll zwischen Ziel- und Ausreisestaat, um Zusammenhänge bei Wiedereinreisen zu erken-
nen.  

Zu Nummer 8 

Öffentliche Stellen werden zur Übermittlung der nach § 86a Absatz 1 im Rahmen der Förderprogramme erhobe-
nen Daten verpflichtet. Damit auch private Träger, die staatlich finanzierte rückkehr- und reintegrationsfördernde 
Maßnahmen selbst oder im Auftrag der öffentlichen Hand durchführen oder den dafür erforderlichen Antrag ent-
gegennehmen, die nach § 86a Absatz 1 zu erhebenden Daten an die zuständige Ausländerbehörde übermitteln 
müssen, bedarf es einer entsprechenden gesetzlichen Datenübermittlungsverpflichtung. 

Diese nationale Rechtsgrundlage für die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten durch nicht-öffentliche 
Stellen dient dem Schutz des in Artikel 23 Absatz 1 lit. e DSGVO genannten Zieles, hier eines wichtigen finan-
ziellen Interesses eines Mitgliedsstaates, da nur die Übermittlung der förderungsbezogenen Daten die Möglichkeit 
schafft, etwaige ungerechtfertigte Mehrfachförderungen oder Inanspruchnahmen zu erkennen und zu vermeiden 
sowie gegebenenfalls Rückzahlungsansprüche zu erkennen und durchzusetzen. 

Zu Nummer 9 

Die der Fundpapier-Datenbank zugrundeliegenden Vorschriften, die mit dem Gesetz zur Änderung des Aufent-
haltsgesetzes und weiterer Gesetze vom 14. März 2005 (BGBl. I S. 721; 2010 I S. 1358) eingeführt wurden, wer-
den aufgehoben. 

Bis zum 12. Oktober 2018 wurden durch das Bundesverwaltungsamt 78 647 sogenannte Fundpapiere erfasst. Die 
angestrebte Zuordnung der Fundpapiere zu passlosen Ausländern erfolgte in der dreizehnjährigen Betriebsdauer 
in keinem einzigen Fall. Ursächlich hierfür ist insbesondere die für einen gesichtsbiometrischen Abgleich man-
gelhafte Lichtbildqualität in den Identifikationspapieren. Bei Fortbetrieb der Datenbank erforderliche Investiti-
onskosten zur Gewährleistung der Daten- und IT-Sicherheit der verarbeiteten personenbezogenen Daten wären 
mit Blick auf die beschriebene mangelnde Effektivität unwirtschaftlich. Die Aufhebung folgt einem Beschluss 
der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren vom 11./12. Dezember 2014. Die verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten sind nach Aufhebung zu löschen. 

Neben den Regelungen zur Fundpapier-Datenbank findet die Richtlinie des Bundesministeriums des Innern vom 
27. April 1999 über die Behandlung ausländischer Pässe, Passersatzpapiere, Personalausweise und Personen-
standsurkunden Anwendung. Diese regelt die Einzelheiten des Verfahrens zur Rückgabe ausländischer Fundpa-
piere, die zunächst keiner Person zuzuordnen sind, an den Ausstellerstaat. Im Zuge der Abschaffung der Fundpa-
pier-Datenbank wird die Richtlinie aktualisiert. Das darin beschriebene Verfahren bleibt aber unberührt. 

Zu Nummer 10 

Zu Buchstabe a 

Nach § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 AZRG darf die AZR-Nummer als Zuordnungsmerkmal bei Datenübermitt-
lungen von öffentlichen Stellen untereinander genutzt werden, bis eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaub-
nis zum Daueraufenthalt-EU erteilt wird. Sobald dem Ausländer einer dieser Aufenthaltstitel erteilt wurde, hat 
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die Ausländerbehörde die Meldebehörde darüber automatisiert zu unterrichten. Die Meldebehörde hat sodann die 
Pflicht zur Löschung der AZR-Nummer gemäß § 14 Absatz 4 BMG. 

Zu Buchstabe b 

Für die Datenübermittlung zwischen Ausländer- und Meldebehörden soll die AZR-Nummer genutzt werden dür-
fen, solange dies nach § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 AZRG zulässig ist, da diese eine eindeutigere, verlässli-
chere und weniger fehleranfällige Zuordnung beim elektronischen und automatisierten Datenaustausch zwischen 
den jeweiligen IT-Verfahren erlaubt. 

Zu Nummer 11 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 11 Buchstabe b. 

Zu Buchstabe b 

Zur Sicherung der Qualität bei der Erhebung der Daten nach § 49 Absatz 6, 8 und 9 AufenthG ist es erforderlich, 
ein bundesweit gleichmäßig hohes Niveau der Datenqualität von erkennungsdienstlichen Behandlungen zu ge-
währleisten. Da bislang keine entsprechende Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat besteht, ist eine solche zu schaffen. Die Qualitätssicherung ist Voraussetzung für eine weit-
gehende Automatisierung des Abgleichverfahrens. 

Zu Nummer 12 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 3 und Artikel 3 Nummer 9. 

Zu Artikel 4 (Änderung der Aufenthaltsverordnung) 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zu Artikel 4 Nummer 3. 

Zu Nummer 2 

Für die Datenübermittlung zwischen den in § 71 Absatz 1 der Aufenthaltsverordnung (AufenthV) genannten Be-
hörden und den Ausländerbehörden soll ebenfalls die AZR-Nummer ausschließlich zum Zweck der eindeutigen 
Zuordnung genutzt werden dürfen, solange dies nach § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 AZRG zulässig ist. Insoweit 
handelt es sich um eine Folgeänderung zu der spiegelbildlichen Datenübermittlung nach § 90a AufenthG von der 
Meldebehörde an die Ausländerbehörde (Artikel 3 Nummer 10). 

Zu Nummer 3 

Entsprechend der Ankunftsnachweisverordnung vom 5. Februar 2016 (BGBl. I S. 162) werden zur Aktualität des 
im AZR gespeicherten Lichtbildes sowie zur Qualitätssicherung der erkennungsdienstlichen Behandlung nach 
§ 49 Absatz 6, 8 und 9 AufenthG technische Anforderungen für die Erfassung und Verarbeitung der Lichtbilder 
sowie der Fingerabdruckdaten vorgeben. 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 3  Nummer 2  Buchstabe b und Artikel 5 Nummer 2 Buch-
stabe a, mit der Mehraufwände und erhöhte Bearbeitungszeiten bei den aufnehmenden Behörden vermieden wer-
den, um qualitativ einwandfreie Fingerabdrücke von Kindern zu erlangen. Auch werden damit Aufwände für 
Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Auswertung der Fingerabdrücke reduziert. Erkennungsdienstliche Be-
handlungen von Kindern weisen oftmals erhebliche Qualitätsmängel auf. Diese liegen in der filigranen Papillar-
leistenstruktur bei Kindern begründet, welche besondere Sorgfalt bei der Aufnahme der Fingerabdrücke erfordert. 

Die im neu eingefügten § 76b Absatz 2 genannten Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) enthalten ausführliche Vorgaben für eine Umsetzung nach dem Stand der Technik. Die 
Vorschrift enthält eine zentrale Verweisnorm auf diese Richtlinien. Um das System flexibel zu gestalten und im 
Rahmen des technischen Fortschritts eine Weiterentwicklung zu ermöglichen, wird dynamisch auf die jeweils 
aktuelle, im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung der Richtlinien verwiesen. Die Technischen Richtlinien set-
zen die Vorgaben des Bundeskriminalamts für einen breiten Anwenderkreis um. 
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Der neu eingefügte § 76c Absatz 1 entspricht § 3 Absatz 2 der Ankunftsnachweisverordnung und § 7 der Perso-
nalausweisverordnung. Um eine möglichst hohe Datenqualität im AZR zu gewährleisten, sind die Vorgabe und 
Einhaltung von Qualitätsmerkmalen bei der Erfassung der Lichtbilder und der Fingerabdruckdaten und den daraus 
generierten Datensätzen unabdingbar. Die Qualitätssicherung des Lichtbildes und der Fingerabdruckdaten soll 
dezentral bereits vor der Übermittlung an das AZR erfolgen. Dabei ist durch technische und organisatorische 
Maßnahmen insbesondere die Einhaltung der im neu eingefügten § 76b Absatz 2 genannten technischen Anfor-
derungen sicher zu stellen. Die Übergangsfrist für die ausschließliche Verwendung zertifizierter Geräte ist erfor-
derlich, um die Anforderung zur Nutzung von zertifizierten Geräten bundesweit umsetzen zu können. Gegebe-
nenfalls sind noch Beschaffungen von Geräten durch die Länder erforderlich. Ebenfalls erforderlich ist diese 
Übergangsfrist zur Umsetzung der entsprechenden technischen Richtlinien. 

Um die Qualität der Lichtbilder zu gewährleisten, soll mit dem neu eingefügten § 76c Absatz 2 die Qualität auf 
Grundlage anonymisierter Daten statistisch ausgewertet werden. Die Regelung entspricht § 3 Absatz 3 und 4 der 
Ankunftsnachweisverordnung sowie § 9 der Personalausweisverordnung. Bei der Führung der Qualitätsstatistik 
ist durch technische Vorkehrungen dafür zu sorgen, dass sämtliche personenbezogenen Daten anonymisiert wer-
den. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Asylgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die neue Regelung ergänzt die bisherige Regelung in § 8 Absatz 1a AsylG. Die für die Einleitung eines Strafver-
fahrens zuständigen Stellen müssen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge künftig bereits über die Einlei-
tung des Strafverfahrens informieren, wenn die Schwelle eines Ausschlussgrundes gemäß § 3 Absatz 4 AsylG 
i. V. m. § 60 Absatz 8 AufenthG durch die mögliche Verurteilung erreicht werden könnte und soweit durch die 
Unterrichtung eine Gefährdung des Untersuchungszwecks nicht zu erwarten ist. Die im Asylverfahren zu treffen-
den Entscheidungen können von diesen Informationen abhängig sein. Beispielsweise kann die frühzeitige Infor-
mationsübermittlung dazu führen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Dublin-Verfahren bzw. 
das Asylverfahren prioritär bearbeitet, um gegebenenfalls frühzeitig eine etwaige ablehnende Entscheidung über 
den Asylantrag treffen und eine daran anknüpfende Aufenthaltsbeendigung herbeiführen zu können. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Mit der Regelung wird ein Gleichklang zu der mit diesem Gesetz angestrebten Absenkung der Altersgrenze bei 
der Fingerabdruckabnahme nach dem AufenthG auf die Vollendung des sechsten Lebensjahres auch im AsylG 
hergestellt. Es handelt sich somit um eine Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 2. 

Vor dem Hintergrund der weit fortgeschrittenen Verhandlungen zur Reform der EURODAC-VO, in dessen Rah-
men sich auf eine Herabsetzung des Alters zur Abnahme von Fingerabdrücken verständigt wurde, ist die Herab-
setzung auch im Asylgesetz erforderlich, um ein einheitliches Regelungsregime für Minderjährige sicherzustellen. 
Die Fingerabdruckabnahme hat in einer kindgerechten Weise unter voller Achtung der Interessen des Kindes im 
Einklang mit der UN-Kinderrechtskonvention zu erfolgen. Die Maßnahmen sind nur zulässig, wenn das Kindes-
wohl dem nicht entgegensteht. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung von Minderjährigen muss die Anwe-
senheit einer vertretungsberechtigten Begleitperson sichergestellt sein. Bei der Umsetzung der Regelung bleibt 
das Primat der Kinder- und Jugendhilfe unberührt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 12. 

Zu Nummer 3 

Mit dem Inkrafttreten des Datenaustauschverbesserungsgesetzes vom 2. Februar 2016 (BGBl. I S. 130) wurde 
auch das Ziel verfolgt, dass Asylsuchende beim behördlichen Erstkontakt mit dem Ziel der Identitätssicherung 
erkennungsdienstlich behandelt und im AZR gespeichert werden. Diese Aufgabe obliegt der Bundespolizei der-
zeit nur in ihrem grenzpolizeilichen Aufgabenbereich nach § 18 Absatz 5 AsylG. Die Notwendigkeit der erstbe-
hördlichen Identitätssicherung ergibt sich bei dem in Rede stehenden Personenkreis aber häufig auch im Rahmen 
der sonstigen gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung der Bundespolizeidienststellen im Inland nach dem BPolG. 
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Durch die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen in § 19 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 AsylG soll die Bundes-
polizei daher die Befugnis zur erkennungsdienstlichen Behandlung von Asylsuchenden auch dann erhalten, wenn 
ihr gegenüber im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung ein Asylgesuch geäußert wird, um bei die-
sem Erstkontakt eine unverzügliche und lückenlose asylrechtliche Feststellung und Sicherung der Identität zu 
ermöglichen. Die Bundespolizei ist dann auch Behörde im Sinne von § 19 Absatz 2 AsylG. So wird auch sicher-
gestellt, dass mit der Registrierung etwaige automatisierte Sicherheitsüberprüfungsverfahren frühzeitiger anlau-
fen können. 

Zu Nummer 4 

Das Geschäftszeichen der Registerbehörde (AZR-Nummer) auf dem Asylbescheid des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge wird für die eindeutige Zuordnung beim Abruf von Daten aus dem AZR im automatisierten 
Verfahren durch die jeweiligen abrufberechtigten Stellen benötigt. Der Anerkennungsbescheid, den die betroffe-
nen Personen beispielsweise bei den Sozialbehörden (SGB II- oder SGB XII-Leistungsbehörden) vorlegen, ent-
hält die AZR-Nummer bislang nicht. Den Ankunftsnachweis, der nach § 63a Absatz 1 Nummer 16 AsylG die 
AZR-Nummer enthält, haben die Betroffenen mit Eintritt in das förmliche Verfahren nicht mehr. Die Nennung 
der AZR-Nummer auf dem Anerkennungsbescheid ermöglicht einen Abruf zum Zweck der eindeutigen Zuord-
nung der für die gesetzliche Aufgabenerledigung der jeweils abrufenden Stelle erforderlichen Daten aus dem 
AZR, über die Dauer des Ankunftsnachweises hinaus. 

Zu Nummer 5 

Mit der AZR-Nummer kann der zu einem Ausländer gehörende Datensatz aus dem AZR aufgerufen werden. Die 
AZR-Nummer ist veränderungsstabil; sie kann zudem leichter und schneller durch Behördenmitarbeiter eingege-
ben werden, als die vollständigen Grundpersonalien, um einen Datensatz im Ausländerzentralregister aufzurufen. 
Die AZR-Nummer soll daher auch auf die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung aufgedruckt werden, um 
den Behörden das Aufrufen des korrekten Datensatzes im Ausländerzentralregister zu erleichtern. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch) 

Die Einfügung ist notwendig, um klarzustellen, dass zu einer angemessenen Jugendhilfe bei unbegleitet einge-
reisten minderjährigen Ausländern auch die erkennungsdienstliche Behandlung zum Zwecke der Identifizierung 
gehört. In der Vergangenheit ist eine erkennungsdienstliche Behandlung regelmäßig – zeitlich erheblich verzögert 
– erst bei Stellung eines Asylantrages durch die Notvertretung oder einen Vormund erfolgt. Zudem stellen nicht 
alle Betroffenen einen Asylantrag, so dass diese Personengruppe sich teilweise lange Zeit unregistriert im Bun-
desgebiet aufhält. Die erkennungsdienstliche Behandlung, im Rahmen derer auch das Geburtsdatum erhoben 
wird, ersetzt nicht das behördliche Verfahren zur Altersfeststellung nach § 42f SGB VIII. 

Zu Artikel 7 (Weitere Änderung des AZR-Gesetzes) 

Zu Nummer 1 

Im Meldewesen dient bisher die Nummer des Ankunftsnachweises dem Zweck, eine eindeutige Zuordnung der 
Datensätze zu gewährleisten. Infolge der Änderung des § 10 Absatz 4 AZRG kann nunmehr die AZR-Nummer 
zusätzlich zu den in § 18e aufgeführten Daten diese Funktion übernehmen, solange dies nach § 10 Absatz 4 Satz 2 
Nummer 4 AZRG zulässig ist. 

Die AZR-Nummer ersetzt die Daten zum AKN als Zuordnungsmerkmal für den Verkehr mit den Meldebehörden.  

Mit der Aufnahme der Asylantragsteller wird sichergestellt, dass auch Daten zu Asylantragstellern, die nicht zuvor 
ein Asylgesuch geäußert haben, an die Meldebehörden übermittelt werden. Die Kommunikation nach § 18e 
AZRG erfolgt immer mit der Meldebehörde der Hauptwohnung, falls der Ausländer mehrere Wohnungen in 
Deutschland hat. 

Zu Nummer 2 

Absatz 2 bewirkt, dass mit Inkrafttreten des Gesetzes die Meldebehörden einmalig die AZR-Nummer für die 
Personen erhalten, zu denen sie nach der alten Fassung des § 18e die AKN-Nummern erhalten haben. Dies soll 
unter Nutzung der bestehenden Fortschreibungsnachricht geschehen. Die hierbei zu übermittelnde „alte“ AKN-
Nummer ist notwendig, damit der Datensatz der richtigen Person im Melderegister zugeordnet werden kann. Sie 
wird anschließend durch die AZR-Nummer ersetzt. 
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Zu Artikel 8 (Änderung des Bundesmeldegesetzes) 

Zu Nummer 1 

Bei Datensätzen, die an die Meldebehörden übermittelt werden, ist künftig die AZR-Nummer enthalten. Nur sie 
ist daher künftig zu speichern. Da in Datensätzen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 18e AZRG im 
Melderegister gespeichert wurden, statt der AZR-Nummer noch die AKN-Nummer enthalten ist, muss deren al-
ternative Speicherung für eine Übergangszeit möglich sein. 

Zu Nummer 2 

Die AZR-Nummer, übergangsweise die Seriennummer des Ankunftsnachweises, wird in § 3 Absatz 1 Num-
mer 17a BMG zum Zweck der eindeutigen Zuordnung gespeichert. Sie wird zu diesem Zeitpunkt auch noch nach 
einem Wegzug benötigt. Denn auch dann können z. B. noch Änderungsmitteilungen des AZR nach § 18e AZRG 
eingehen, die an die neu zuständige Meldebehörde weitergeleitet werden müssen. Auch nach einer Abmeldung 
von Amts wegen ist bei einer späteren Wiederanmeldung die AZR-Nummer erforderlich, um die Person im Re-
gister wieder auffinden zu können. 

Zu Nummer 3 

Die AZR-Nummer darf zum Zweck der eindeutigen Zuordnung nach § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 AZRG 
gespeichert werden, solange dies nach § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 AZRG zulässig ist. Infolgedessen entfällt 
die Anknüpfung an die Gültigkeitsdauer des AKN. Die AZR-Nummer ist zu löschen, sobald der Meldebehörde 
die Mitteilung der Ausländerbehörde über die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EU gemäß § 90a Absatz 1 Satz 3 AufenthG zugeht. 

Zu Nummer 4 

Mit der Ersetzung der AKN-Nummer durch die AZR-Nummer als Zuordnungsmerkmal ist es ausreichend, dass 
es sich um eine Person handelt, die dem Personenkreis des § 18e AZRG angehört und als auslösendes Ereignis 
für die Anmeldung der Zuzug in die Aufnahmeeinrichtung stattgefunden hat. Eine materielle Änderung ist hiermit 
nicht verbunden. 

Zu Artikel 9 (Änderung der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung) 

Zu Nummer 1 

Mit den Änderungen in Nummer 1 wird nachvollzogen, dass die AZR-Nummer auch im Verkehr zwischen den 
Meldebehörden die AKN-Nummer als Zuordnungsmerkmal ersetzt. Da dies Umstellungen im Sinne des neuen 
§ 18e Absatz 2 AZRG erfordert, bedarf es der übergangsweisen Speicherung der AKN-Nummer, bis diese Um-
stellung abgeschlossen ist. 

Zu Nummer 2 

Die Änderungen in Nummer 2 beruhen auf dem Umstand, dass eine direkte Kommunikation zwischen Meldebe-
hörde und AZR nur so lange stattfindet, wie die Person zu dem in § 18e AZRG genannten Personenkreis gehört. 
Danach darf diese Kommunikation nicht mehr stattfinden. Folglich muss im Fall eines Umzugs die Zuzugsmel-
debehörde über diesen Umstand informiert werden. 

Zu Artikel 10 (Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung) 

Mit der Änderung wird die Datenübermittlung an das AZR nach § 6 Absatz 1 Nummer 9 AZRG technisch umge-
setzt. Auf die Begründung zu Artikel 7 wird ergänzend verwiesen. Die Erfahrung mit der bisherigen Regelung 
hat gezeigt, dass eine Datenübermittlung der Meldebehörde an das AZR nur im Fall des Wohnungswechsels er-
forderlich ist. 

Zu Artikel 11 (Evaluierung) 

Die Auswirkungen der Maßnahmen dieses Gesetzes sollen nach einer Anlaufzeit unter Einbeziehung externen 
wissenschaftlichen Sachverstands überprüft werden. 

Zu Artikel 12 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Das Inkrafttreten wird auf den frühestmöglichen Zeitpunkt gelegt. 
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Die Änderungen am AZRG und an der AZRG-DV, die umfangreiche technische Änderungen erforderlich ma-
chen, können insbesondere wegen der zu beachtenden Releasezeiträume erst zum 1. November 2019 bzw. 9 Ka-
lendermonate nach Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. 

Die Absenkung des Mindestalters für die Abnahme von Fingerabdrücken soll zur Vermeidung von zusätzlichen 
Verwaltungsaufwänden erst in Kraft treten, wenn die EURODAC-III-Verordnung in Kraft tritt, mit der europa-
weit ebenfalls eine Absenkung erreicht wird.  

Änderungen mit Bezug zum Meldewesen können wegen der erforderlichen technischen Anpassungen in den 
Fachverfahren erst am 1. November 2019 in Kraft treten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Absatz 1 NKRG: 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Verbesserung der Registrierung und  
des Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken  
– Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetz (NKR-Nr. 4570, BMI) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens 

geprüft. 

I. Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger 

Jährlicher Zeitaufwand: 800 Stunden (15 Minuten/Fall) 

Jährliche Sachkosten: Keine Auswirkungen 

Wirtschaft Keine Auswirkungen 

Verwaltung 

Bund 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 2,2 Mio. Euro 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 7,7 Mio. Euro 

Länder und Kommunen 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 1,0 Mio. Euro 

Einmaliger Erfüllungsaufwand:  nicht quantifiziert 

Evaluierung Eine Evaluierung erfolgt bis zum 31.12.2023. Dem Deut-
schen Bundestag muss Bericht erstattet werden. 

Ziel: Ziel des Regelungsvorhabens ist es, die im Ausländer-
zentralregister (AZR) gespeicherten Informationen allen 
öffentlichen Stellen im Rahmen der erforderlichen Aufga-
benerfüllung effizient zur Verfügung stellen zu können. 
Evaluiert werden soll, ob dies in der Praxis in der erfor-
derlichen Zeit und Qualität gelingt und ob Missbrauch 
verhindert werden kann.  

Kriterien/Indikatoren: Evaluationskriterien beziehen sich auf die Schnelligkeit 
der Informationsbeschaffung im AZR sowie die Eindeu-
tigkeit, Vollständigkeit und Qualität der im AZR enthalte-
nen Daten sowie die zulässige Verwendung der Daten.  
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Datengrundlage: Grundlage der Evaluierung ist eine wissenschaftliche Un-
tersuchung unter Einbeziehung der Praktiker. Eine zu-
sätzliche Datengrundlage bilden insbesondere beste-
hende Nutzungsstatistiken des AZR. 

Erwägungen zur Rechts- und 
Verwaltungsvereinfachung und 
zur Alternativendarstellung 

Das vorliegende Regelungsvorhaben leistet einen wich-
tigen Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung. Im Zuge der 
Vorbereitung des Regelungsvorhabens waren zwischen-
zeitlich Regelungsalternativen erwogen und dargestellt 
worden, die eine weniger umfassende Umsetzung der 
von der Praxis geäußerten Änderungsbedarfe ermöglicht 
hätten. Die nun gewählten Regelungen entsprechen in 
hohem Maße den Anforderungen der Praxis, wenngleich 
einige Weiterentwicklungsbedarfe fortbestehen.  

In der Wirkung der bereits bestehenden und der hier neu 
getroffenen Regelungen kommt es jedoch auch auf die 
Umsetzung in den Ländern und Kommunen an. Nicht alle 
bekannten Verbesserungsmöglichkeiten im Umgang mit 
dem AZR sind auf fehlende oder untaugliche Regelun-
gen zurückzuführen, sondern hängen in hohem Maße 
vom konkreten Vollzug vor Ort ab. 

Das Bundesinnenministerium war bemüht, die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand mit 
Hilfe des Statistischen Bundesamtes nachvollziehbar darzustellen. Dies ist für die Eben des 
Bundes ganz überwiegend gelungen. Nicht ausreichend ist die Darstellung des Aufwandes 
der Länder und Kommunen, insbesondere was deren einmaligen IT-Umstellungsaufwand be-
trifft. Dies gilt auch für die positiven, d.h. aufwandsreduzierenden Aspekte, etwa den zu er-
wartenden Rückgang manueller Auskünfte aus dem AZR oder die Verringerung von Fehlern 
durch stärkere Nutzung der eindeutigen AZR-Nummer.  

Der Nationale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags deshalb 
Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsentwurf. 
Das Bundesinnenministerium wird die fehlenden Aufwandsänderungen für die Ebene der 
Länder und Kommunen sowie die Entlastungseffekte bis Ende März 2019 nacherfassen. 

Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015/2016 wurde mit der Konsolidierung des Ausländerzent-
ralregisters (AZR) und seiner Weiterentwicklung zu einer Informationsplattform für alle am 
Asyl- und Integrationsmanagement beteiligten Behörden begonnen. Dieser Prozess wird 
durch das vorliegende Regelungsvorhaben vorangetrieben, indem Optimierungsbedarfe der 
Verwaltungspraxis aufgegriffen und Hürden für die effektive und effiziente Nutzung des AZR 
abgebaut werden. Das vorliegende Regelungsvorhaben leistet daher einen wichtigen Bei-
trag zur Verwaltungsvereinfachung, der nach dem Scheitern eines artverwandten Rege-
lungsentwurfs am Ender der letzten Legislaturperiode lange überfällig war.  

Daran sollten weitere Maßnahmen anknüpfen, die dazu beitragen, die Qualität der im AZR 
enthaltenen Informationen, d.h. ihre Eindeutigkeit, Vollständigkeit und Aktualität, zu verbes-
sern. Das AZR ist das wichtigste Instrument des Asyl- und Flüchtlingsmanagements in ei-
nem komplexen, über zahlreiche Ressortgrenzen und Verwaltungsebenen hinwegreichen-
den Verwaltungsprozess. Entsprechend energisch muss es auch nach dem Abflauen der 
akuten Krise und über das mit diesem Regelungsvorhaben vorangebrachte Maß weiterent-
wickelt werden. Ziel sollte es sein, das AZR zur einer vollständigen, qualitativ hochwertigen 
Verlaufsdokumentation auszubauen, die allen betroffenen Behörden über den jeweils aktu-
ellen Stand des Verfahrens einschließlich der Rechtsmittelverfahren tagesaktuell und unmit-
telbar Auskunft gibt. 
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II. Im Einzelnen 

Im Zuge der Flüchtlingskrise wurde mit dem Asylpaket III (Erstes Datenaustauschverbesse-

rungsgesetz) die rechtliche Grundlage geschaffen, um insbesondere Asylsuchende und 

Flüchtlinge frühzeitig im Ausländerzentralregister zu registrieren und die erfassten Daten allen 

relevanten öffentlichen Stellen soweit erforderlich elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

Gleichwohl gibt es insbesondere in den Ländern und Kommunen den Bedarf, die Nutzungs-

möglichkeiten des AZR weiterzuentwickeln, um das Asyl- und Flüchtlingsmanagement effizi-

enter organisieren und steuern zu können.  

Ziel des Gesetzesentwurfs ist es, diesen Bedarfen Rechnung zu tragen und die Nutzung des 

AZR zu vereinfachen. Der Regelungsentwurf enthält folgende wesentliche Maßnahmen: 

Weitere Digitalisierung des Asylverfahrens 

 Abrufe von Daten aus dem AZR im automatisierten Verfahren dürfen derzeit nur von Per-

sonen vorgenommen werden, die vom Leiter der abrufenden Stelle hierzu besonders er-

mächtigt worden sind. Diese Verwaltung der Zugriffsrechte hat sich als unflexibel erwie-

sen. Für die Prüfung der Berechtigung zum automatisierten Datenabruf aus dem AZR 

soll eine Authentisierung von Organisationseinheiten an Stelle von Einzelpersonen er-

möglicht werden.  

 Die Möglichkeit zum automatisierten Abruf aus dem AZR soll zukünftig allen relevanten 

Behörden erleichtert werden. Hierzu werden die Jugendämter, die Staatsangehörigkeits- 

und Vertriebenenbehörden sowie die deutschen Auslandsvertretungen, die Polizei beim 

Deutschen Bundestag, das Bundesamt für Justiz und die Deutsche Rentenversicherung 

in den Katalog der im automatisierten Verfahren Abrufberechtigten aufgenommen.  

 Bei Asyl- und Schutzsuchenden ist die Identität oft noch nicht vollständig gesichert, da 

amtliche Dokumente häufig fehlen, die Datenerhebung oft auf den mündlichen Angaben 

der Betroffenen beruht und die Übertragung ausländischer Namen in eine lateinische 

Schreibweise fehleranfällig ist. Eine eindeutige und verlässliche Identifizierung zwischen 

den IT-Verfahren von Bund, Ländern und Kommunen anhand der zur Verfügung stehen-

den Grundpersonalien ist oft nicht möglich. Daher soll verstärkt die AZR-Nummer zur 

eindeutigen Zuordnung von Ausländern genutzt werden dürfen. Die AZR-Nummer soll 

zudem nicht nur auf den Ankunftsnachweis, sondern auch auf die Bescheinigung über 

die Aufenthaltsgestattung sowie die Bescheinigung über die Duldung und die Fiktionsbe-

scheinigung aufgedruckt werden. 

 Derzeit dürfen die Daten aus dem AZR, die für die Steuerung und Koordinierung der den 

Ländern und Kommunen obliegenden Aufgaben erforderlich sind, nicht in jedem Fall zu-

sammen mit weiteren Daten der Behörde an andere am Prozess beteiligte öffentliche 

Stellen weiterübermittelt werden. Dies soll erleichtert werden. 

 Öffentliche Stellen erhalten – sofern berechtigt – Grunddaten aus dem AZR. Der Umfang 

der Grunddaten ist für die Aufgabenerfüllung der anfragenden Behörden nicht immer aus-

reichend und soll um die Anschrift im Bundesgebiet sowie um die Angabe über die Ertei-

lung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU erwei-

tert werden. 

 Um die Nutzung des AZR zu erleichtern und die Datenqualität zu steigern, soll das Da-

tenaustauschformat „XAusländer“, das bereits für bestimmte Schnittstellen des AZR ge-

nutzt wird, für die gesamte Kommunikation mit dem AZR verbindlich festgelegt werden.  
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Maßnahmen zur Verbesserung der Registrierung von unbegleiteten minderjährigen Auslän-
dern 

 In der Praxis verläuft die Registrierung von unbegleiteten Kindern und minderjährigen 

Jugendlichen noch nicht optimal. Unbegleitete Kindern und minderjährige Jugendliche 

sollen zukünftig bereits zeitnah zu ihrer Einreise – und damit vor der Stellung eines Asyl-

antrags durch die Notvertretung des Jugendamts oder den Vormund – im Wege der 

Amtshilfe auch durch Aufnahmeeinrichtungen oder Außenstellen des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) registriert werden können.  

 Das Mindestalter für die Abnahme von Fingerabdrücken wird auf den Zeitpunkt der Voll-

endung des sechsten Lebensjahres herabgesetzt (derzeit 14. Lebensjahr), um die Iden-

tität erleichtert verifizieren zu können. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsabgleiche bei Drittstaatsangehörigen 

 Die erkennungsdienstliche Behandlung von Ausländern durch die Bundespolizei im Rah-

men des behördlichen Erstkontakts wird auch außerhalb des 30 Kilometer Grenzraums 

in den anderen Aufgabenbereichen der Bundespolizei gestattet. Die bisherige Beschrän-

kung hat zur Folge, dass außerhalb 30 Kilometer Grenzraums keine unmittelbare erken-

nungsdienstliche Behandlung erfolgen kann und die technischen Sicherheitsüberprü-

fungsverfahren nicht automatisiert in Gang gesetzt werden. 

 Im Rahmen des Visumverfahrens sowie des aufenthalts- und asylrechtlichen Verfahrens 

finden technische Sicherheitsabgleiche der Antragsteller mit Erkenntnissen der Sicher-

heitsbehörden statt. Zukünftig sollen auch die Erkenntnisse der Bundespolizei berück-

sichtigt werden können. Zudem soll das Verfahren auch auf Drittstaatsangehörigen im 

asylrechtlichen Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren sowie bei Übernahmeersuchen ei-

nes anderen Mitgliedstaates (nach Dublin-VO) angewendet werden.  

Maßnahmen zur besseren Steuerung der Rückführung und freiwilligen Ausreise 

 Bei vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern, bei denen Maßnahmen zur Feststellung 

und Sicherung der Identität durchgeführt wurden, sollen entsprechende (biometrische) 

Daten im AZR gespeichert werden dürfen, um eine eindeutige Identifizierung zur Vorbe-

reitung von Abschiebungen sicherzustellen. 

 Es besteht ein öffentliches Interesse an der Förderung freiwilliger Ausreisen. Diese erfolgt 

dezentral in den Ländern und wird nicht zentral gespeichert, weshalb auch keine validen 

Zahlen hierzu vorhanden sind. Zudem können ungerechtfertigte Inanspruchnahmen nicht 

effektiv aufgedeckt und bekämpft werden. Daher sollen Förderungen freiwilliger Ausrei-

sen zukünftig im AZR gespeichert werden. Die zentrale Speicherung ist auch zu statisti-

schen Auswertungen mit dem Ziel der Migrationssteuerung notwendig.  

Mit dem Gesetzentwurf soll ferner ein Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister 

und -senatoren der Länder zur Abwicklung der Fundpapier-Datenbank vom 11./12. Dezember 

2014 umgesetzt werden. 

II.1  Erfüllungsaufwand 

Das Bundesinnenministerium war bemüht, die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand mit 

Hilfe des Statistischen Bundesamtes nachvollziehbar darzustellen. Dies ist für die Eben des 

Bundes ganz überwiegend gelungen. Nicht ausreichend ist die Darstellung des Aufwandes 

der Länder und Kommunen, insbesondere was deren einmaligen IT-Umstellungsaufwand be-
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trifft. Dies gilt auch für die positiven, d.h. aufwandsreduzierenden Aspekte, etwa den zu er-

wartenden Rückgang manueller Auskünfte aus dem AZR oder die Verringerung von Fehlern 

durch stärkere Nutzung der eindeutigen AZR-Nummer. 

Bürgerinnen und Bürger 

Minderjährigen Ausländern entsteht durch die Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken durch 

die Absenkung des Alters ein jährlicher Mehraufwand. Die Fallzahl der betroffenen Kinder 

und Jugendlichen liegt bei rund 3.200. Als Zeitaufwand werden 15 Minuten je Fall geschätzt. 

Damit ergibt sich ein jährlicher Aufwand von rund 800 Stunden. Von der sonst üblichen Um-

rechnung in Euro wird – da Kinder und Jugendliche betroffen sind – in diesem Falle abgese-

hen. Sachkosten fallen nicht an. 

Wirtschaft 

Die Wirtschaft ist im Grunde nicht betroffen. 

Bei der Verarbeitung von Forschungsdaten durch private Forschungseinrichtungen entsteht 

Erfüllungsaufwand für die Pseudonymisierung der Daten, der vom Ressort nicht beziffert wer-

den konnte.  

Verwaltung (Bund) 

Bund 
jährlich 

Fallzahl 
Zeitaufwand 
in Min. pro 

Fall 

Lohnsatz in 
Euro/h 

Personalkos-
ten in Tsd. 

Euro 

Sachkosten in 
Tsd. Euro 

Vorgabe 2 
Durchführung der Zulassung zum automatisierten Verfahren (Bundesverwaltungsamt) 

200 15 43,40 2 3 

Vorgabe 3 
(Anteil Bund) 

Antrag auf Zulassung zum automatisierten Verfahren (Auslandsvertretungen, etc.) 

83 30 61,90 3 - 

Vorgabe 4 

Benutzerpflege für automatisiertes Verfahren und Betreuung der Zertifikatsverantwort-
lichen (Bundesverwaltungsamt) 

7.250 15 43,40 79 - 

Vorgabe 5 

Umstellung der IT-Verfahren wegen der Erweiterung der Grunddaten im AZR (Bundes-
verwaltungsamt) 

2 96.000 43,40 139 - 

Vorgabe 7 
(Anteil Bund) 

Abnahme von Fingerabdrücken bei minderjährigen Ausländern (z. B. BAMF-Außen-
stellen) 

1.000 15 42,40 11 - 

Vorgabe 9 

Übermittlung und Verarbeitung von Fingerabdruckdaten von 6 bis 14- jährigen (1,8 
Stellen im Bundeskriminalamt) 

1,8 96.000 43,40 125 80 

Vorgabe 10 
Erweiterung der statistischen Merkmale aus dem AZR (Statistisches Bundesamt) 

10 240 41,05 2 - 

Vorgabe 16 

Erweiterung des relevanten Personenkreises für Abgleiche im Asylkonsultationsverfah-
ren (Bundesverwaltungsamt; nur teilweise quantifiziert) 

48.000 1,5 31,70 38 20 

Vorgabe 17 

Berücksichtigung der Erkenntnisse der BPOL bei Sicherheitsabgleichen (2 Stellen bei 
der Bundespolizei) 

2 96.000 43,40 139 - 

Vorgabe 22 

Abschaffung der Fundpapierdatenbank und Ersetzung durch ein anderes Fundpapier-
verfahren 

- - - - 20 
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Bund 
jährlich 

Fallzahl 
Zeitaufwand 
in Min. pro 

Fall 

Lohnsatz in 
Euro/h 

Personalkos-
ten in Tsd. 

Euro 

Sachkosten in 
Tsd. Euro 

Vorgabe 23 
Aufwände im IT-Betrieb des IT-Fachverfahrens „AZR“ (ITZ-Bund) 

- - - - 1.400 

Vorgabe 25 
Einwilligung zur Weitergabe von Forschungsdaten geben (BAMF) 

60 3.360 38,80 130 - 

Vorgabe 26 
Einwilligung zur Weitergabe von Forschungsdaten einholen (BAMF) 

- - - marginal - 

Vorgabe 28 

Pseudonymisierung von Forschungsdaten (Forschungseinrichtungen; nicht quantifi-
ziert) 

- - - - - 

Zwischensummen 668 1.523 

Jährlicher Erfüllungsaufwand gesamt 2.191 T Euro

Bund 
einmalig 

Fallzahl 
Zeitaufwand 
in Min. pro 

Fall 

Lohnsatz in 
Euro/h 

Personalkos-
ten in Tsd. 

Euro 

Sachkosten in 
Tsd. Euro 

Vorgabe 2 
Durchführung der Zulassung zum automatisierten Verfahren (Bundesverwaltungsamt) 

1.827 120 43,40 159 6 

Vorgabe 3 
(Anteil Bund) 

Antrag auf Zulassung zum automatisierten Verfahren (Auslandsvertretungen, etc.) 

250 45 61,90 12 - 

Vorgabe 5 

Umstellung der IT-Verfahren wegen der Erweiterung der Grunddaten im AZR (Bundes-
verwaltungsamt) 

1 - - - 1.000 

Vorgabe 6 

Umstellung der IT-Verfahren zur Nutzung der AZR-Nummer als eindeutiges Zuord-
nungsmerkmal (Bundesverwaltungsamt) 

- - - - 500 

Vorgabe 8 

Einführung neuer Speichersachverhalte im AZR und Änderung von Speicherungen 
(Bundesverwaltungsamt) 

- - - - 183 

Vorgabe 9 

Anpassungen zur Übermittlung und Verarbeitung von Fingerabdruckdaten von 6 bis 
14- jährigen (Bundeskriminalamt) 

- - - - 760 

Vorgabe 10 
Erweiterung der statistischen Merkmale aus dem AZR (Statistisches Bundesamt) 

1 7.200 54,36 7 80 

Vorgabe 11 
Änderung des Vordrucks für Bescheinigungen (keine Auswirkungen) 

- - - - - 

Vorgabe 12 

Nennung der AZR-Nummer in Entscheidungen und Bescheinigungen (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 

- - - - 293 

Vorgabe 13 

Speicherung zusätzlicher Angaben für Ausländer, die vollziehbar ausreisepflichtig sind 
(Bundesverwaltungsamt) 

- - - - 250 

Vorgabe 18 
IT-Anpassungen beim Bundesnachrichtendienst 

- - - - 95 
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Bund 
einmalig 

Fallzahl 
Zeitaufwand 
in Min. pro 

Fall 

Lohnsatz in 
Euro/h 

Personalkos-
ten in Tsd. 

Euro 

Sachkosten in 
Tsd. Euro 

Vorgabe 19 
Einrichten einer Schnittstelle zu den Auslandsvertretungen 

- - - - 80 

Vorgabe 20 

Technische Anpassungen in Bezug auf Zuverlässigkeits- und Sicherheitsüberprüfun-
gen (Bundeskriminalamt) 

- - - - 50 

Vorgabe 21 
IT-Anpassungen beim Bundesamt für Verfassungsschutz 

- - - - 300 

Vorgabe 22 

Abschaffung der Fundpapierdatenbank und Ersetzung durch ein anderes Fundpapier-
verfahren 

- - - - 110 

Vorgabe 23 
Aufwände im IT-Betrieb des IT-Fachverfahrens „AZR“ (ITZ-Bund) 

- - - - 3.800 

Zwischensummen 178 7.507 

Einmaliger Erfüllungsaufwand gesamt 7.685 T Euro

Die Vorgaben Nr. 3 und Nr. 7 wurden vom Ressort als ebenenübergreifender Aufwand dar-

gestellt, obwohl eine Differenzierung zwischen Bund und Ländern/Kommunen möglich ist. 

Diese Differenzierung wurde in der hiesigen Darstellung berücksichtigt. 

Verwaltung (Länder/Kommunen) 

Während die IT-Umstellungsaufwände des Bundes ausführlich dargestellt wurden, finden sich 

zu den IT-Umstellungsaufwänden auf Landes- und Kommunalebene keinerlei Ausführungen 

im Regelungsvorhaben. Auch wenn sich die Länder und Kommunalen Spitzenverbände in 

Ihren Stellungnahmen nicht zum Erfüllungsaufwand geäußert haben, ist das Ressort dennoch 

verpflichtet, diese Aufwände darzustellen.   

Länder/ 
Kommunen 
jährlich 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Min. pro Fall 

Lohnsatz in 
Euro/h 

Personalkos-
ten in Tsd. 

Euro 

Sachkosten in 
Tsd. Euro 

Vorgabe 1 

Ersuchende Behörde prüft vor der Weiterübermittlung die Richtigkeit und Aktualität der 
Daten 

20.000 1 31,40 10 - 

Vorgabe 3 
(Anteil Länder/ 
Kommunen) 

Antrag auf Zulassung zum automatisierten Verfahren (Jugendämter, etc.) 

517 30 61,90 16 - 

Vorgabe 7 
(Anteil Länder/ 
Kommunen) 

Abnahme von Fingerabdrücken bei minderjährigen Ausländern (Erstaufnahmeeinrich-
tungen, etc.) 

2.200 15 42,40 23 

Vorgabe 14 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten bezogen auf die Förderung von 
Ausreisen 

29.500 7 42,40 146 

Vorgabe 15 

Speicherung zusätzlicher Angaben für Ausländer, für die ein Übernahmeersuchen an 
Deutschland gestellt wurde (nicht quantifiziert) 

- - - - - 

Vorgabe 24 

Begleitung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zur Abgabe von Fingerabdrü-
cken (Jugendämter) 

3.200 20 40,80 44 - 
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Länder/ 
Kommunen 
jährlich 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Min. pro Fall 

Lohnsatz in 
Euro/h 

Personalkos-
ten in Tsd. 

Euro 

Sachkosten in 
Tsd. Euro 

Vorgabe 27 
Übermittlung von Daten an das BAMF zum Zwecke der Forschung (Ausländerbehörden)

20.000 5 40,80 68 - 

Vorgabe 29 

Mitteilungspflicht an das BAMF über die Einleitung und Erledigung von gegen Asylbe-
werber geführten Strafverfahren (Strafverfolgungsbehörden) 

504.421 2 40,80 690 - 

Zwischensummen 997 - 

Jährlicher Erfüllungsaufwand gesamt 997 T Euro

Die Vorgabe Nr. 14 wurden vom Ressort als ebenenübergreifender Aufwand dargestellt, ob-

wohl ganz überwiegend Länder und Kommunen betroffen sind. In der hiesigen Darstellung 

wird der Aufwand von Vorgabe 14 daher der Landesebene zugeordnet. 

Länder/ 
Kommunen 
einmalig 

Fallzahl 
Zeitaufwand in 
Min. pro Fall 

Lohnsatz in 
Euro/h 

Personalkos-
ten in Tsd. 

Euro 

Sachkosten in 
Tsd. Euro 

Vorgabe 3 
(Anteil Länder/ 
Kommunen) 

Antrag auf Zulassung zum automatisierten Verfahren (Jugendämter, etc.) 

1.577 45 61,90 73 - 

Umstellung der IT-Systeme in Ländern und Kommunen (nicht quantifiziert) 

- - - - - 

Zwischensummen 73 - 

Einmaliger Erfüllungsaufwand gesamt 73 T Euro

II.3 Erwägungen zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung und zu anderen Lösungsmög-
lichkeiten  

Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015/2016 wurde mit der Konsolidierung des Ausländerzentral-

registers (AZR) und seiner Weiterentwicklung zu einer Informationsplattform für alle am Asyl- 

und Integrationsmanagement beteiligten Behörden begonnen. Dieser Prozess wird durch das 

vorliegende Regelungsvorhaben vorangetrieben, indem Optimierungsbedarfe der Verwal-

tungspraxis aufgegriffen und Hürden für die effektive und effiziente Nutzung des AZR abge-

baut werden. Wesentliche Regelungsinhalte sollten bereits zum Ende der letzten Legislatur-

periode beschlossen werden und warten seither auf eine Umsetzung. Insofern leistet das vor-

liegende Regelungsvorhaben einen wichtigen und längst überfälligen Beitrag zur Verwal-

tungsvereinfachung. 

Mit der (1) breiteren Nutzbarkeit der AZR-Nummer als eindeutigem Identifizierungsmerkmal 

im Datenaustausch mit dem AZR und zwischen Behörden, (2) der Erweiterung des Kreises 

der automatisiert Abrufberechtigten, (3) der erleichterten Authentisierung (Akkreditierung der 

zugriffberechtigten Stellen auf Behörden, und nicht mehr auf Mitarbeiterebene), (4) der Her-

absetzung der Altersgrenze zur Registrierung von Fingerabdrücken (von 14 auf 6 Jahre) und 

(5) der Erweiterung des AZR um weitere notwendige Daten für den Vollzug werden wichtige 

Forderungen umgesetzt. 

Nicht umgesetzt wird die Forderung, im AZR einen Speichersachverhalt über anhängige Ver-

waltungsgerichtsverfahren und deren Stand bzw. Ausgang aufzunehmen. Eine solche Ände-

rung brächte nach Einschätzung des Ressorts eine Vielzahl von Folgefragen insbesondere in 

Bezug auf die Datenpflege mit sich, die zunächst geklärt werden müssten. Ähnliches gilt für 
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den Vorschlag, die Dokumente für den Ankunftsnachweis und die Aufenthaltsgestattung zu-

sammenzuführen und ggf. weitere, artverwandte Dokumente wie die Duldung und die Fikti-

onsbescheinigung einzubeziehen.  

Laut Koalitionsvertrag soll das AZR „in Zusammenarbeit mit den Ländern zu einem insgesamt 

den zeitgemäßen Anforderungen entsprechenden zentralen Ausländerdateisystem“ weiter-

entwickelt werden. Dieser Auftrag wird durch das vorliegende Regelungsvorhaben erst zum 

Teil erfüllt. Die Evaluierung des Ersten Datenaustauschverbesserungsgesetzes, die für Ende 

2019 vorgesehen ist, bietet die Chance, bereits bekannte und weitere Optimierungsvor-

schläge aufzugreifen und das AZR über die in diesem Regelungsvorhaben enthaltenen dring-

lichen Änderungen hinaus noch tiefgreifender zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Ziel 

sollte es sein, das AZR zur einer vollständigen, qualitativ hochwertigen Verlaufsdokumenta-

tion auszubauen, die allen betroffenen Behörden über den jeweils aktuellen Stand des Ver-

fahrens einschließlich der Rechtsmittelverfahren tagesaktuell und unmittelbar Auskunft gibt. 

In der Wirkung der bereits bestehenden und der hier neu getroffenen Regelungen kommt es 

jedoch auch auf die Umsetzung in den Ländern und Kommunen an. Nicht alle bekannten 

Verbesserungsmöglichkeiten im Umgang mit dem AZR sind auf fehlende oder untaugliche 

Regelungen zurückzuführen, sondern hängen in hohem Maße vom konkreten Vollzug vor Ort 

ab. 

II.4 Evaluierung 

Eine Evaluierung erfolgt bis zum 31.12.2023. Dem Deutschen Bundestag muss Bericht er-

stattet werden. 

Ziel des Regelungsvorhabens ist es, die im Ausländerzentralregister (AZR) gespeicherten 

Informationen allen öffentlichen Stellen im Rahmen der erforderlichen Aufgabenerfüllung 

übermitteln zu können. Evaluiert werden soll, ob dies in der Praxis in der erforderlichen Zeit 

und Qualität gelingt und ob Missbrauch verhindert werden kann. 

Evaluationskriterien beziehen sich auf die Schnelligkeit der Informationsbeschaffung im AZR 

sowie der Eindeutigkeit, Vollständigkeit und Qualität der im AZR enthaltenen Daten sowie die 

zulässige Verwendung der Daten. 

Evaluiert werden sollen insbesondere die Nutzung der AZR-Nummer zur eindeutigen Zuord-

nung, die erleichterte Weiterübermittlung von Grundpersonalien an öffentliche Stellen, der 

Datenabgleich mit Sicherheitsbehörden und die Erfassung und Förderung der freiwilligen 

Ausreise sowie die Verwendung der Daten durch die abrufenden Stellen. 

Grundlage der Evaluierung ist eine wissenschaftliche Untersuchung unter Einbeziehung der 

Praktiker. Eine zusätzliche Datengrundlage bilden insbesondere bestehende Nutzungsstatis-

tiken des AZR. 

III. Ergebnis 

Das Bundesinnenministerium war bemüht, die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand mit 

Hilfe des Statistischen Bundesamtes nachvollziehbar darzustellen. Dies ist für die Eben des 

Bundes ganz überwiegend gelungen. Nicht ausreichend ist die Darstellung des Aufwandes 

der Länder und Kommunen, insbesondere was deren einmaligen IT-Umstellungsaufwand be-

trifft. Dies gilt auch für die positiven, d.h. aufwandsreduzierenden Aspekte, etwa den zu er-

wartenden Rückgang manueller Auskünfte aus dem AZR oder die Verringerung von Fehlern 

durch stärkere Nutzung der eindeutigen AZR-Nummer.  

Der Nationale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags deshalb 

Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsentwurf. Das 
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Bundesinnenministerium wird die fehlenden Aufwandsänderungen für die Ebene der Länder 

und Kommunen sowie die Entlastungseffekte bis Ende März 2019 nacherfassen. 

Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015/2016 wurde mit der Konsolidierung des Ausländerzentral-

registers (AZR) und seiner Weiterentwicklung zu einer Informationsplattform für alle am Asyl- 

und Integrationsmanagement beteiligten Behörden begonnen. Dieser Prozess wird durch das 

vorliegende Regelungsvorhaben vorangetrieben, indem Optimierungsbedarfe der Verwal-

tungspraxis aufgegriffen und Hürden für die effektive und effiziente Nutzung des AZR abge-

baut werden. Das vorliegende Regelungsvorhaben leistet daher einen wichtigen Beitrag zur 

Verwaltungsvereinfachung, der nach dem Scheitern eines artverwandten Regelungsentwurfs 

am Ender der letzten Legislaturperiode lange überfällig war.  

Daran sollten weitere Maßnahmen anknüpfen, die dazu beitragen, die Qualität der im AZR 

enthaltenen Informationen, d.h. ihre Eindeutigkeit, Vollständigkeit und Aktualität, zu verbes-

sern. Das AZR ist das wichtigste Instrument des Asyl- und Flüchtlingsmanagements in einem 

komplexen, über zahlreiche Ressortgrenzen und Verwaltungsebenen hinwegreichenden Ver-

waltungsprozess. Entsprechend energisch muss es auch nach dem Abflauen der akuten 

Krise und über das mit diesem Regelungsvorhaben vorangebrachte Maß weiterentwickelt 

werden. Ziel sollte es sein, das AZR zur einer vollständigen, qualitativ hochwertigen Verlaufs-

dokumentation auszubauen, die allen betroffenen Behörden über den jeweils aktuellen Stand 

des Verfahrens einschließlich der Rechtsmittelverfahren tagesaktuell und unmittelbar Aus-

kunft gibt. 

Dr. Ludewig Prof. Dr. Kuhlmann 

Vorsitzender Berichterstatterin 
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Anlage 3 

Stellungnahme der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates  

Die Bundesregierung nimmt zur Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates vom 23. Januar 2019 wie 
folgt Stellung:  

Der zwischen den die Bundesregierung tragenden Parteien geschlossenen Koalitionsvertrag sieht vor, das AZR 
zu ertüchtigen, um belastbarere Auskünfte erhalten zu können, allen relevanten Behörden unkomplizierten Zugriff 
zu ermöglichen und es auch zur besseren Steuerung  der freiwilligen Ausreise und Rückführung einsetzen zu 
können. Der Gesetzentwurf setzt insoweit den Koalitionsvertrag um. 

Hinsichtlich der vom NKR kritisierten Darstellung des Aufwandes der Länder und Kommunen ist darauf hinzu-
weisen, dass diese Aufwände teilweise bei den ebenenübergreifenden Aufwänden enthalten sind. Das bedeutet, 
dass die Aufwände bei Behörden des Bundes, der Länder und der Kommunen anfallen. Eine eindeutige Zuord-
nung in diesen Ausnahmefällen (Vorgabe 3, 7 und 14) ist nicht möglich. In den Länderstellungnahmen im Rahmen 
der Länderbeteiligung im Oktober/November 2018 gab es keine Angaben zu eventuell anfallendem Erfüllungs-
aufwand seitens der Länder.  

Die Bundesregierung nimmt gleichwohl die Kritik des NKR sehr ernst und wird, auch hinsichtlich eines eventu-
ellen einmaligen IT-Umstellungsaufwands in den Ländern und der positiven, d. h. aufwandsreduzierenden As-
pekte – etwa den zu erwartenden Rückgang manueller Auskünfte aus dem AZR oder die Verringerung von Feh-
lern durch stärkere Nutzung der eindeutigen AZR-Nummer – eine Nacherfassung der fehlenden Aufwandsände-
rungen für die Ebene der Länder und Kommunen sowie der Entlastungseffekte bis Ende März 2019 durchführen. 
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Anlage 4 

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 975. Sitzung am 15. März 2019 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren geeignete Regelungen zu treffen, damit die für 
Integrationsmaßnahmen zuständigen Stellen der Länder und Kommunen die für ihre Tätigkeit erforderlichen 
im Ausländerzentralregister gespeicherten Daten – auch im Wege des automatisierten Verfahrens – nutzen 
können. 

Begründung: 

Durch das Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZRG) wurde der behördenübergreifende Datenaus-
tausch zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken verbessert. Für den Integrationsbereich gestaltet sich die 
behördenübergreifende Datenübermittlung nach wie vor schwierig. 

Das trifft insbesondere die Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene, und hier besonders die Sozialarbeit. 
Bereits in früheren Begründungen zu Gesetzesänderungen des AZRG wurde die Bedeutung des Ausländer-
zentralregisters (AZR) für den Bereich der Integration hervorgehoben. Dort werden Informationen gespei-
chert, die für die schnelle Integration und Arbeitsvermittlung erforderlich sind (Daten über Schulbildung, 
Berufsausbildung, Informationen zur Absolvierung eines Integrationskurses und Sprachkenntnisse, aufent-
haltsrechtlicher Status). Der Bundesagentur für Arbeit und den für die Durchführung der Grundsicherung für 
Arbeit zuständigen Stellen können die entsprechenden Daten nach § 18b AZRG bereits nach der aktuellen 
Rechtslage übermittelt werden, damit diese ihre Aufgaben im Bereich der Integration in den Arbeitsmarkt 
erfüllen können. Die Erwägungen, die zur Aufnahme dieser Regelung ins AZRG geführt haben, gelten 
gleichermaßen auch für migrations- und integrationsspezifische Beratungs- und Begleitungsangebote der 
zuständigen Stellen der Länder und Kommunen. Sie tragen wesentlich zur Erfüllung der staatlichen Aufgabe 
im Bereich der Integration bei. Auch hier ist es für die zügige und korrekte Beratung sowie die Einleitung 
der jeweils passgenauen Integrationsmaßnahmen notwendig, dass möglichst rasch Klarheit über die für die 
Integration wesentlichen Aspekte und den Stand behördlicher Entscheidungen in diesem Kontext geschaffen 
werden kann.  

Die Erfahrung zeigt, dass gerade in diesem Bereich eine Doppelerhebung der Daten sehr zeitaufwändig und 
fehleranfällig ist und einer zügigen Einleitung geeigneter Integrationsmaßnahmen im Wege steht. Für die 
erfolgreiche Aufgabenerfüllung dieser Stellen ist daher eine rasche und vollständige Kenntnis der für den 
Beratungs- und Integrationsprozess erforderlichen Daten notwendig. Auch für diese Stellen ist daher eine 
klare Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung zu schaffen; eine gesetzliche Regelung sollte sich an § 18b 
AZRG orientieren. 

Da es sich bei den für migrations- und integrationsspezifische Beratungs- und Begleitungsangebote zustän-
digen Stellen der Länder und Kommunen um öffentliche Stellen handelt, sollte zudem die Möglichkeit zum 
automatisierten Datenabruf eröffnet werden.  

Auch die für die Integration zuständigen Ministerinnen und Minister und Senatorinnen und Senatoren der 
Länder haben im März 2018 gefordert, die Aufnahme einer Regelung ins AZRG zu prüfen, um einen behör-
denübergreifenden Datenaustausch auch für den Bereich der Integration zu ermöglichen. 
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2. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 10 Absatz  4 Satz 2 Nummer 3, 4 AZRG) 

In Artikel 1 Nummer 5 ist § 10 Absatz 4 Satz 2 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 3 sind die Wörter „jeweils soweit für den Ausländer noch keine Versicherungsnummer 
nach dem Vierten Buch Sozialgesetzbuch bekannt ist,“ zu streichen. 

b) In Nummer 4 ist nach der Angabe „§ 2“ die Angabe „Absatz 1,“ einzufügen. 

Begründung: 

Die im Gesetzentwurf bereits vorgenommene Erweiterung der Nutzung der AZR-Nummer wird begrüßt. 
Durch die hier vorgeschlagenen Änderungen soll eine breitere Nutzung der AZR-Nummer bei der Kommu-
nikation zwischen Behörden ermöglicht werden.  

Die Digitalisierung der Kommunikation zwischen den verschiedenen öffentlichen Stellen schreitet stetig vo-
ran. Damit wird es auch unter Sicherheitsaspekten immer wichtiger, ein möglichst eindeutiges Merkmal wie 
die AZR-Nummer zu haben, das die Zuordnung der ausgetauschten Information zum richtigen Vorgang bei 
jeder öffentlichen Stelle nahezu fehlerfrei ermöglicht. 

Zu Buchstabe a: 

In § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 AZRG-E wird die Verwendung der AZR-Nummer unter anderem in der 
Kommunikation zwischen Leistungsbehörden und Ausländerbehörden auf den Zeitraum eingeschränkt, in 
dem noch keine Versicherungsnummer nach dem Vierten Buch Sozialgesetzbuch bekannt ist. In der Begrün-
dung heißt es hierzu, dass die Versicherungsnummer das üblicherweise für den Abgleich verwendete Ord-
nungsmerkmal in der Kommunikation der Leistungsbehörden mit den Ausländerbehörden sei. Die Kommu-
nikation unter Verwendung dieser Versicherungsnummer ist schon deshalb problematisch, weil sie den Aus-
länderbehörden nicht immer bekannt ist und auch nicht zu den Angaben gehört, die nach den Regelungen 
der Aufenthaltsverordnung im Datensatz eines Ausländers gespeichert werden dürfen. 

Die Ergänzung „jeweils soweit für den Ausländer noch keine Versicherungs-nummer nach dem Vierten 
Buch Sozialgesetzbuch bekannt ist,“ in § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 AZRG sollte gestrichen werden. 
Sinn und Zweck der Vorschrift des § 10 Absatz 4 Satz 2 AZRG ist zum einen die Verhinderung des Leis-
tungsmissbrauchs und zum anderen die Schaffung einer Rechtsgrundlage zur Feststellung der Identität des 
antragstellenden Flüchtlings. Dazu ist oftmals ein Austausch mit anderen leistungsgewährenden Behörden 
beziehungsweise mit der Ausländerbehörde erforderlich. Der Zusatz „jeweils soweit für den Ausländer noch 
keine Versicherungsnummer nach dem Vierten Sozialgesetzbuch bekannt ist,“ bezieht sich auf die Sozial-
versicherungsnummer und engt die Handlungsspielräume der Behörden untereinander erheblich ein. Gerade 
bei der Identitätsfeststellung ist die Sozialversicherungsnummer nicht hilfreich, da sie oftmals fehlerhaft ist 
oder falschen Personen zugeordnet wird. Auch wird die Sozialversicherungsnummer oftmals mehreren an-
tragstellenden Flüchtlingen zugeordnet. Ferner zeigt die Praxis, dass antragstellende Flüchtlinge oftmals ih-
ren Namen und ihr Geburtsdatum ändern. Insofern schränkt der Halbsatz „jeweils soweit für den Ausländer 
noch keine Versicherungsnummer nach dem Vierten Buch Sozialgesetzbuch bekannt ist“, die Datenüber-
mittlung innerhalb der oben genannten Behörden unnötig ein, so dass der beabsichtigte Erfolg gefährdet 
werden könnte. Insofern ist der Halbsatz zu streichen. 

Der Datenaustausch ist dringend erforderlich, um auf Landesebene die digitale Abrechnung von Fallpau-
schalen zur Finanzierung der Kommunen sicherstellen zu können. Beispielsweise wäre der Datenaustausch 
für folgende Gruppen (nicht abschließend) eingeschränkt: 

 ein Asylbewerber arbeitet mindestens auf Minijob-Basis und erhält eine Sozialversicherungsnummer 
(Datenaustausch für die Abrechnung der großen Pauschale ist eingeschränkt); 

 ein abgelehnter Asylbewerber beginnt eine Ausbildung und erhält eine Sozialversicherungsnummer 
(Datenaustausch für die Abrechnung der großen Pauschale ist eingeschränkt); 

 ein anerkannter Flüchtling beginnt eine Ausbildung oder arbeitet und erhält eine Sozialversicherungs-
nummer (Datenaustausch für die Abrechnung der kleinen Pauschale ist eingeschränkt). 

juris Lex QS
05052024 ()



Drucksache 19/8752 – 92 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Zu Buchstabe b: 

Zwar wurde der Personenkreis in § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 AZRG-E gegenüber dem Referentenent-
wurf um die Fälle des § 2 Absatz 2 AZRG ausgedehnt. Dies greift nach Auffassung des Bundesrates aber 
immer noch zu kurz. Zusätzlich sollten auch die Fälle des § 2 Absatz 1 AZRG einbezogen werden. 

In der Praxis ist die Identität der betreffenden Personen teilweise auch nach Anerkennung als Asylberech-
tigte/r, Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigte/r nicht vollständig geklärt, so dass die in § 10 Absatz 4 
Satz 2 Nummer 4 AZRG-E vorgesehene Einschränkung nicht sinnvoll erscheint. Deshalb wird vorgeschla-
gen, § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 AZRG-E auch auf § 2 Absatz 1 AZRG zu beziehen. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 AZRG) 

Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren dafür Sorge zu tragen, dass bei der in § 10 Ab-
satz 4 Satz 2 Nummer 3 AZRG vorgesehenen Neuregelung Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz sind, insoweit von der Regelung ausgenommen werden, dass bei ihnen 
eine Datenübermittlung auch dann möglich ist, wenn eine Versicherungsnummer nach dem Vierten Buch 
Sozialgesetzbuch bekannt ist. Der Datenaustausch ist dringend erforderlich, um auf Landesebene die digitale 
Abrechnung von Fallpauschalen zur Finanzierung der Kommunen sicherstellen zu können.  

4. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 5 – neu – AZRG) 

In Artikel 1 Nummer 5 ist dem § 10 Absatz 4 Satz 2 folgende Nummer anzufügen: 

„5. Datenübermittlungen zwischen Ausländer- und Meldebehörden nach den §§ 90a und 90b des Aufent-
haltsgesetzes; die Beschränkungen der Nummer 4 finden in diesen Fällen keine Anwendung.“ 

Folgeänderungen: 

a) In Artikel 1 Nummer 5 ist § 10 Absatz 4 Satz 2 wie folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 3 ist das Wort „oder“ am Ende zu streichen. 

bb) In Nummer 4 ist der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ zu ersetzen. 

b) In Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc sind in § 90a Absatz 2 Nummer 6 nach der 
Angabe „Nummer 4“ die Wörter „und Nummer 5“ einzufügen. 

c) In Artikel 4 Nummer 2 Buchstabe b sind in § 71 Absatz 2 Nummer 8 nach der Angabe „Nummer 4“ 
die Wörter „und Nummer 5“ einzufügen. 

d) In Artikel 8 Nummer 1 sind in § 3 Absatz 1 Nummer 17a nach der Angabe „Nummer 4“ die Wörter 
„und Nummer 5“ einzufügen. 

Begründung: 

Ausländer- und Meldebehörden führen Personenregister, die idealerweise hinsichtlich der über Ausländerin-
nen und Ausländer gespeicherten Daten weitgehend identisch sein sollten. Sie sind auch aus diesem Grund 
nach § 90a AufenthG und § 72 AufenthV zur gegenseitigen Mitteilung über Veränderungen der in den dor-
tigen Registern jeweils gespeicherten Sachverhalte verpflichtet. Im Hinblick darauf, dass Ausländer- und 
Meldebehörden unterschiedliche Grundsätze der Datenspeicherung haben, sind Datensätze zu identischen 
Personen in beiden Registern nicht selten mit unterschiedlichen Personalien gespeichert. Durch die Verwen-
dung der AZR-Nummer als eindeutiges Zuordnungsmerkmal in beiden Registern könnte der Datenaustausch 
zwischen Ausländer- und Meldebehörden erheblich beschleunigt und sicherer gestaltet werden. 

Darüber hinaus sind Ausländer- und Meldebehörden durch § 90b AufenthG zu einem jährlichen Datenab-
gleich verpflichtet. Dieser Datenabgleich ist von Anfang an mit einem hohen Maß an Handarbeit bei den 
beteiligten Behörden verbunden. Automatisierungen beispielsweise durch die Datenaustauschformate 
„XAusländer“ und „XMeld“ sind nur begrenzt möglich. Dies führt dazu, dass der Datenabgleich erfahrungs-
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gemäß nicht im gewünschten Umfang durchgeführt wird. Da der Datenabgleich neben der Registeranglei-
chung unter anderem auch mit Blick auf die Durchführung von Maßnahmen nach dem Zensusgesetz einge-
führt wurde und der nächste Zensus im Jahr 2021 durchgeführt werden soll, wird eine verbesserte Unterstüt-
zung eines automatisierten Datenabgleiches durch Verwendung der AZR-Nummer in beiden Registern für 
erforderlich erachtet.  

Die Beschränkung in § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 AZRG-E, die Niederlassungserlaubnisse und Erlaub-
nisse zum Daueraufenthalt-EU ausnimmt, darf auf die neue Nummer 5 nicht anwendbar sein, da dies dem 
Bedürfnis nach einem umfassenden Datenabgleich widerspräche.   

5. Zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 22 AZRG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren geeignete Regelungen zu treffen, damit auch die 
nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen zuständi-
gen Stellen (Landesverteilstellen) die Möglichkeit erhalten, die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen 
Daten im automatisierten Verfahren aus dem Ausländerzentralregister abzurufen. 

Begründung: 

Die Möglichkeit der Zulassung der Jugendämter für das automatisierte Verfahren ist zu begrüßen. Darüber 
hinaus ist es aber notwendig, dass auch die nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten ausländi-
schen Kindern oder Jugendlichen (UMA) zuständigen Stellen (Landesverteilstellen) auf die für ihre Aufga-
benerfüllung erforderlichen Daten zugreifen können und in das automatisierte Verfahren des Datenabrufs 
aufgenommen werden. Die Landesverteilstellen übernehmen eine zentrale Rolle im Verfahren zur Vertei-
lung von UMA nach § 42b SGB VIII. Für die Tätigkeit der Landesverteilstellen sind neben der eindeutigen 
Identifizierung insbesondere auch Informationen darüber notwendig, ob der/die UMA bereits erfasst wurde 
oder möglicherweise in einem anderen Landkreis vermisst wird. 

6. Zu Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe c (§ 23 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 1a – neu – AufenthG), 
Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe q Doppelbuchstabe aa (Anlage Abschnitt I Nummer 14  

Spalte D AZRG-DV) 

a) In Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe c ist § 23 wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 3 ist Satz 1 wie folgt zu fassen: 

„Zusätzlich zu den Daten nach Absatz 2 werden für diese Statistik die Daten zu folgenden Erhe-
bungsmerkmalen übermittelt: 

1. Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 2 Absatz 1, Absatz 1a, Absatz 2 
Nummer 1 bis 3 und Absatz 3 Nummer 2 bis 4, 

2. Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 7 in Verbindung mit § 2 Absatz 1, Absatz 1a, Absatz 2 
Nummer 1 bis 3 und Absatz 3 Nummer 2 bis 4, 

3. Angaben nach § 3 Absatz 3, 

4. Angaben nach § 3 Absatz 4 Nummer 6, 

5. Angaben nach § 3 Absatz 4 Nummer 7 in Verbindung mit § 2 Absatz 3 Nummer 2 bis 4.“ 

bb) In Absatz 4 ist nach Satz 1 folgender Satz einzufügen: 

„Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

b) In Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe q Doppelbuchstabe aa Anlage Abschnitt I Nummer 14 Spalte D ist 
die Angabe „18g“ durch die Angabe „18g, 23“ zu ersetzen. 
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Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Zu Doppelbuchstabe aa: 

Die Änderung ist erforderlich um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Daten dem Statistischen Bundes-
amt übermittelt werden. Dazu bedarf es Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu für oder gegen 
den Ausländer getroffenen aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen. Es handelt sich dabei beispielsweise um 
die Speichersachverhalte Duldung, Ausweisung, Abschiebung sowie im Falle des Asylstatus um die Aus-
prägungen „Asylantrag gestellt“ beziehungsweise „Asylgesuch geäußert“ und die Entscheidungen zu diesen 
Anträgen, das heißt zum Beispiel „als Asylberechtigter anerkannt“, „Flüchtlingseigenschaft zuerkannt“ oder 
„subsidiärer Schutz gewährt“, „Duldung nach § 60 Absatz 5 und 7 AufenthG erteilt“ beziehungsweise „Asyl-
antrag abgelehnt“ oder „Flüchtlingseigenschaft beziehungsweise subsidiärer Schutz widerrufen“. Nur so ist 
es möglich, den aufenthaltsrechtlichen Status aller ausländischen Personen und den Schutzstatus von auslän-
dischen Schutzsuchenden eindeutig zu bestimmen. Eine bloße Ergänzung um die Entscheidungen zu den in 
§ 23 Absatz 3 AufenthG-E genannten Anlässen genügt nicht, da an die Äußerung eines Asylgesuchs oder 
die Stellung eines Asylantrags angeknüpft wird. Eine statistische Aufbereitung gegliedert nach Herkunfts-
staaten und Art des Aufenthaltstitels, zum Beispiel anerkannter Asylbewerber, Duldung mit Duldungsgrün-
den und Aufenthaltserlaubnis zu Studien- oder Erwerbszwecken, muss möglich sein. Es können jedoch auch 
Ausländerinnen und Ausländer, die weder ein Asylgesuch geäußert noch einen Asylantrag gestellt haben, 
von einer Ausweisung oder Duldung betroffen sein. Auch diese Daten müssen wie in der derzeit gültigen 
Fassung des § 23 AZRG von den Übermittlungsregeln erfasst werden. 

Zu Doppelbuchstabe bb: 

Die Ergänzung stellt klar, dass die Angaben zu den in § 23 Absatz 4 AufenthG-E genannten Hilfsmerkmalen 
vom Statistischen Bundesamt an die statistischen Ämter der Länder übermittelt werden dürfen. Im Gesetz-
entwurf ist zwar die Speicherung der Angaben zu den Hilfsmerkmalen zusammen mit den Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen durch die statistischen Ämter der Länder erlaubt, an einer ausdrücklichen Übermitt-
lungsregelung fehlt es jedoch. 

Zu Buchstabe b: 

Die Ergänzung dient der Korrektur eines redaktionellen Versehens. Die in Nummer 14 des Anhangs der 
AZRG-DV aufgeführten Speichersachverhalte müssen dem Statistischen Bundesamt weiterhin übermittelt 
werden. 

7. Zu Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Doppelbuchstabe bb (§ 4 Absatz 7  
 Satz 1a, – neu –, 1b – neu – AZRG-DV) 

Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Doppelbuchstabe bb ist wie folgt zu fassen: 

‚bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Für die Datenübermittlung durch Ausländerbehörden und andere öffentliche Stellen an die Register-
behörde soll das Datenaustauschformat XAusländer in der im Bundesanzeiger bekannt gemachten 
gültigen Fassung verwendet werden. Andere auf dem OSCI Standard basierende und dem Stand der 
Technik entsprechende Übertragungswege sind zulässig.“ ‘ 

Begründung: 

Durch Artikel 2 Nummer 1 und 3 des Gesetzentwurfs soll das Datenaustauschformat XAusländer, das bereits 
für bestimmte Schnittstellen des Ausländerzentralregisters genutzt wird, für die gesamte Kommunikation 
mit diesem verbindlich festgelegt werden. Hierdurch sollen Daten über standardisierte Schnittstellen an öf-
fentliche Stellen übermittelt werden, die diese ohne weiteren Aufwand verarbeiten können.  
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Eine verbindliche Vorgabe des Datenaustauschformats XAusländer stellt für den Geschäftsbereich der Justiz 
allerdings ein Problem dar, wenn mit dem Standard XAusländer gleichzeitig die Kommunikation über das 
Deutsche Verwaltungsdienste-Verzeichnis (DVDV) vorgeschrieben wird. Nach den XÖV-Standards ist dies 
der Fall. 

DVDV ist eine auf OSCI basierende Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch, vergleichbar der 
EGVP-Infrastruktur der Justiz. Die beiden Systeme sind derzeit aber nicht interoperabel. Die Aussage, dass 
„Daten über standardisierte Schnittstellen an öffentliche Stellen übermittelt werden, die diese ohne weiteren 
Aufwand verarbeiten können“, ist für die Gerichte und Staatsanwaltschaften somit nicht zutreffend. Die vor-
gesehene Regelung würde für die Justiz vielmehr technischen und organisatorischen Zusatzaufwand verur-
sachen. Im äußersten Fall wäre die Justiz gezwungen, parallel zu EGVP eine DVDV Infrastruktur aufzu-
bauen und zu betreiben. 

Zur Lösung dieses Problems wird die seitens der Bundesregierung vorgeschlagene zwingende Regelung zum 
einen in eine „Soll“-Vorschrift umgewandelt. Zum anderen werden auf dem OSCI-Standard basierende und 
dem Stand der Technik entsprechende Übertragungswege für zulässig erklärt. 

8. Zu Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe h Doppelbuchstabe aa  
(Anlage Abschnitt I Nummer 8 Spalte A Buchstabe y AZRG-DV) 

In Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe h ist Doppelbuchstabe aa wie folgt zu fassen: 

‚aa) In Spalte A wird Buchstabe y wie folgt gefasst: 

„y) bestands- oder rechtskräftiger Abschluss des Asylverfahrens seit“ ʻ 

Begründung: 

Der Referentenentwurf aus dem Oktober 2018 sah unter anderem die Aufnahme eines neuen Speichersach-
verhalts in der Anlage zur AZRG-DV vor. Insoweit sollte der „bestands- oder rechtskräftige Abschluss des 
Asylverfahrens seit […]“ erfasst werden. Über die entsprechende Berechtigung zum Datenabruf hätte dieser 
Speichersachverhalt auch den AsylbLG-Leistungsbehörden übermittelt werden dürfen. 

Dieser Speichersachverhalt ist in dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht mehr enthalten. Warum dieser Spei-
chersachverhalt nicht an das AZR und damit an die berechtigten öffentlichen Stellen übermittelt werden soll, 
erschließt sich nicht. Die Information ist aus nachfolgenden Gründen wichtig und sollte wieder in den Ge-
setzentwurf aufgenommen werden: 

Der Sachverhalt „bestands- oder rechtskräftiger Abschluss des Asylverfahrens“ stellt für die AsylbLG-Be-
hörden eine wesentliche Information für die weitere Leistungsgewährung dar. Die Einordnung in den leis-
tungsberechtigten Personenkreis des AsylbLG und die weitere rechtskonforme Anwendung des AsylbLG 
hängen hiervon ab. Diese Information kann derzeit nur über Umwege (direkte Rücksprache mit ABH, 
BAMF) ermittelt werden. Die Information als neuen Speichersachverhalt im AZR abzubilden hätte diesen 
Umweg erspart. Darüber hinaus ist die Information für die Abrechnung der Pauschale zum Beispiel in Nord-
rhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wesentlich. 

9.  Zu Artikel 3 Nummer 3a – neu – (§ 56a Überschrift, Absatz 1 Satz 2 – neu –, 
Absatz 3 Satz 3, 4,  
Absatz 6, 6a – neu –, 9 Satz 1 AufenthG) 

In Artikel 3 ist nach Nummer 3 folgende Nummer einzufügen: 

‚3a) § 56a wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „; Verordnungsermächtigung“ gestrichen. 

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Verpflichtung nach Satz 1 umfasst auch die Verpflichtung, ein zur Verfügung gestelltes 
Mobiltelefon ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und dessen Funktionsfähig-
keit nicht zu beeinträchtigen.“ 
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c) In Absatz 3 werden Satz 3 und 4 gestrichen. 

d) In Absatz 6 werden die Wörter „hat die zuständige Stelle im Sinne des Absatzes 3“ durch das 
Wort „sind“ ersetzt. 

e) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz eingefügt:  

„(6a) Die Ausländerbehörde kann Aufgaben nach Absatz 3 und 6 durch eine länderübergrei-
fende Stelle oder eine von einem anderen Land oder vom Bund eingerichtete Stelle in ihrem 
Namen wahrnehmen lassen.“ 

f) In Absatz 9 Satz 1 werden die Wörter „zuständige Stelle im Sinne des Absatzes 3“ durch das 
Wort „Ausländerbehörde“ ersetzt.‘ 

Folgeänderung: 

In Artikel 3 Nummer 1 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe einzufügen: 

‚a1) In der Angabe zu § 56a AufenthG wird das Wort „; Verordnungsermächtigung“ gestrichen.‘ 

Begründung:  

Der geltende § 56a AufenthG trägt den Bedürfnissen der Länder nicht ausreichend Rechnung. Insbesondere 
führt die in § 56 Absatz 3 Satz 3 und 4 AufenthG vorgesehene Möglichkeit der Zuständigkeitsübertragung 
durch Verordnung zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit, ob für den Vollzug des § 56a AufenthG durch 
gemeinsame Einrichtungen der Länder eine aufenthaltsrechtliche Zuständigkeitsübertragung auf diese Stel-
len erforderlich wird. Eine Zuständigkeitsübertragung auf eine gemeinsame Einrichtung wird von mehreren 
Ländern abgelehnt, da dies nach derzeitigem Rechtsstand eine Verschiebung der Gerichtszuständigkeit an 
den Sitz der gemeinsamen Einrichtung auslösen würde. Zudem ist in einem Teil der Länder kraft Landes-
verfassungsrecht eine Zuständigkeitsübertragung auf ein anderes Land nur durch formelles Gesetz möglich. 
Kern der Änderung ist, dass an die Stelle der Verordnungsermächtigung eine gesetzliche Grundlage für die 
Erteilung eines zwischenbehördlichen Mandats tritt. 

zu Nummer 3a – neu –: 

Zu Buchstabe b:  

Mit dem neuen Satz 2 in § 56a Absatz 1 AufenthG wird eine gesetzliche Nebenpflicht in die Norm aufge-
nommen. Das Mobiltelefon ist zwar für die elektronische Aufenthaltsüberwachung selbst technisch nicht 
erforderlich. Andererseits ist die Möglichkeit einer Sprachverbindung zwischen dem Ausländer und den 
Mitarbeitern der Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder (GÜL) mit Sitz in Hessen 
sinnvoll, um den Ausländer kontaktieren und eventuelle Problemlagen niedrigschwellig lösen zu können. 

Zu Buchstabe c: 

Die Verordnungsermächtigung wird gestrichen. An ihre Stelle tritt eine gesetzliche Grundlage für die Ertei-
lung eines zwischenbehördlichen Mandats (§ 56a Absatz 6a AufenthG). 

Zu Buchstabe d: 

Die Streichung und Einfügung tragen zur größeren Rechtsklarheit bei. Auf das Tatbestandsmerkmal „zu-
ständige Stelle“ wird fortan verzichtet (siehe auch nachstehende Begründung zu Buchstabe e. 

Zu Buchstabe e: 

Die Länder beabsichtigen, die bereits vorhandenen personellen und sächlichen Mittel, die auf staatsvertrag-
licher Grundlage im Bereich der Führungsaufsicht länderübergreifend genutzt werden, auch für die elektro-
nische Aufenthaltsüberwachung nach dem AufenthG einzusetzen. Um einer Reihe von Ländern die Umset-
zung dieses Vorhabens zu erleichtern, werden die nach Landesrecht örtlich und funktionell zuständigen Aus-
länderbehörden ermächtigt, eine andere Stelle mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben durch zwischen-
behördliches Mandat zu betrauen. Das Institut des zwischenbehördlichen Mandats liegt vor, wenn eine Kom-
petenz von ihrem regulären Inhaber (dem Mandanten) für einen oder mehrere Einzelfälle oder generell auf 
ein anderes öffentlich-rechtliches Subjekt (den Mandatar) in der Weise übertragen wird, dass der Mandatar 
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die Kompetenz im Außenverhältnis im Namen des Mandanten, also in fremdem Namen ausübt. Das Handeln 
des Mandatars wird rechtlich dem Mandanten zugerechnet (hierzu mit weiteren Nachweisen Stel-
kens/Bonk/Sachs/Schmitz, VwVfG § 4 Rn. 40). 

Die Begründung eines generellen zwischenbehördlichen Mandatsverhältnisses setzt eine gesetzliche Er-
mächtigung voraus (Stelkens/Bonk/Sachs/Schmitz a.a.O.; VGH Kassel, BeckRS 9998, 90901), die mit Ab-
satz 6a geschaffen wird. Von dieser Ermächtigung können die Ausländerbehörden im Einzelfall Gebrauch 
machen. Den Ländern ist es selbstverständlich auch möglich, ihre Ausländerbehörden allgemein dahinge-
hend anzuweisen, von der Möglichkeit zur Mandatierung grundsätzlich Gebrauch zu machen. 

Zu Buchstabe f: 

Die Änderung des örtlichen Gerichtsstands – künftig soll das Amtsgericht zuständig sein, in dessen Bezirk 
die Ausländerbehörde ihren Sitz hat – ist im Zusammenhang mit der Schaffung des § 56a Absatz 6a Auf-
enthG zu sehen. Die antragsstellende Ausländerbehörde kann dann besser am FamFG-Verfahren mitwirken. 
Weil sich der Ausländer sehr häufig auch im Bezirk der Ausländerbehörde aufhält, erleichtert die Regelung 
zudem seine persönliche Anhörung nach § 34 FamFG.  

10. Zu Artikel 3 Nummer 4 Buchstabe c (§ 71 Absatz 4 Satz 4 AufenthG)  

In Artikel 3 Nummer 4 Buchstabe c sind in § 71 Absatz 4 Satz 4 nach den Wörtern „eingereist sind,“ die 
Wörter „im Beisein des zuvor zur Inobhutnahme verständigten Jugendamtes“ einzufügen.  

Begründung: 

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die Befugnis für die im Gesetzentwurf genannten Einrichtungen 
eingeführt, bei einem Tätigwerden auch bei unbegleiteten ausländischen Minderjährigen die erkennungs-
dienstlichen Maßnahmen nach § 49 Absatz 8 und 9 AufenthG vornehmen zu können. Aus Kindeswohlge-
sichtspunkten ist es erforderlich, die Ergänzung vorzunehmen, um deutlich zu machen, dass die Jugendämter 
für die sofortige Inobhutnahme zuständig sind und sie umgehend zu informieren sind, sobald die unbegleitete 
Einreise von Kindern oder Jugendlichen festgestellt wird. Es besteht die Gefahr, dass in Fällen, in denen 
unbegleitete ausländische Minderjährige in den oben genannten Einrichtungen „entdeckt“ werden, die Ju-
gendämter nicht unverzüglich eingeschaltet und die Minderjährigen nicht umgehend von ihnen in Obhut 
genommen werden können. Die erforderlichen Maßnahmen dürfen erst dann veranlasst werden, wenn die 
Jugendämter in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem Jugendhilferecht zur Inobhutnahme hinzugezogen 
sind. In der Begründung ist zwar ausgeführt, dass die Maßnahmen nur im Beisein des Jugendamtes durch-
geführt und das Primat der Kinder- und Jugendhilfe nicht berührt werde, doch reicht eine Verankerung in 
der Begründung für die Anwendung in der täglichen Praxis nicht aus. Die klare Aufgaben- und Zuständig-
keitsverteilung sollte sich daher direkt in der Rechtsgrundlage wiederfinden. 

11. Zu Artikel 4 Nummer 2a – neu – (§ 76a Absatz 1 Satz 1 AufenthV) 

In Artikel 4 ist nach Nummer 2 folgende Nummer einzufügen: 

‚2a. In § 76a Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „des Aufenthaltsgesetzes“ durch die Wörter „aufenthalts- 
und asylrechtlicher Vorschriften“ ersetzt.‘ 

Begründung: 

Der Anwendungsbereich des Datenaustauschstandards „XAusländer“ wird stetig erweitert. Noch für das Jahr 
2019 ist vorgesehen, asylverfahrensrechtlich relevante Daten zwischen dem BAMF und Ausländerbehörden 
sowie den Aufnahmeeinrichtungen nur noch über den Standard „XAusländer“ auszutauschen.  

Um dies auch formal zu ermöglichen, reicht die Regelung des § 76a Absatz 1 AufenthV, die sich nur auf 
Behörden beschränkt, die mit der Ausführung des AufenthG befasst sind, nicht mehr aus. Es besteht die 
Notwendigkeit, diese Regelung weiter zu fassen und die mit der Ausführung des AsylG betrauten Behörden 
einzubeziehen. 
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12. Zu Artikel 6 (§ 42a Absatz 3a SGB VIII) 

In Artikel 6 ist § 42a Absatz 3a wie folgt zu fassen: 

„(3a) Das Jugendamt informiert unverzüglich die Ausländerbehörde, wenn in Absatz 1 genannte Kinder 
oder Jugendliche in Obhut genommen wurden, damit die nach § 49 Absatz 8 und 9 des Aufenthaltsgesetzes 
erforderlichen erkennungsdienstlichen Maßnahmen durchgeführt werden können.“ 

Begründung: 

§ 42a Absatz 3a SGB VIII-E ist zu weitreichend und beinhaltet die Gefahr, dahingehend ausgelegt zu wer-
den, dass die Jugendämter die erkennungsdienstliche Behandlung durchzuführen haben.  

Mit der nunmehr empfohlenen Formulierung wird deutlich, dass den Jugendämtern ausschließlich eine In-
formationspflicht auferlegt wird. Diese ist zwingend notwendig, um zukünftig die frühestmögliche Regist-
rierung in jedem Einzelfall gewährleisten zu können. Die Jugendämter haben als Erstkontaktbehörde zuerst 
Kenntnis von der Anwesenheit des Kindes beziehungsweise Jugendlichen und können demnach durch Er-
füllung ihrer Informationspflicht umgehend das Verfahren für die erkennungsdienstliche Behandlung einlei-
ten. 

Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, wieso eine erkennungsdienstliche Behandlung nur dann erfolgen soll, 
„wenn Zweifel über die Identität bestehen“. Abgesehen davon, dass näher zu bestimmen wäre, unter welchen 
Umständen Zweifel an der Identität vorliegen, treffen die in § 49 Absatz 8 und 9 AufenthG beschriebenen 
Konstellationen – Aufgriff nach unerlaubter Einreise oder Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel – 
regelmäßig auf UMA zu, die sich in vorläufiger Inobhutnahme befinden, sodass immer erkennungsdienstli-
che Maßnahmen anzuwenden sind. 
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Anlage 5 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zu Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zu Nummer 1

Die Bundesregierung hält den Vorschlag, Regelungen ins Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZRG) auf-
zunehmen, damit die für Integrationsmaßnahmen zuständigen Stellen der Länder und Kommunen die für ihre 
migrationsspezifischen Beratungs- und Begleitangebote erforderlichen im Ausländerzentralregister gespeicherten 
Daten nutzen können, im Zusammenhang mit der Evaluierung des Datenaustauschverbesserungsgesetzes vom 
2. Februar 2016 (BGBl. I S. 130) für erwägenswert. Die zentrale Speicherung von Daten von Asylsuchenden zu 
Ausbildung, Sprachkenntnissen und Integrationskursteilnahme im Ausländerzentralregister (AZR) wurde erst mit 
dem Datenaustauschverbesserungsgesetz im Februar 2016 eingeführt. Die Erweiterung des Datenkranzes um 
diese Daten wird neben zahlreichen anderen Fragen zur Wirksamkeit des Datenaustauschverbesserungsgesetzes 
Gegenstand der in Artikel 13 des Datenaustauschverbesserungsgesetzes vorgesehenen umfassenden Evaluierung 
des Gesetzes sein. Die Evaluierung wird durch einen Bericht des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat an den Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2019 abgeschlossen. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Die Bundesregierung hat den Sachverhalt geprüft und stimmt dem Vorschlag nicht zu. Für Datenübermittlungen 
der leistungsgewährenden Behörden untereinander sowie jeweils im Datenaustausch mit den Ausländerbehörden 
und den im Übrigen zuständigen Landesbehörden wird die AZR-Nummer zur eindeutigen und verlässlichen Zu-
ordnung der Daten beim elektronischen und automatisierten Datenaustausch nur benötigt, soweit und solange die 
Versicherungsnummer im Sinne des Fünften Titels des Vierten Buches Sozialgesetzbuch als für den Abgleich 
zwischen den Sozialbehörden und mit den Ausländerbehörden und den zuständigen Landesbehörden üblicher-
weise verwendete Ordnungsnummer (vergleiche etwa § 52 SGB II) nicht bekannt ist. 

Zu Buchstabe b 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Ausweitung der Verwendung 
der AZR-Nummer für Datenübermittlungen zwischen öffentlichen Stellen auf Ausländer nach § 2 Absatz 1a und 
2 AZRG auch in den vom Bundesrat aufgeführten Fällen eine richtige Zuordnung der übermittelten Daten ge-
währleistet ist. Die Bundesregierung wird die Einschätzung aber spätestens im Rahmen der im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Evaluation des Zweiten Datenaustauschverbesserungsgesetzes überprüfen. 

Zu Nummer 3 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weiteren Gesetzgebungsvorhaben prüfen. 

Zu Nummer 4 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Ausweitung der Verwendung 
der AZR-Nummer für die Datenübermittlungen zwischen Ausländer- und Meldebehörden eine richtige Zuord-
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nung der übermittelten Daten zwischen diesen Behörden gewährleistet ist. Die Bundesregierung wird die Ein-
schätzung aber spätestens im Rahmen der im Gesetzentwurf vorgesehenen Evaluation des Zweiten Datenaus-
tauschverbesserungsgesetzes überprüfen. 

Zu Nummer 5 

Die Bundesregierung hält den Vorschlag spätestens im Zusammenhang mit der Evaluierung des Zweiten Daten-
austauschverbesserungsgesetzes für erwägenswert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Landesverteilstellen der-
zeit nur Grunddaten nach § 14 AZRG erhalten, während die Jugendämter nach § 18d AZRG weitere Daten erhal-
ten. 

Zu Nummer 6 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Zu Nummer 7 

Die Bundesregierung hat den Sachverhalt geprüft und stimmt dem Vorschlag nicht zu. Um möglichst vielen Be-
hörden unkomplizierten Zugriff auf das AZR zu ermöglichen, soll das Datenaustauschformat „XAusländer“ durch 
mit dem Gesetzentwurf für die gesamte Kommunikation mit dem AZR verbindlich festgelegt werden. In diesem 
Zusammenhang ist eine Unterscheidung zwischen fachlichem Standard („XAusländer“) und technischer Daten-
übermittlung („OSCI-Transport“) erforderlich. Die Bundesregierung begrüßt die Verwendung von fachlichen 
Standards. Eine „Soll-Vorschrift“ würde einer Vielzahl von Behörden die Möglichkeit eröffnen, vom Standard 
„XAusländer“ abzuweichen und würde zur Folge haben, dass zahlreiche technisch unterschiedliche fachliche 
Schnittstellen implementiert werden müssten. Die Aufwände für den technischen Betreiber des AZR für Mitarbeit 
in den entsprechenden Gremien sowie für die Herstellung und Wartung entsprechender Schnittstellen (Hard- und 
Software) werden als sehr hoch eingeschätzt und stehen in keiner vernünftigen Relation zum erwartenden Nutzen. 
Ein vom OSCI-Transport abweichendes Übermittlungsprotokoll kann weiterhin eingesetzt werden, soweit dies 
hinsichtlich der Datensicherheit und des Datenschutzes ein entsprechendes Niveau aufweist (§ 4 Absatz 7 Satz 3 
AZRG-DV). Letzteres gilt etwa für die von der Justiz genutzte Kommunikationsinfrastruktur, nämlich das Elekt-
ronische Gerichts- und Behörden Postfach (EGVP). 

Zu Nummer 8 

Die Bundesregierung sieht keinen gesetzlichen Regelungsbedarf. Der Speichersachverhalt wurde im Zusammen-
hang mit der in einem früheren Referentenentwurf vorgeschlagenen Änderung von § 10 Absatz 4 AZRG aufge-
nommen, als der Endzeitpunkt der weitergehenden Verwendung der AZR-Nummer auf den bestands- bzw. rechts-
kräftigen Abschluss des Asylverfahrens festgelegt war. Die Aufnahme erfolgte dabei lediglich aus klarstellenden 
Gründen, da die Information über den bestands- bzw. rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens bereits aktuell 
aus den bestehenden Speichersachverhalten der Tabelle 8 der Anlage zur AZRG-DV abgeleitet werden kann. Da 
der Regierungsentwurf nicht mehr auf dieses Tatbestandsmerkmal abstellt, ist ein entsprechender zusätzlicher 
Speichersachverhalt nicht mehr notwendig. 

Zu Nummer 9 

Die Bundesregierung hat den Sachverhalt geprüft und stimmt dem Vorschlag nicht zu. Die Verordnungsermäch-
tigung wurde mit der Absicht aufgenommen, den Ländern eine vereinfachte Zuständigkeitsregelung zu ermögli-
chen. Ein „zwischenbehördliches Mandat“ im Sinne des vorgeschlagenen Absatzes 6a des § 56a AufenthG ist 
bundesrechtlich nicht definiert. Die Zuordnung von Behördenzuständigkeiten und Kompetenzübertragungen kann 
nicht Behörden übertragen werden – schon gar nicht, wenn es um das Zusammenspiel verschiedener Verwal-
tungsträger geht. Dem Umstand, dass in einem Teil der Länder kraft Landesverfassungsrecht eine Zuständigkeits-
übertragung auf ein anderes Land nur durch formelles Gesetz möglich ist und in diesen Ländern nicht von der 
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Option des geltenden § 56a Absatz 3 Satz 3 und 4 AufenthG Gebrauch gemacht werden kann, kann nicht durch 
eine Regelung unterhalb einer Verordnungsermächtigung begegnet werden. Mit der im Übrigen für § 56a Ab-
satz 1 Satz 2 AufenthG-E neu vorgeschlagenen Regelung zur Pflicht, ein zur Verfügung gestelltes Mobiltelefon 
im betriebsbereiten Zustand bei sich zu führen und die Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen, kann das 
angestrebte Ziel nicht erreicht werden. 

Zu Nummer 10 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weiteren Gesetzgebungsvorhaben prüfen. 

Zu Nummer 11

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. Sie hat für das Anliegen, den Anwendungsbereich des 
Standards „XAusländer“ auch auf Datenübermittlungen nach asylrechtlichen Vorschriften auszudehnen, grund-
sätzlich Verständnis. Eine Regelung in der Aufenthaltsverordnung ist jedoch aus systematischen Gründen abzu-
lehnen. 

Zu Nummer 12 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu, da sie keinen gesetzlichen Regelungsbedarf sieht. 
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